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INFORMATIONEN ZUR VERARBEITUNG PERSONENBEZOGENER DATEN

Die Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) sieht unter anderem Informations-
pflichten bei der Erhebung personenbezogener Daten (alle Informationen, die 
sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person beziehen) vor. 
Beim Abschluss und der Erfüllung von Energielieferverträgen werden häufig nicht 
nur Daten unseres Kunden selbst erhoben, sondern gegebenenfalls auch von 
dessen Mitarbeitern, Dienstleistern oder Erfüllungsgehilfen, etwa im Rahmen der 
Benennung als Ansprechpartner für den Energieliefervertrag. Gerne möchten 
wir Sie daher als unseren Kunden oder als dessen Mitarbeiter, Dienstleister oder 
Erfüllungsgehilfe über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten sowie 
Ihre Rechte aus der DS-GVO informieren. Diese Information gilt nicht für die Ver-
arbeitung von Daten, die keinen Personenbezug (s.o.) aufweisen. 

1) Wer ist für die Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten verant-
wortlich und an wen kann ich mich bei Fragen wenden? 
Verantwortlicher im Sinne der gesetzlichen Bestimmungen zum Daten-
schutz (z. B. DS-GVO) für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 
ist: Stadtwerke Augsburg Energie GmbH, Hoher Weg 1; 86152 Augsburg, 
Telefon 0821 6500-6500, E-Mail: kundenservice@sw-augsburg.de, Internet: 
www.sw-augsburg.de. Unsere Datenschutzbeauftragte stehen Ihnen für 
Fragen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten unter Stadtwerke 
Augsburg Holding GmbH, Stabsstelle – Beauftragtenwesen Datenschutz; 
Hoher Weg 1; 86152 Augsburg, E-Mail:  
betroffenenrechtedsgvo@sw-augsburg.de, Fax 0821 6500-14503 gerne zur 
Verfügung.

2) Welche Arten von personenbezogenen Daten werden verarbeitet? 
Zu welchen Zwecken und auf welcher Rechtsgrundlage erfolgt die Ver-
arbeitung?

2.1) Wir verarbeiten folgende Kategorien personenbezogener Daten: 
Daten unseres Kunden:

• Identifikations- und Kontaktdaten (z. B. Familien- und Vorname, Adresse, 
Kundennummer, ggf. Firma, ggf. Registergericht und -nummer, ggf. ILN/
BDEW-Codenummer, ggf. Vertragskontonummer),

• Daten zur Identifikation der Verbrauchs- bzw. Einspeisestelle (z. B. Zäh-
lernummer, Identifikationsnummer der Marktlokation (Entnahmestelle)),

• Angaben zum Belieferungszeitraum,
• Verbrauchs- und Einspeisedaten,
• Abrechnungsdaten (z. B. Bankverbindungsdaten) und
• Daten zum Zahlungsverhalten

2.2) Daten von Mitarbeitern, Dienstleistern oder Erfüllungsgehilfen unsere 
Kunden:

• Kontaktdaten (z. B. Familien- und Vorname, E-Mail-Adresse, Telefon-
nummer) und

• Berufs- oder Funktionsbezeichnungen (z. B. Dipl.-Ing., Leiter Vertrieb)

2.3) Die personenbezogenen Daten werden zu den folgenden Zwecken auf 
folgender Rechtsgrundlage verarbeitet:

• Erfüllung des Energielieferverhältnisses mit unserem Kunden und die 
diesbezügliche Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen auf Grund-
lage des Art. 6 Abs. 1 lit. b) DS-GVO.

• Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen (z. B. aus dem Messstellenbe-
triebsgesetz sowie wegen handels- oder steuerrechtlicher Vorgaben) auf 
Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. c) DS-GVO.

• Wahrnehmung von Aufgaben, die im öffentlichen Interesse liegen (z. B. 
aus dem Messstellenbetriebsgesetz), auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1  
lit. e) DS-GVO.

• Direktwerbung und Marktforschung betreffend unseren Kunden auf 
Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f) DS-GVO. Verarbeitungen auf Grund-
lage von Art. 6 Abs. 1 lit. f) DS-GVO dürfen nur erfolgen, soweit dies zur 
Wahrung berechtigter Interessen des Lieferanten oder Dritter erforder-
lich ist und nicht die Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten 
der betroffenen Person, die den Schutz personenbezogener Daten 
erfordern, überwiegen.

• Telefonwerbung betreffend unsere privaten Kunden (keine Gewerbe-
treibenden) auf Grundlage einer ausdrücklichen Einwilligung gemäß  
Art. 6 Abs. 1 lit. a) DS-GVO. Eine Einwilligung zur Telefonwerbung kön-
nen Sie jederzeit uns gegenüber (Kontaktdaten unter 1.) widerrufen. Der 
Widerruf der Einwilligung erfolgt für die Zukunft und berührt nicht die 
Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung.

• Bewertung der Kreditwürdigkeit unseres Kunden zur Minimierung von 
Ausfallrisiken sowie Mitteilung von Anhaltspunkten zur Ermittlung der 
Kreditwürdigkeit unseres Kunden durch die Auskunfteien

 - SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden; 
www.schufa.de/datenschutz

 - Regis24 GmbH, Wallstr. 58, 10179 Berlin;  
www.regis24.de/informationen

 - Creditsafe Deutschland GmbH, Schreiberhauerstr. 30, 10317 Berlin; 
www.creditsafe.com

 - Creditreform Augsburg Frühschulz, Steidle & Wipperling KG, Beetho-
venstraße 4, 86150 Augsburg; www.creditreform-augsburg.de

 - Bisnode Deutschland GmbH, Robert-Bosch-Straße 11, 64293 Darm-
stadt; https://www.bisnode.de/daten-und-sicherheit/ auf Grundlage 
von Art. 6 Abs. 1 lit. b) und f) DS-GVO. Verarbeitungen auf Grundlage 
von Art. 6 Abs. 1 lit. f) DS-GVO dürfen nur erfolgen, soweit dies zur 
Wahrung berechtigter Interessen von uns oder Dritten erforderlich 
ist und nicht die Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten 
der betroffenen Person, die den Schutz personenbezogener Daten 
erfordern, überwiegen.

• In diesem Zusammenhang werden der Auskunftei zur Ermittlung der 
Kreditwürdigkeit personenbezogene Daten zur Identifikation unseres 
Kunden (Name, Anschrift und Geburtsdatum) sowie Daten über nicht 
vertragsgemäßes oder betrügerisches Verhalten übermittelt.

• Die Auskunftei verarbeitet die erhaltenen Daten und verwendet sie auch 
zum Zwecke der Profilbildung (Scoring), um Dritten Informationen zur 
Beurteilung der Kreditwürdigkeit unseres Kunden zu geben. In die Be-
rechnung der Kreditwürdigkeit fließen unter anderem Anschriftendaten 
unseres Kunden ein.

3) Erfolgt eine Offenlegung meiner personenbezogenen Daten gegenüber 
anderen Empfängern? 
Eine Offenlegung bzw. Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten 
erfolgt – soweit im Rahmen der unter 2. genannten Zwecke jeweils erforder-
lich – ausschließlich gegenüber folgenden Empfängern bzw. Kategorien von 
Empfängern:

• Dienstleister im Bereich IT
• Druck, Versand, Logistik
• Forderungsmanagement
• Abrechnung
• Abwicklung der Marktkommunikation
• Durchführung der Finanzbuchhaltung
• Kundenmanagement
• Bereich Marketing
• Beratungsgesellschaften, Rechtsanwaltskanzleien, Auskunfteien und 

Inkasso-Dienstleister
• Netzbetreiber
• Messstellenbetreiber
• Lieferanten
• Bilanzkreisverantwortliche
• Vertriebspartner
• andere Berechtigte (z. B. Behörden und Gerichte), soweit hierzu eine 

gesetzliche Verpflichtung oder Berechtigung besteht.

4) Erfolgt eine Übermittlung meiner personenbezogenen Daten an oder in 
Drittländer? 
Eine Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten an oder in Drittländer 
oder an internationale Organisationen erfolgt nicht.

5) Für welche Dauer werden meine personenbezogenen Daten gespeichert? 
Personenbezogene Daten werden zu den unter 2. genannten Zwecken so-
lange gespeichert, wie dies für die Erfüllung dieser Zwecke erforderlich ist. 
Bestehen gesetzliche Aufbewahrungspflichten, insbesondere aus dem Han-
dels- und Steuerrecht (§§ 147 AO, 257 HGB), sind wir verpflichtet, die Daten 
bis zum Ablauf dieser Fristen zu speichern. Zum Zwecke der Direktwerbung 
und der Marktforschung werden Ihre personenbezogenen Daten solange 
gespeichert, wie ein überwiegendes rechtliches Interesse unseres Unter-
nehmens an der Verarbeitung nach Maßgabe der einschlägigen rechtlichen 
Bestimmungen besteht, längstens jedoch für eine Dauer von zwei Jahren 
über das Vertragsende hinaus, oder bis Sie der Verarbeitung für Zwecke der 
Direktwerbung und der Marktforschung widersprechen oder eine hierfür 
erteilte Einwilligung widerrufen.

6) Welche Rechte habe ich in Bezug auf die Verarbeitung meiner personen- 
bezogenen Daten? 
Sie haben uns gegenüber insbesondere folgende Rechte hinsichtlich der Sie 
betreffenden personenbezogenen Daten:

• Recht auf Auskunft über Ihre gespeicherten personenbezogenen Daten 
(Art. 15 DS-GVO),

• Recht auf Berichtigung, wenn die Sie betreffenden gespeicherten Daten 
fehlerhaft, veraltet oder sonst wie unrichtig sind (Art. 16 DS-GVO),

• Recht auf Löschung, wenn die Speicherung unzulässig ist, der Zweck der 
Verarbeitung erfüllt und die Speicherung daher nicht mehr erforder-
lich ist oder Sie eine erteilte Einwilligung zur Verarbeitung bestimmter 
personenbezogener Daten widerrufen haben (Art. 17 DS-GVO),

• Recht auf Einschränkung der Verarbeitung, wenn eine der in Art. 18 Abs. 
1 DS-GVO genannten Voraussetzungen gegeben ist (Art. 18 DS-GVO),

• Recht auf Übertragung der von Ihnen bereitgestellten, Sie betreffenden 
personenbezogenen Daten (Art. 20 DS-GVO),

• Recht auf Widerruf einer erteilten Einwilligung, wobei der Widerruf die 
Rechtmäßigkeit der bis dahin aufgrund der Einwilligung erfolgten Ver-
arbeitung nicht berührt (Art. 7 Abs. 3 DS-GVO) und

• Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde (Art. 77 DS-GVO).

7) Ist die Bereitstellung der personenbezogenen Daten gesetzlich oder ver-
traglich vorgeschrieben oder für einen Vertragsabschluss erforderlich? 
Besteht eine Pflicht, die personenbezogenen Daten bereitzustellen, und 
welche möglichen Folgen hätte die Nichtbereitstellung? 
Im Rahmen des Energielieferverhältnisses hat unser Kunde uns diejenigen 
personenbezogenen Daten (vgl. Ziffer 2) bereitzustellen, die für den Ab-
schluss und die Durchführung des Energielieferverhältnisses und die Erfül-
lung der damit verbundenen vertraglichen Pflichten erforderlich sind. Dazu 
gehören der Natur der Sache nach auch Kontaktdaten von Mitarbeitern oder 
Dritten (z. B. Erfüllungsgehilfen oder Dienstleister), denen sich unser Kunde 
einvernehmlich mit diesen bedient. Ohne die erforderlichen Daten sowie 
gegenseitige persönliche Kommunikation mit den zuständigen Mitarbeitern 
– bzw. falls unser Kunde es wünscht, weiteren Dritten – kann das Energielie-
ferverhältnis gegebenenfalls nicht abgeschlossen bzw. erfüllt werden.

8) Erfolgt eine automatisierte Entscheidungsfindung einschließlich Profiling? 
Zum Abschluss und zur Erfüllung des Energielieferverhältnisses findet keine 
automatisierte Entscheidungsfindung einschließlich Profiling statt.

9) Aus welchen Quellen stammen die verarbeiteten personenbezogenen 
Daten?  
Wir verarbeiten personenbezogene Daten, die wir im Rahmen des Energie-
lieferverhältnisses mit unserem Kunden von diesem oder von Ihnen erhal-
ten. Wir verarbeiten auch personenbezogene Daten, die wir aus öffentlich 
zugänglichen Quellen, z. B. aus Grundbüchern, Handelsregistern und dem 
Internet, zulässigerweise gewinnen durften. Außerdem verarbeiten wir per-
sonenbezogene Daten, die wir zulässigerweise von Unternehmen innerhalb 
unseres Konzerns oder von Dritten, z. B. Netzbetreibern, erhalten.
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WIDERSPRUCHSRECHT
Sie können uns gegenüber jederzeit der Verarbeitung 
Ihrer personenbezogenen Daten für Zwecke der 
Direktwerbung und/oder der Marktforschung ohne 
Angabe von Gründen widersprechen. Wir werden 
die personenbezogenen Daten nach dem Eingang 
des Widerspruchs nicht mehr für die Zwecke der 
Direktwerbung und/oder Marktforschung verarbeiten 
und die Daten löschen, wenn eine Verarbeitung nicht 
zu anderen Zwecken (beispielsweise zur Erfüllung des 
Vertragsverhältnisses) erforderlich ist.
Auch anderen Verarbeitungen, die wir auf die 
Wahrnehmung einer Aufgabe, die im öffentlichen 
Interesse i. S. d. Art. 6 Abs. 1 lit. e) DS-GVO liegt, oder 
auf ein berechtigtes Interesse i. S. d. Art. 6 Abs. 1 lit. f) 
DS-GVO stützen (beispielsweise Übermittlungen von 
personenbezogenen Daten zum nicht vertragsgemäßen 
oder betrügerischen Verhalten des Vertragspartners an 

Auskunfteien), können Sie uns gegenüber aus Gründen, 
die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, 
jederzeit unter Angabe dieser Gründe widersprechen. 
Wir werden die personenbezogenen Daten im Falle 
eines begründeten Widerspruchs grundsätzlich nicht 
mehr für die betreffenden Zwecke verarbeiten und 
die Daten löschen, es sei denn, wir können zwingende 
Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre 
Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder 
die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung 
oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.

STADTWERKE AUGSBURG HOLDING GMBH
Kundencenter 
Zentrale Anlaufstelle für Datenschutz 
Hoher Weg 1 
86152 Augsburg 
kundenservice@sw-augsburg.de

ERGÄNZENDE BEDINGUNGEN DER STADTWERKE AUGSBURG ENERGIE GMBH ZU DER   
VERORDNUNG ÜBER ALLGEMEINE BEDINGUNGEN FÜR DIE GRUNDVERSORGUNG VON HAUSHALTS-
KUNDEN UND DIE ERSATZVERSORGUNG MIT ELEKTRIZITÄT AUS DEM NIEDERSPANNUNGSNETZ 
(STROMGRUNDVERSORGUNGSVERORDNUNG – STROMGVV)

1) Erweiterung und Änderung von Anlagen und Verbrauchsgeräten; Mittei-
lungspflichten, § 7 StromGVV.  
Ändert oder erweitert der Kunde bestehende elektrische Anlagen oder 
möchte er zusätzliche Verbrauchsgeräte anschließen, so hat er dies dem 
Grundversorger vor Inbetriebnahme schriftlich mitzuteilen, soweit sich 
durch die Änderung der Stromverbrauch erheblich erhöht. Der Kunde hat 
sich in Zweifelsfällen an den Grundversorger zu wenden, der Listen mit 
meldungspflichtigen Verbrauchsgeräten und Anträge bereithält.

2) Abrechnung, § 12 StromGVV

2.1) Der Verbrauch des Kunden wird jährlich festgestellt und abgerechnet 
(Jahresabrechnung). Endet die Belieferung des Kunden vor Ablauf des Ab-
rechnungszeitraums, erstellt der Grundversorger nach Maßgabe des  
§ 40 Abs. 4 EnWG eine Schlussrechnung.

2.2) Der Kunde hat das Recht, eine kostenpflichtige monatliche, vierteljährliche 
oder halbjährliche Abrechnung zu wählen, die auf Grundlage einer geson-
derten Vereinbarung mit dem Grundversorger erfolgt. Hierfür berechnet 
der Grundversorger dem Kunden ein zusätzliches Entgelt pro Abrechnung 
und erfolgt auf der Grundlage einer gesonderten Vereinbarung. Bei einer 
monatlichen Abrechnung entfällt das Recht des Grundversorgers monat-
liche Abschläge zu verlangen.

2.3) Mit der Erstellung der Abrechnung für den Abrechnungszeitraum wird die 
Differenz zwischen den geleisteten Abschlagszahlungen und dem Rech-
nungsbetrag ermittelt und nachberechnet oder gutgeschrieben. Guthaben 
des Kunden werden auf die der Abrechnung folgenden Forderung (z. B. 
Abschlagsforderung) angerechnet. Fällt die Abrechnung mit der Beendigung 
des Vertrages zusammen, werden Guthaben auf die Schlussrechnung an-
gerechnet. Verbleibende Guthaben werden ausgekehrt.

3) Abschlagszahlungen, § 13 StromGVV 
Der Grundversorger erhebt monatlich oder zweimonatlich gleiche Ab-
schlagszahlungen. Die Höhe dieser Abschlagszahlungen wird anteilig für den 
Zeitraum der Abschlagszahlung entsprechend dem Verbrauch im zuletzt 
abgerechneten Zeitraum berechnet. Ist eine solche Berechnung nicht mög-
lich, so bemisst sich die Abschlagszahlung nach dem durchschnittlichen Ver-
brauch vergleichbarer Kunden. Im Fall einer monatlichen Abrechnung nach 
Ziffer 2.2 erhebt der Grundversorger keine Abschlagszahlungen.

4) Vorauszahlung und Vorkassensysteme, § 14 StromGVV 
Kommt ein Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen gegenüber dem Grund-
versorger nicht oder nicht rechtzeitig nach oder besteht Grund zu der 
Annahme, dass der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen nicht oder nicht 
rechtzeitig nachkommen wird, ist der Grundversorger wahlweise berechtigt, 
Vorauszahlung der Abschlagsbeträge zu verlangen oder auf Kosten des Kun-
den bei diesem einen Bargeld-, Chipkartenzähler oder sonstige vergleichba-
re Vorkassensysteme einzurichten.

5) Zahlungsweise, § 16 Abs. 2 StromGVV

5.1) Der Kunde ist berechtigt, seine fälligen Zahlungen wahlweise durch SEPA-
Lastschriftmandat, Überweisung auf das Konto des Grundversorgers oder 
Barzahlung zu leisten. 

5.2) Rechnungsbeträge und Abschläge sind so zu entrichten, dass für den 
Grundversorger keine zusätzlichen Kosten entstehen. Maßgeblich für die 
rechtzeitige Einhaltung der Fälligkeitstermine ist der Eingang der Zahlung 
beim Grundversorger bzw. der Zeitpunkt der Gutschrift auf dem Konto des 
Grundversorgers.

6) Zahlung und Verzug, § 17 StromGVV

6.1) Rechnungen des Grundversorgers werden zwei Wochen nach Zugang fällig. 
Abschlagszahlungen werden zu dem vom Grundversorger nach billigem 
Ermessen (§ 315 BGB) festgelegten Zeitpunkt fällig, frühestens jedoch 
zwei Wochen nach Zugang der erstmaligen Zahlungsaufforderung (z. B. 
Abschlagsplan). 

6.2) Befindet sich der Kunde in Zahlungsverzug, kann der Grundversorger ange-
messene Maßnahmen zur Durchsetzung seiner Forderung ergreifen; fordert 
der Grundversorger erneut zur Zahlung auf oder lässt der Grundversorger 
den Betrag durch einen Beauftragten einziehen, stellt der Grundversorger 
dem Kunden die dadurch entstandenen Kosten pauschal in Rechnung. Auf 
Verlangen des Kunden ist die Berechnungsgrundlage nachzuweisen; die 
pauschale Berechnung muss einfach nachvollziehbar sein und darf den nach 
dem gewöhnlichen Lauf der Dinge zu erwartenden Schaden nicht über-
steigen. Dem Kunden ist zudem der Nachweis gestattet, solche Kosten seien 
nicht entstanden oder wesentlich geringer als die Höhe der Pauschale.

7) Unterbrechung der Versorgung, § 19 StromGVV

7.1) Die Kosten aufgrund der berechtigten Unterbrechung der Grundversor-
gung sowie der Wiederherstellung der Grundversorgung sind vom Kunden 
zu ersetzen. Die entstehenden Kosten werden dem Kunden pauschal in 
Rechnung gestellt. Auf Verlangen des Kunden ist die Berechnungsgrundlage 
nachzuweisen; die pauschale Berechnung muss einfach nachvollziehbar 
sein und darf den nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge zu erwartenden 
Schaden nicht übersteigen. Dem Kunden ist zudem der Nachweis gestattet, 
solche Kosten seien nicht entstanden oder wesentlich geringer als die Höhe 
der Pauschale.

7.2) Die Wiederherstellung der Grundversorgung erfolgt nur, wenn die Bezah-
lung der Unterbrechungs- und Wiederherstellungskosten erfolgt ist und die 
Gründe für die Unterbrechung entfallen sind.

7.3) Ist die Durchführung einer Unterbrechung oder Wiederherstellung der 
Versorgung trotz ordnungsgemäßer Termin- und Ersatzterminankündigung 
unmöglich, kann der Grundversorger die dadurch zusätzlich entstehenden 
Kosten pauschal berechnen, es sei denn, der Kunde hat die Umstände, die 
zur Entstehung dieser Kosten geführt haben, nicht zu vertreten. Auf Verlan-
gen des Kunden ist die Berechnungsgrundlage nachzuweisen; die pauschale 
Berechnung muss einfach nachvollziehbar sein und darf den nach dem 
gewöhnlichen Lauf der Dinge zu erwartenden Schaden nicht übersteigen. 
Dem Kunden ist zudem der Nachweis gestattet, solche Kosten seien nicht 
entstanden oder wesentlich geringer als die Höhe der Pauschale.

8) Kündigung, § 20 StromGVV 
Die Kündigung des Stromgrundversorgungsvertrages durch den Kunden 
bedarf der Textform und soll wenigstens folgende Angaben enthalten:

• Kunden- und Vertragskontonummer oder Marktlokations-ID
• Zählernummer
• Rechnungsanschrift für die Schlussrechnung (sofern abweichend von 

bisheriger Anschrift).

9) Inkrafttreten 
Diese Ergänzenden Bedingungen treten am 1. Januar 2019 in Kraft und er-
setzen die Ergänzenden Bedingungen vom 1. Januar 2016.
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ERGÄNZENDE BEDINGUNGEN ZU DEN TARIFEN SWA STROM BASIS NACHTSPEICHER/24 UND 
SWA STROM BASIS WÄRMEPUMPE

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

1) Wärmepumpen und andere unterbrechbare Verbrauchseinrichtungen 
(Tarif swa Strom Basis Wärmepumpe)

1.1) Als Wärmepumpe im Sinne dieses Tarifes gelten: 

• Raumheizungsanlagen, die den Wärmebedarf des Kunden regelmäßig 
ganz oder überwiegend decken,

• Anlagen zur Warmwasserbereitung,
• Schwimmwassertemperieranlagen zur Luftentfeuchtung.
• In Niedrigstenergiegebäuden: Wohnungslüftungsanlagen mit Wärme-

rückgewinnung und Direktheizungen, welche in Gebäuden mit Neubau-
standart nach der jeweils gültigen EnEV eingebaut sind.

1.2) Die Stadtwerke sind berechtigt, den Strombezug für Wärmepumpen inner-
halb von 24 Stunden insgesamt 6 Stunden zu unterbrechen. Die einzelne 
Unterbrechung darf nicht länger als 2 Stunden dauern. Die Betriebszeit 
zwischen zwei Sperrzeiten darf nicht kürzer sein als die jeweils vorangegan-
gene Sperrzeit.

1.3) Der Strombezug wird zwischen ca. 22 Uhr und ca. 6 Uhr zum Niedertarif 
(NT) abgerechnet; der Bezug außerhalb dieser Zeiten erfolgt zum Hochtarif 
(HT).

1.4) Die Unterbrechung des Strombezugs für die Wärmepumpe erfolgt durch 
ein vom Netzbetreiber (swa Netze GmbH) fernbedientes Schaltgerät in der 
Kundenanlage (Rundsteuerempfänger). Das Schaltgerät steht im Eigentum 
des Netzbetreibers.

1.5) Die Messung des gesamten Stromverbrauchs des Kunden erfolgt über einen 
einheitlichen Zähler, der über ein Zweitarifzählwerk (HT/NT) verfügt.

2) Elektrische Nachtspeicheranlagen (Tarife swa Strom Basis 
Nachtspeicher/24)

2.1) Als elektrische Nachtspeicheranlagen im Sinne dieser Tarife gelten:

• Wärmespeicherheizungen, die den Wärmebedarf des Kunden regelmä-
ßig ganz oder überwiegend decken,

• Warmwasserspeicher,
• Schwimmwassertemperieranlagen zur Luftentfeuchtung.

2.2) Der Strombezug für die Aufladung des Nachtspeichers erfolgt während der 
vom Netzbetreiber festgelegten Freigabedauer. Die Freigabedauer beträgt 
täglich mindestens acht Stunden und soll vorwiegend in den Nachtstunden 
liegen. Der Netzbetreiber ist in Abhängigkeit von seinen jeweiligen Be-
triebsverhältnissen und den jeweiligen Erfordernissen der Netzbelastung 
berechtigt, die Freigabedauer in mehrere Zeitabschnitte zu unterteilen.

2.3) Die Freigabe des Energiebezugs für die Nachtspeicher sowie die Ansteue-
rung der Zählwerke erfolgt durch ein vom Netzbetreiber fernbedientes 
Schaltgerät in der Kundenanlage. Mit der Umschaltung erfolgt zugleich die 
Einschaltung des Nachtspeichers. Das Schaltgerät steht im Eigentum des 
Netzbetreibers.

2.4) Während der Freigabedauer wird der Strombezug insgesamt zum Nieder-
tarif (NT) abgerechnet. Der Bezug außerhalb der Freigabedauer wird zum 
Hochtarif (HT) abgerechnet.

2.5) Die Messung des gesamten Stromverbrauchs des Kunden erfolgt über einen 
einheitlichen Zähler mit Eintarifzählwerk (swa Strom Basis Nachtspeicher) 
oder Zweitarifzählwerk (HT/NT) (swa Strom Basis Nachtspeicher 24).

3) Technische Voraussetzungen

3.1) Der Einbau einer Wärmepumpe und einer Nachtspeicheranlage hat zur 
Voraussetzung:

• fachkundige Beratung des Kunden durch eine anerkannte Firma ein-
schließlich Erstellung einer DIN-gerechten Wärmebedarfsberechnung,

• Prüfung der Netz- und Anschlussverhältnisse durch den Netzbetreiber 
und Annahme des Anschlussangebotes des Netzbetreibers durch den 
Kunden.

3.2) Die Art der eingebauten und verwendeten Aufladeregelung muss vom 
Netzbetreiber zugelassen sein. Wärmespeicherheizungen mit einem An-
schlusswert über 8 kW sind mit einer Aufladeautomatik auszurüsten. Bei 
elektrischer Warmwasserbereitung mit Durchlauferhitzer ist eine Verriege-
lung zwischen Durchlauferhitzer und Wärmepumpe mit Vorrangschaltung 
für den Durchlauferhitzer durchzuführen. 
Das Ein- und Ausschalten des Stromes für die Nachtspeicheranlage erfolgt 
durch eine Schalteinrichtung des Netzbetreibers in Verbindung mit einem 
oder mehreren Schaltschützen. Letztere sind unterhaltspflichtiges Eigentum 
des Kunden, sie werden vom Netzbetreiber plombiert. Der Anschluss weite-
rer Geräte an die Nachtspeicheranlage ist nur nach vorherigem schriftlichem 
Einverständnis des Netzbetreibers zulässig. 
 
Inkrafttreten 
Diese Ergänzenden Bedingungen zu den Tarifen swa Strom Basis Nacht- 
speicher/24 und swa Strom Basis Wärmepumpe treten am 1. Januar 2010 in 
Kraft und ersetzen die derzeitigen Bedingungen.

Grund- und Ersatzversorgung 
Die Stadtwerke Augsburg Energie GmbH (nachfolgend »Stadtwerke« genannt) bieten die Versorgung mit elektrischer Energie aus dem Niederspannungsnetz zu den 
Bedingungen der jeweils gültigen Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Grundversorgung von Haushaltskunden und die Ersatzversorgung mit Elektrizität 
aus dem Niederspannungsnetz (Stromgrundversorgungsverordnung – StromGVV) sowie ergänzend hierzu, den Ergänzenden Bedingungen zu der Stromgrundversor-
gungsverordnung und der Gasgrundversorgungsverordnung an. Für die Tarife swa Strom Basis Nachtspeicher/24 und swa Strom Basis Wärmepumpe gelten zusätzlich 
die nachfolgenden Ergänzenden Bedingungen.  
Das gesonderte jeweils gültige Preisblatt bzw. der Prospekt „Unsere Basistarife“ ist Bestandteil der Grund- und Ersatzversorgung.

Fragen oder Beschwerden im Zusammenhang mit Ihrer Energielieferung können an unseren Verbraucherservice per Post an Stadtwerke Augsburg Energie GmbH, 
Kundencenter, Hoher Weg 1, 86152 Augsburg, telefonisch unter der Telefonnummer 0821 6500-6500 oder per E-Mail an kundenservice@sw-augsburg.de gerichtet 
werden. 
Der Verbraucherservice der Bundesnetzagentur stellt Ihnen Informationen über das geltende Recht, Ihre Rechte als Haushaltskunde und über Streitbeilegungsverfah-
ren für die Bereiche Elektrizität und Gas zur Verfügung und ist unter folgenden Kontaktdaten erreichbar: Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, 
Post, Eisenbahnen Verbraucherservice, Postfach 8001-53105 Bonn, Tel. (Mo.-Fr. von 09.00-15.00 Uhr) 030 22480-500 oder 01805 101000 – Bundesweites Infotelefon 
(Festnetzpreis 14ct/min; Mobilfunkpreise maximal 42 ct/min), Fax 030 22480-323, E-Mail: verbraucherservice-energie@bnetza.de. 
Zur Beilegung von Streitigkeiten kann ein Schlichtungsverfahren bei der Schlichtungsstelle ENERGIE beantragt werden. Voraussetzung dafür ist, dass der Verbraucher-
service unseres Unternehmens angerufen wurde und keine beidseitig zufriedenstellende Lösung gefunden wurde. 
 
Die Kontaktdaten der Schlichtungsstelle sind: 
Schlichtungsstelle Energie e.V., Friedrichstraße 133, 10117 Berlin 
Tel. 030/2757240-0; Fax 030/2757240-69 
Internet: www.schlichtungsstelle-energie.de 
E-Mail: info@schlichtungsstelle-energie.de 
 
Haftung 
Ansprüche wegen Schäden durch Unterbrechung oder bei Unregelmäßigkeiten in der Elektrizitätsversorgung sind, soweit es sich um Folgen einer Störung des Netz-
betriebes einschließlich des Netzanschlusses handelt, gegenüber dem Netzbetreiber geltend zu machen (§ 18 NAV). 
 
Energiedienstleistungsgesetz 
Informationen zu Anbietern von wirksamen Maßnahmen zur Energieeffizienzverbesserung und Energieeinsparung sowie ihren Angeboten finden Sie auf einer 
bei der Bundesstelle für Energieeffizienz (BfEE) öffentlich geführten Anbieterliste unter www.bfee-online.de. Das swa-Beratungsangebot finden Sie unter  
www.sw-augsburg.de/dienstleistungen/swa-energieberatung.
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VERORDNUNG ÜBER ALLGEMEINE BEDINGUNGEN FÜR DIE GRUNDVERSORGUNG VON 
HAUSHALTSKUNDEN UND DIE ERSATZVERSORGUNG MIT ELEKTRIZITÄT AUS DEM 
NIEDERSPANNUNGSNETZ (STROMGRUNDVERSORGUNGSVERORDNUNG – STROMGVV) VOM  
26� OKTOBER 2006 (BGBL� I NR� 50 S� 2391)

INHALTSÜBERSICHT

TEIL 1: ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 
§ 1 Anwendungsbereich, Begriffsbestimmungen 
§ 2 Vertragsschluss 
§ 3 Ersatzversorgung 
 
TEIL 2: VERSORGUNG 
§ 4 Bedarfsdeckung 
§ 5 Art der Versorgung; 
 Änderungen der Allgemeinen Preise und ergänzenden Bedingungen 
§ 5 a Kalkulatorische Neuermittlung bei Änderungen staatlich gesetzter oder 
 regulierter Belastungen 
§ 6 Umfang der Grundversorgung 
§ 7 Erweiterung und Änderung von Anlagen und Verbrauchsgeräten; Mittei-
lungspflichten 
 
TEIL 3: AUFGABEN UND RECHTE DES GRUNDVERSORGERS 
§ 8 Messeinrichtungen 
§ 9 Zutrittsrecht 
§ 10 Vertragsstrafe 

TEIL 4: ABRECHNUNG DER ENERGIELIEFERUNG 
§ 11 Ablesung 
§ 12 Abrechnung 
§ 13 Abschlagszahlungen 
§ 14 Vorauszahlungen 
§ 15 Sicherheitsleistung 
§ 16 Rechnungen und Abschläge 
§ 17 Zahlung, Verzug 
§ 18 Berechnungsfehler 
 
TEIL 5: BEENDIGUNG DES GRUNDVERSORGUNGSVERHÄLTNISSES 
§ 19 Unterbrechung der Versorgung 
§ 20 Kündigung 
§ 21 Fristlose Kündigung 
 
TEIL 6: SCHLUSSBESTIMMUNGEN 
§ 22 Gerichtsstand 
§ 23 Übergangsregelungen

b) die Konzessionsabgabe nach Maßgabe des § 4 Absatz 1 und 2 der Kon-
zessionsabgabenverordnung vom 9. Januar 1992 (BGBl. I S. 12, 407), die 
zuletzt durch Artikel 3 Absatz 4 der Verordnung vom 1. November 2006 
(BGBl. I S. 2477) geändert worden ist,

c) jeweils gesondert die Umlagen und Aufschlägen nach § 57 des Erneuer-
bare-Energien-Gesetzes, § 9 Absatz 7 des Kraft-Wärme-Kopplungsge-
setzes, § 19 Absatz 2 der Stromnetzentgeltverordnung, § 17f Absatz 5 des 
Energiewirtschaftsgesetzes und § 18 der Verordnung zu abschaltbaren 
Lasten vom 28. Dezember 2012 (BGBl. I S. 2998),

d) jeweils gesondert die Netzentgelte und die Entgelte der Betreiber von 
Energieversorgungsnetzen für den Messstellenbetrieb und die Messung.

Wenn dem Grundversorger die Angaben nach Satz 1 Nummer 1 nicht vorliegen, 
ist der Kunde verpflichtet, sie dem Grundversorger auf Anforderung mitzuteilen. 
Zusätzlich zu den Angaben nach Satz 1 Nummer 5 hat der Grundversorger den auf 
die Grundversorgung entfallenden Kostenanteil anzugeben, der sich rechnerisch 
nach Abzug der Umsatzsteuer und der Belastungen nach Satz 1 Nummer 5 von 
dem Allgemeinen Preis ergibt, und diesen Kostenanteil getrennt zu benennen. 
Der Grund versorger hat die jeweiligen Belastungen nach Satz 1 Nummer 5 sowie 
die Angaben nach Satz 3 in ihrer jeweiligen Höhe mit der Veröffentlichung der 
Allgemeinen Preise nach § 36 Absatz 1 Satz 1 des Energiewirtschaftsge setzes auf 
seiner Internetseite zu veröffentlichen. Auf die Veröffentlichung der jeweiligen 
Höhe der in Satz 1 Nummer 5 Buchstabe c genannten Belastungen auf einer 
Informations plattform der deutschen Übertragungsnetzbetreiber hat der Grund-
versorger ergänzend hinzuweisen. 
 
Zusätzlich ist in dem Vertrag oder der Vertragsbestätigung hinzuweisen auf.

1. die Allgemeinen Bedingungen und auf diese ergänzende Bedingungen,
2. die Möglichkeit des Kunden, Ansprüche wegen Versorgungsstörungen gegen 

den Netzbetreiber nach § 6 Absatz 3 Satz 1 geltend zu machen und
3. das Recht des Kunden nach § 111b Absatz 1 Satz 1 des Energiewirtschafts-

gesetzes eine Schlichtungsstelle anzurufen und die Anschrift der zuständigen 
Schlichtungsstelle sowie auf den Verbraucherservice der Bundesnetzagentur 
für den Bereich Elektrizität und Gas und dessen Anschrift.

Die Hinweise nach Satz 6 Nummer 3 hat der Grundversorger auch auf seiner 
Internetseite zu veröffentlichen.

(4) Der Grundversorger ist verpflichtet, jedem Neukunden rechtzeitig vor Ver-
tragsschluss und in den Fällen des Absatzes 1 Satz 2 mit der Bestätigung des 
Vertragsschlusses sowie auf Verlangen den übrigen Kunden die Allgemeinen 
Bedingungen unentgeltlich auszuhändigen. Satz 1 gilt entsprechend für die ergän-
zenden Bedingungen; diese hat der Grundversorger öffentlich bekanntzugeben 
und auf seiner Internetseite zu veröffentlichen.

(5) Der Abschluss eines Grundversorgungsvertrages darf nicht davon abhängig 
gemacht werden, dass Zahlungsrückstände eines vorherigen Anschlussnutzers 
beglichen werden.

§ 3 Ersatzversorgung 

(1) Für die Ersatzversorgung nach § 38 des Energiewirtschaftsgesetzes gelten die 
§§ 4 bis 8, 10 bis 19 und 22 sowie für die Beendigung der Ersatzversorgung nach  
§ 38 Abs. 2 Satz 1 des Energiewirtschaftsgesetzes § 20 Abs. 3 entsprechend; 
§ 11 Abs. 2 gilt mit der Maßgabe, dass der Grundversorger den Energieverbrauch 
aufgrund einer rechnerischen Abgrenzung schätzen und den anteiligen Verbrauch 
in Rechnung stellen darf.

(2) Der Grundversorger hat dem Kunden unverzüglich nach Kenntnisnahme den 
Zeitpunkt des Beginns und des Endes der Ersatzversorgung in Textform mitzu-
teilen. Dabei hat er ebenfalls mitzuteilen, dass spätestens nach dem Ende der 
Ersatzversorgung zur Fortsetzung des Elektrizitätsbezugs der Abschluss eines 
Bezugsvertrages durch den Kunden erforderlich ist; auf § 2 Abs. 2 ist hinzuweisen. 

TEIL 1: ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 
 
§ 1 Anwendungsbereich, Begriffsbestimmungen

(1) Diese Verordnung regelt die Allgemeinen Bedingungen, zu denen Elektrizitäts-
versorgungsunternehmen Haushaltskunden in Niederspannung im Rahmen der 
Grundversorgung nach § 36 Abs. 1 des Energiewirtschaftsgesetzes zu Allgemei-
nen Preisen mit Elektrizität zu beliefern haben. Die Bestimmungen dieser Ver-
ordnung sind Bestandteil des Grundversorgungsvertrages zwischen Grundversor-
gern und Haushaltskunden. Soweit die Messung mit einer Messeinrichtung nach 
§ 2 Nummer 7 oder 15 des Messstellenbetriebsgesetzes erfolgt und auf Wunsch 
des Kunden mit dem Grundversorger nicht ausdrücklich etwas anderes verein-
bart ist, beinhaltet der Grundversorgungsvertrag einen kombinierten Vertrag im 
Sinne des § 9 Absatz 2 des Messstellenbetriebsgesetzes, in dessen Rahmen der 
Grundversorger nach § 9 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 des Messstellenbetriebs-
gesetzes den Messstellenvertrag mit dem Messstellenbetreiber abschließt. Diese 
Verordnung regelt zugleich die Bedingungen für die Ersatzversorgung nach § 
38 Abs. 1 des Energiewirtschaftsgesetzes Sie gilt für alle nach dem 12. Juli 2005 
abgeschlossenen Versorgungsverträge, soweit diese nicht vor dem 8. November 
2006 beendet worden sind.

(2) Kunden im Sinne dieser Verordnung sind der Haushaltskunde und im Rahmen 
der Ersatzversorgung der Letztverbraucher.

(3) Grundversorger im Sinne dieser Verordnung ist ein Elektrizitätsver- 
sorgungsunternehmen, das nach § 36 Abs. 1 des Energiewirtschaftsgesetzes in 
einem Netzgebiet die Grundversorgung mit Elektrizität durchführt.

§ 2 Vertragsschluss

(1) Der Grundversorgungsvertrag soll in Textform abgeschlossen werden. Ist er 
auf andere Weise zustande gekommen, so hat der Grundversorger den Vertrags-
schluss dem Kunden unverzüglich in Textform zu bestätigen.

(2) Kommt der Grundversorgungsvertrag dadurch zustande, dass Elektrizität aus 
dem Elektrizitätsversorgungsnetz der allgemeinen Versorgung entnommen wird, 
über das der Grundversorger die Grundversorgung durchführt, so ist der Kunde 
verpflichtet, dem Grundversorger die Entnahme von Elektrizität unverzüglich in 
Textform mitzuteilen. Die Mitteilungspflicht gilt auch, wenn die Belieferung des 
Kunden durch ein Elektrizitätsversorgungsunternehmen endet und der Kunde 
kein anschließendes Lieferverhältnis mit einem anderen Elektrizitätsversor-
gungsunternehmen begründet hat.

(3) Ein Grundversorgungsvertrag oder die Bestätigung des Vertrages muss alle für 
einen Vertragsschluss notwendigen Angaben enthalten, insbesondere auch:

1. Angaben zum Kunden (Firma, Registergericht und Registernummer oder 
Familienname und Vorname sowie Adresse und Kundennummer),

2. Angaben über die Anlagenadresse und die Bezeichnung des Zählers oder den 
Aufstellungsort des Zählers,

3. Angaben zum Grundversorger (Firma, Registergericht, Registernummer und 
Adresse),

4. Angaben zum Netzbetreiber, in dessen Netzgebiet die Grundversorgung 
durchgeführt wird (Firma, Registergericht, Registernummer und Adresse) und

5. Angaben zu den Allgemeinen Preisen nach § 36 Absatz 1 des Energiewirt- 
schaftsgesetzes, wobei folgende Belastungen, soweit sie Bestandteil der 
geltenden Allgemeinen Preise sind, gesondert auszuweisen sind:

a) die Stromsteuer nach § 3 des Stromsteuergesetzes vom 24. März 1999  
(BGBl. IS. 378, 2000 I S. 147), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom  
5. Dezember 2012 (BGBl. I S. 2436, 2725) geändert worden ist, in der 
jeweils geltenden Fassung,
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§ 7 Erweiterung und Änderung von Anlagen und Verbrauchsgeräten;  
Mitteilungspflichten

Erweiterungen und Änderungen von Kundenanlagen sowie die Verwendung zusätz-
licher Verbrauchsgeräte sind dem Grundversorger mitzuteilen, soweit sich dadurch 
preisliche Bemessungsgrößen ändern. Nähere Einzelheiten über den Inhalt der 
Mitteilung kann der Grundversorger in ergänzenden Bedingungen regeln.

TEIL 3: AUFGABEN UND RECHTE DES  
GRUNDVERSORGERS

§ 8 Messeinrichtungen

(1) Die vom Grundversorger gelieferte Elektrizität wird durch die Messeinrich-
tungen nach § 21b des Energiewirtschaftsgesetzes festgestellt.

(2) Der Grundversorger ist verpflichtet, auf Verlangen des Kunden jederzeit eine 
Nachprüfung der Messeinrichtungen durch eine Eichbehörde oder eine staatlich 
anerkannte Prüfstelle im Sinne des § 2 Abs. 4 des Eichgesetzes beim Messstellen-
betreiber zu veranlassen. Stellt der Kunde den Antrag auf Prüfung nicht bei dem 
Grundversorger, so hat er diesen zugleich mit der Antragstellung zu benachrichti-
gen. Die Kosten der Prüfung fallen dem Grundversorger zur Last, falls die Abwei-
chung die gesetzlichen Verkehrsfehlergrenzen überschreitet, sonst dem Kunden.

§ 9 Zutrittsrecht

Der Kunde hat nach vorheriger Benachrichtigung dem mit einem Ausweis ver-
sehenen Beauftragten des Netzbetreibers, des Messstellenbetreibers oder des 
Grundversorgers den Zutritt zu seinem Grundstück und zu seinen Räumen zu 
gestatten, soweit dies zur Ermittlung preislicher Bemessungsgrundlagen oder zur 
Ablesung der Messeinrichtungen nach § 11 erforderlich ist. Die Benachrichtigung 
kann durch Mitteilung an die jeweiligen Kunden oder durch Aushang am oder im 
jeweiligen Haus erfolgen. Sie muss mindestens eine Woche vor dem Betretungs-
termin erfolgen; mindestens ein Ersatztermin ist anzubieten. Der Kunde hat dafür 
Sorge zu tragen, dass die Messeinrichtungen zugänglich sind.

§ 10 Vertragsstrafe

(1) Verbraucht der Kunde Elektrizität unter Umgehung, Beeinflussung oder vor 
Anbringung der Messeinrichtungen oder nach Unterbrechung der Grundver-
sorgung, so ist der Grundversorger berechtigt, eine Vertragsstrafe zu verlangen. 
Diese ist für die Dauer des unbefugten Gebrauchs, längstens aber für sechs 
Monate auf der Grundlage einer täglichen Nutzung der unbefugt verwendeten 
Verbrauchsgeräte von bis zu zehn Stunden nach dem für den Kunden geltenden 
Allgemeinen Preis zu berechnen.

(2) Eine Vertragsstrafe kann auch verlangt werden, wenn der Kunde vorsätzlich 
oder grob fahrlässig die Verpflichtung verletzt, die zur Preisbildung erforderlichen 
Angaben zu machen. Die Vertragsstrafe beträgt das Zweifache des Betrages, 
den der Kunde bei Erfüllung seiner Verpflichtung nach dem für ihn geltenden 
Allgemeinen Preis zusätzlich zu zahlen gehabt hätte. Sie darf längstens für einen 
Zeitraum von sechs Monaten verlangt werden.

(3) Ist die Dauer des unbefugten Gebrauchs oder der Beginn der Mitteilungs-
pflicht nicht festzustellen, so kann die Vertragsstrafe in entsprechender An-
wendung der Absätze 1 und 2 für einen geschätzten Zeitraum, der längstens sechs 
Monate betragen darf, erhoben werden.

TEIL 4: ABRECHNUNG DER ENERGIELIEFERUNG

§ 11 Ablesung

(1) Der Grundversorger ist berechtigt, für Zwecke der Abrechnung die Ablese-
daten oder rechtmäßig ermittelte Ersatzwerte zu verwenden, die er vom Netz-
betreiber oder vom Messstellenbetreiber oder von dem die Messung durchfüh-
renden Dritten erhalten hat.

(2) Der Grundversorger kann die Messeinrichtungen selbst ablesen oder verlan-
gen, dass diese vom Kunden abgelesen werden, wenn dies

1. zum Zwecke einer Abrechnung nach § 12 Abs. 1,
2. anlässlich eines Lieferantenwechsels oder
3. bei einem berechtigten Interesse des Grundversorgers an einer Überprüfung 

der Ablesung erfolgt. Der Kunde kann einer Selbstablesung im Einzelfall wi-
dersprechen, wenn diese ihm nicht zumutbar ist. Der Grundversorger darf bei 
einem berechtigten Widerspruch nach Satz 2 für eine eigene Ablesung kein 
gesondertes Entgelt verlangen.

(3) Wenn der Netzbetreiber oder der Grundversorger das Grundstück und die 
Räume des Kunden nicht zum Zwecke der Ablesung betreten kann, darf der 
Grundversorger den Verbrauch auf der Grundlage der letzten Ablesung oder bei 
einem Neukunden nach dem Verbrauch vergleichbarer Kunden unter angemesse-
ner Berücksichtigung der tatsächlichen Verhältnisse schätzen. Dasselbe gilt, wenn 
der Kunde eine vereinbarte Selbstablesung nicht oder verspätet vornimmt.

§ 12 Abrechnung

(1) Der Elektrizitätsverbrauch wird nach Maßgabe des § 40 Abs. 3 des Energie-
wirtschaftsgesetzes abgerechnet.

(2) Ändern sich innerhalb eines Abrechnungszeitraumes die verbrauchsabhängi-
gen Preise, so wird der für die neuen Preise maßgebliche Verbrauch zeitanteilig 
berechnet; jahreszeitliche Verbrauchsschwankungen sind auf der Grundlage der 
für Haushaltskunden maßgeblichen Erfahrungswerte angemessen zu berücksich-
tigen. Entsprechendes gilt bei Änderung des Umsatzsteuersatzes und erlösabhän-
giger Abgabensätze.

TEIL 2: VERSORGUNG 
 
§ 4 Bedarfsdeckung

Der Kunde ist für die Dauer des Grundversorgungsvertrages verpflichtet, 
seinen gesamten leitungsgebundenen Elektrizitätsbedarf aus den Elektrizitäts-
lieferungen des Grundversorgers zu decken. Ausgenommen ist die Bedarfs-
deckung durch Eigenanlagen der Kraft-Wärme-Kopplung bis 50 Kilowatt 
elektrischer Leistung und aus erneuerbaren Energien; ferner durch Eigenanlagen, 
die ausschließlich der Sicherstellung des Elektrizitätsbedarfs bei Aussetzen 
der Grundversorgung dienen (Notstromaggregate). Notstromaggregate dürfen 
außerhalb ihrer eigentlichen Bestimmungen nicht mehr als 15 Stunden monatlich 
zur Erprobung betrieben werden.

§ 5 Art der Versorgung; 
 Änderungen der Allgemeinen Preise und ergänzenden Bedingungen

(1) Welche Stromart (Drehstrom oder Wechselstrom) und Spannungsart für das 
Vertragsverhältnis maßgebend sein sollen, ergibt sich aus der Stromart und Span-
nung des jeweiligen Elektrizitätsversorgungsnetzes der allgemeinen Versorgung, 
an das die Anlage, über die der Kunde Strom entnimmt, angeschlossen ist.

(2) Änderungen der Allgemeinen Preise und der ergänzenden Bedingungen wer-
den jeweils zum Monatsbeginn und erst nach öffentlicher Bekanntgabe wirksam, 
die mindestens sechs Wochen vor der beabsichtigten Änderung erfolgen muss. 
Der Grundversorger ist verpflichtet, zu den beabsichtigten Änderungen zeitgleich 
mit der öffentlichen Bekanntgabe eine briefliche Mitteilung an den Kunden zu 
versenden und die Änderungen auf seiner Internetseite zu veröffentlichen; hier-
bei hat er den Umfang, den Anlass und die Voraussetzungen der Änderung sowie 
den Hinweis auf die Rechte des Kunden nach Absatz 3 und die Angaben nach § 2 
Absatz 3 Satz 1 Nummer 5 und Satz 3 in übersichtlicher Form anzugeben.

(3) Im Fall einer Änderung der Allgemeinen Preise oder ergänzenden Bedingun-
gen hat der Kunde das Recht, den Vertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist 
zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderungen zu kündigen. Änderungen 
der Allgemeinen Preise und der ergänzenden Bedingungen werden gegenüber 
demjenigen Kunden nicht wirksam, der bei einer Kündigung des Vertrages mit 
dem Grundversorger die Einleitung eines Wechsels des Versorgers durch ent-
sprechenden Vertragsschluss innerhalb eines Monats nach Zugang der Kündigung 
nachweist.

§ 5 a Kalkulatorische Neuermittlung bei Änderungen staatlich gesetzter oder  
 regulierter Belastungen

(1) Bei Änderungen der Belastungen nach § 2 Absatz 3 Satz 1 Nummer 5, die in 
die Kalkulation des Allgemeinen Preises eingeflossen sind, ist der Grundversorger 
unter Beachtung der geltenden gesetzlichen Bestimmungen berechtigt, die Allge-
meinen Preise jederzeit neu zu ermitteln und dabei die Änderung in das Ergebnis 
der Kalkulation einfließen zu lassen. Sinkt der Saldo der Belastungen nach § 2 
Absatz 3 Satz 1 Nummer 5 Buchstabe a) bis c), ist der Grundversorger abweichend 
von Satz 1 verpflichtet, die Allgemeinen Preise unverzüglich neu zu ermitteln und 
dabei den gesunkenen Saldo in das Ergebnis der Kalkulation einfließen zu lassen. 
Die Verpflichtung zur Neuermittlung nach Satz 2 entsteht in dem Zeitraum vom 
15. Oktober bis 31. Dezember eines Jahres erst, wenn alle von Satz 1 erfassten 
Belastungen für das Folgejahr feststehen.

(2) Sonstige Rechte und Verpflichtungen zur Neukalkulation und die Rechte und 
Verpflichtungen in Bezug auf Änderungen der Allgemeinen Preise sowie die 
Pflichten des Grundversorgers nach § 5 Absatz 2 und die Rechte des Kunden nach 
§ 5 Absatz 3 bleiben unberührt.

§ 6 Umfang der Grundversorgung

(1) Der Grundversorger ist im Interesse des Kunden verpflichtet, die für die Durch-
führung der Grundversorgung erforderlichen Verträge mit Netzbetreibern abzu-
schließen. Er hat die ihm möglichen Maßnahmen zu treffen, um dem Kunden am 
Ende des Netzanschlusses, zu dessen Nutzung der Kunde nach der Nieder-span-
nungsanschlussverordnung berechtigt ist, zu den jeweiligen Allgemeinen Preisen 
und Bedingungen Elektrizität zur Verfügung zu stellen. Die Elektrizität wird im 
Rahmen der Grundversorgung für die Zwecke des Letztverbrauchs geliefert.

(2) Der Grundversorger ist verpflichtet, den Elektrizitätsbedarf des Kunden im 
Rahmen des § 36 des Energiewirtschaftsgesetzes zu befriedigen und für die Dauer 
des Grundversorgungsvertrages im vertraglich vorgesehenen Umfang nach Maß-
gabe des Absatzes 1 jederzeit Elektrizität zur Verfügung zu stellen. Dies gilt nicht,

1. soweit die Allgemeinen Preise oder Allgemeinen Bedingungen zeitliche Be-
schränkungen vorsehen,

2. soweit und solange der Netzbetreiber den Netzanschluss und die Anschluss-
nutzung nach § 17 der Niederspannungsanschlussverordnung oder § 24 Abs. 
1, 2 und 5 der Niederspannungsanschlussverordnung unterbrochen hat oder

3. soweit und solange der Grundversorger an der Erzeugung, dem Bezug oder 
der vertragsgemäßen Lieferung von Elektrizität durch höhere Gewalt oder 
sonstige Umstände, deren Beseitigung ihm nicht möglich ist oder im  
Sinne des § 36 Abs. 1 Satz 2 des Energiewirtschaftsgesetzes wirtschaftlich 
nicht zugemutet werden kann, gehindert ist.

(3) Bei einer Unterbrechung oder bei Unregelmäßigkeiten in der Elektrizitätsver- 
sorgung ist, soweit es sich um Folgen einer Störung des Netzbetriebs einschließ- 
lich des Netzanschlusses oder einer Störung des Messstellenbetriebes handelt,  
der Grundversorger von der Leistungspflicht befreit. Satz 1 gilt nicht, soweit die  
Unterbrechung auf nicht berechtigten Maßnahmen des Grundversorgers nach  
§ 19 beruht. Der Grundversorger ist verpflichtet, seinen Kunden auf Verlangen 
unverzüglich über die mit der Schadensverursachung durch den Netzbetrei-
ber oder den Messstellenbetreiber zusammenhängenden Tatsachen insoweit 
Auskunft zu geben, als sie ihm bekannt sind oder von ihm in zumutbarer Weise 
aufgeklärt werden können.
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(3) Im Falle einer Belieferung nach § 2 Abs. 2 ist entsprechend Absatz 2 Satz 1 
eine pauschale zeitanteilige Berechnung des Verbrauchs zulässig, es sei denn, 
der Kunde kann einen geringeren als den von dem Grundversorger angesetzten 
Verbrauch nachweisen.

§ 13 Abschlagszahlungen

(1) Wird der Verbrauch für mehrere Monate abgerechnet, so kann der Grund-
versorger für die nach der letzten Abrechnung verbrauchte Elektrizität eine 
Abschlagszahlung verlangen. Diese ist anteilig für den Zeitraum der Abschlags-
zahlung entsprechend dem Verbrauch im zuletzt abgerechneten Zeitraum zu 
berechnen. Ist eine solche Berechnung nicht möglich, so bemisst sich die Ab-
schlagszahlung nach dem durchschnittlichen Verbrauch vergleichbarer Kunden. 
Macht der Kunde glaubhaft, dass sein Verbrauch erheblich geringer ist, so ist dies 
angemessen zu berücksichtigen.

(2) Ändern sich die Allgemeinen Preise, so können die nach der Preisänderung 
anfallenden Abschlagszahlungen mit dem Vomhundertsatz der Preisänderung 
entsprechend angepasst werden.

(3) Ergibt sich bei der Abrechnung, dass zu hohe Abschlagszahlungen verlangt 
wurden, so ist der übersteigende Betrag unverzüglich zu erstatten, spätestens 
aber mit der nächsten Abschlagsforderung zu verrechnen. Nach Beendigung 
des Versorgungsverhältnisses sind zu viel gezahlte Abschläge unverzüglich zu 
erstatten.

§ 14 Vorauszahlungen

(1) Der Grundversorger ist berechtigt, für den Elektrizitätsverbrauch eines Ab-
rechnungszeitraumes Vorauszahlung zu verlangen, wenn nach den Umständen 
des Einzelfalles Grund zu der Annahme besteht, dass der Kunde seinen Zahlungs-
verpflichtungen nicht oder nicht rechtzeitig nachkommt. Bei Verlangen einer 
Vorauszahlung ist der Kunde hierüber ausdrücklich und in verständlicher Form zu 
unterrichten. Hierbei sind mindestens der Beginn, die Höhe und die Gründe der 
Vorauszahlung sowie die Voraussetzungen für ihren Wegfall anzugeben.

(2) Die Vorauszahlung bemisst sich nach dem Verbrauch des vorhergehenden 
Abrechnungszeitraums oder dem durchschnittlichen Verbrauch vergleichbarer 
Kunden. Macht der Kunde glaubhaft, dass sein Verbrauch erheblich geringer ist, 
so ist dies angemessen zu berücksichtigen. Erstreckt sich der Abrechnungszeit-
raum über mehrere Monate und erhebt der Grundversorger Abschlagszahlungen, 
so kann er die Vorauszahlung nur in ebenso vielen Teilbeträgen verlangen. Die 
Vorauszahlung ist bei der nächsten Rechnungs erteilung zu verrechnen.

(3) Statt eine Vorauszahlung zu verlangen, kann der Grundversorger beim Kunden 
einen Bargeld- oder Chipkartenzähler oder sonstige vergleichbare Vorkassen-
systeme einrichten.

§ 15 Sicherheitsleistung

(1) Ist der Kunde zur Vorauszahlung nach § 14 nicht bereit oder nicht in der Lage, 
kann der Grundversorger in angemessener Höhe Sicherheit verlangen.

(2) Barsicherheiten werden zum jeweiligen Basiszinssatz nach § 247 des Bürger-
lichen Gesetzbuches verzinst.

(3) Ist der Kunde in Verzug und kommt er nach erneuter Zahlungsaufforderung 
nicht unverzüglich seinen Zahlungsverpflichtungen aus dem Grundversorgungs-
verhältnis nach, so kann der Grundversorger die Sicherheit verwerten. Hierauf ist 
in der Zahlungsaufforderung hinzuweisen. Kursverluste beim Verkauf von Wert-
papieren gehen zu Lasten des Kunden.

(4) Die Sicherheit ist unverzüglich zurückzugeben, wenn keine Vorauszahlung 
mehr verlangt werden kann.

§ 16 Rechnungen und Abschläge

(1) Vordrucke für Rechnungen und Abschläge müssen einfach verständlich sein. 
Die für die Forderung maßgeblichen Berechnungsfaktoren sind vollständig und in 
allgemein verständlicher Form auszuweisen.

(2) Der Grundversorger hat in den ergänzenden Bedingungen mindestens zwei 
mögliche Zahlungsweisen anzugeben.

§ 17 Zahlung, Verzug

(1) Rechnungen und Abschläge werden zu dem vom Grundversorger angegebenen 
Zeitpunkt, frühestens jedoch zwei Wochen nach Zugang der Zahlungsaufforde-
rung fällig. Einwände gegen Rechnungen und Abschlagsberechnungen berechti-
gen gegenüber dem Grundversorger zum Zahlungsaufschub oder zur Zahlungs-
verweigerung nur,

1. soweit die ernsthafte Möglichkeit eines offensichtlichen Fehlers besteht, oder
2. sofern

a) der in einer Rechnung angegebene Verbrauch ohne ersichtlichen Grund 
mehr als doppelt so hoch wie der vergleichbare Verbrauch im vorherigen 
Abrechnungszeitraum ist und

b) der Kunde eine Nachprüfung der Messeinrichtung verlangt und solange 
durch die Nachprüfung nicht die ordnungsgemäße Funktion des Messgeräts 
festgestellt ist. 

§ 315 des Bürgerlichen Gesetzbuchs bleibt von Satz 2 unberührt.

(2) Bei Zahlungsverzug des Kunden kann der Grundversorger, wenn er erneut zur 
Zahlung auffordert oder den Betrag durch einen Beauftragten einziehen lässt, 
die dadurch entstandenen Kosten für strukturell vergleichbare Fälle pauschal 

berechnen; die pauschale Berechnung muss einfach nachvollziehbar sein. Die 
Pauschale darf die nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge zu erwartenden Kosten 
nicht übersteigen. Auf Verlangen des Kunden ist die Berechnungsgrundlage nach-
zuweisen.

(3) Gegen Ansprüche des Grundversorgers kann vom Kunden nur mit unbestritte-
nen oder rechtskräftig festgestellten Gegenansprüchen aufgerechnet werden.

§ 18 Berechnungsfehler

(1) Ergibt eine Prüfung der Messeinrichtungen eine Überschreitung der Ver-
kehrsfehlergrenzen oder werden Fehler in der Ermittlung des Rechnungsbetrages 
festgestellt, so ist die Überzahlung vom Grundversorger zurückzuzahlen oder der 
Fehlbetrag vom Kunden nachzuentrichten. Ist die Größe des Fehlers nicht ein-
wandfrei festzustellen oder zeigt eine Messeinrichtung nicht an, so ermittelt der 
Grundversorger den Verbrauch für die Zeit seit der letzten fehlerfreien Ablesung 
aus dem Durchschnittsverbrauch des ihr vorhergehenden und des der Feststel-
lung des Fehlers nachfolgenden Ablesezeitraums oder aufgrund des vorjährigen 
Verbrauchs durch Schätzung; die tatsächlichen Verhältnisse sind angemessen zu 
berücksichtigen. Bei Berechnungsfehlern aufgrund einer nicht ordnungsgemäßen 
Funktion einer Messeinrichtung ist der vom Messstellenbetreiber ermittelte und 
dem Kunden mitgeteilte korrigierte Verbrauch der Nachberechnung zugrunde zu 
legen.

(2) Ansprüche nach Absatz 1 sind auf den der Feststellung des Fehlers vorherge-
henden Ablesezeitraum beschränkt, es sei denn, die Auswirkung des Fehlers kann 
über einen größeren Zeitraum festgestellt werden; in diesem Fall ist der Anspruch 
auf längstens drei Jahre beschränkt.

TEIL 5: BEENDIGUNG DES GRUNDVERSORGUNGS-
VERHÄLTNISSES

§ 19 Unterbrechung der Versorgung

(1) Der Grundversorger ist berechtigt, die Grundversorgung ohne vorherige 
Androhung durch den Netzbetreiber unterbrechen zu lassen, wenn der Kunde 
dieser Verordnung in nicht unerheblichem Maße schuldhaft zuwiderhandelt und 
die Unterbrechung erforderlich ist, um den Gebrauch von elektrischer Arbeit 
unter Umgehung, Beeinflussung oder vor Anbringung der Messeinrichtungen zu 
verhindern.

(2) Bei anderen Zuwiderhandlungen, insbesondere bei der Nichterfüllung einer 
Zahlungsverpflichtung trotz Mahnung, ist der Grundversorger berechtigt, die 
Grundversorgung vier Wochen nach Androhung unterbrechen zu lassen und 
den zuständigen Netzbetreiber nach § 24 Abs. 3 der Niederspannungsanschluss-
verordnung mit der Unterbrechung der Grundversorgung zu beauftragen. Dies 
gilt nicht, wenn die Folgen der Unterbrechung außer Verhältnis zur Schwere der 
Zuwiderhandlung stehen oder der Kunde darlegt, dass hinreichende Aussicht 
besteht, dass er seinen Verpflichtungen nachkommt. Der Grundversorger kann 
mit der Mahnung zugleich die Unterbrechung der Grundversorgung androhen, 
sofern dies nicht außer Verhältnis zur Schwere der Zuwiderhandlung steht. 
Wegen Zahlungsverzuges darf der Grundversorger eine Unterbrechung unter den 
in den Sätzen 1 bis 3 genannten Voraussetzungen nur durchführen lassen, wenn 
der Kunde nach Abzug etwaiger Anzahlungen mit Zahlungsverpflichtungen von 
mindestens EUR 100,- in Verzug ist. Bei der Berechnung der Höhe des Betrages 
nach Satz 4 bleiben diejenigen nicht titulierten Forderungen außer Betracht, die 
der Kunde form- und fristgerecht sowie schlüssig begründet beanstandet hat. Fer-
ner bleiben diejenigen Rückstände außer Betracht, die wegen einer Vereinbarung 
zwischen Versorger und Kunde noch nicht fällig sind oder die aus einer streitigen 
und noch nicht rechtskräftig entschiedenen Preiserhöhung des Grundversorgers 
resultieren.

(3) Der Beginn der Unterbrechung der Grundversorgung ist dem Kunden drei 
Werktage im Voraus anzukündigen.

(4) Der Grundversorger hat die Grundversorgung unverzüglich wiederherstellen 
zu lassen, sobald die Gründe für ihre Unterbrechung entfallen sind und der Kunde 
die Kosten der Unterbrechung und Wiederherstellung der Belieferung ersetzt hat. 
Die Kosten können für strukturell vergleichbare Fälle pauschal berechnet werden; 
die pauschale Berechnung muss einfach nachvollziehbar sein. Die Pauschale darf 
die nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge zu erwartenden Kosten nicht über-
steigen. Auf Verlangen des Kunden ist die Berechnungsgrundlage nachzuweisen. 
Der Nachweis geringerer Kosten ist dem Kunden zu gestatten.

§ 20 Kündigung

(1) Der Grundversorgungsvertrag kann mit einer Frist von zwei Wochen gekün-
digt werden. Eine Kündigung durch den Grundversorger ist nur möglich, soweit 
eine Pflicht zur Grundversorgung nach § 36 Abs. 1 Satz 2 des Energiewirtschafts-
gesetzes nicht besteht.

(2) Die Kündigung bedarf der Textform. Der Grundversorger soll eine Kündigung 
des Kunden unverzüglich nach Eingang in Textform bestätigen.

(3) Der Grundversorger darf keine gesonderten Entgelte für den Fall einer 
Kündigung des Vertrages, insbesondere wegen eines Wechsels des Lieferanten, 
verlangen.

§ 21 Fristlose Kündigung

Der Grundversorger ist in den Fällen des § 19 Abs. 1 berechtigt, das Vertragsver-
hältnis fristlos zu kündigen, wenn die Voraussetzungen zur Unterbrechung der 
Grundversorgung wiederholt vorliegen. Bei wiederholten Zuwiderhandlungen 
nach § 19 Abs. 2 ist der Grundversorger zur fristlosen Kündigung berechtigt, wenn 
sie zwei Wochen vorher angedroht wurde; § 19 Abs. 2 Satz 2 und 3 gilt entspre-
chend.
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TEIL 6: SCHLUSSBESTIMMUNGEN

§ 22 Gerichtsstand

Gerichtsstand für die beiderseitigen Verpflichtungen aus dem Grund- 
versorgungsvertrag ist der Ort der Elektrizitätsabnahme durch den Kunden.

§ 23 Übergangsregelungen

(1) Der Grundversorger ist verpflichtet, die Kunden durch öffentliche Bekanntga-
be und Veröffentlichung auf seiner Internetseite über die Vertragsanpassung nach 
§ 115 Abs. 2 Satz 3 des Energiewirtschaftsgesetzes zu informieren. Die Anpassung 
erfolgt, soweit die Frist nach § 115 Abs. 2 Satz 3 des Energiewirtschaftsgesetzes 
noch nicht abgelaufen ist, durch die öffentliche Bekanntgabe nach Satz 1 mit 
Wirkung vom auf die Bekanntmachung folgenden Tag.

(2) Abweichend von § 5 Abs. 2 Satz 1 werden bis zum 1. Juli 2007 Änderungen der 
Allgemeinen Preise und der ergänzenden Bedingungen am Tage nach der öffentli-
chen Bekanntgabe wirksam, soweit es sich um Änderungen handelt, die nach § 12 
Abs. 1 der Bundestarifordnung Elektrizität genehmigt worden sind.
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VERORDNUNG ÜBER ALLGEMEINE BEDINGUNGEN FÜR DEN NETZANSCHLUSS UND DESSEN NUTZUNG 
FÜR DIE ELEKTRIZITÄTSVERSORGUNG IN NIEDERSPANNUNG (NIEDERSPANNUNGSANSCHLUSS-
VERORDNUNG – NAV) VOM 1� NOVEMBER 2006 (BGBL� I NR� 50 S� 2477), DIE ZULETZT DURCH ARTIKEL 4 
DER VERORDNUNG VOM 3� SEPTEMBER 2010 (BGBI� I S� 1261) GEÄNDERT WORDEN IST

INHALTSÜBERSICHT

TEIL 1: ALLGEMEINE VORSCHRIFTEN 
§ 1 Anwendungsbereich, Begriffsbestimmungen 
§ 2 Netzanschlussverhältnis 
§ 3 Anschlussnutzungsverhältnis 
§ 4 Inhalt des Vertrages und der Bestätigung des Netzbetreibers 
 
TEIL 2: NETZANSCHLUSS 
§ 5 Netzanschluss 
§ 6 Herstellung des Netzanschlusses 
§ 7 Art des Netzanschlusses 
§ 8 Betrieb des Netzanschlusses 
§ 9 Kostenerstattung für die Herstellung oder Änderung des Netzanschlusses 
§ 10 Transformatorenanlage 
§ 11 Baukostenzuschüsse 
§ 12 Grundstücksbenutzung 
§ 13 Elektrische Anlage 
§ 14 Inbetriebsetzung der elektrischen Anlage 
§ 15 Überprüfung der elektrischen Anlage 
 
TEIL 3: ANSCHLUSSNUTZUNG 
§ 16 Nutzung des Anschlusses 
§ 17 Unterbrechung der Anschlussnutzung 
§ 18 Haftung bei Störungen der Anschlussnutzung 

TEIL 4: GEMEINSAME VORSCHRIFTEN 
 
Abschnitt 1: Anlagenbetrieb und Rechte des Netzbetreibers 
§ 19 Betrieb von elektrischen Anlagen, Verbrauchsgeräten und  
 Ladeeinrichtungen, Eigenanlagen 
§ 20 Technische Anschlussbedingungen 
§ 21 Zutrittsrecht 
§ 22 Mess- und Steuereinrichtungen 
 
Abschnitt 2: Fälligkeit, Folge von Zuwiderhandlungen, Beendigung der Rechts-
verhältnisse 
§ 23 Zahlung und Verzug 
§ 24 Unterbrechung des Anschlusses und der Anschlussnutzung 
§ 25 Kündigung des Netzanschlussverhältnisses 
§ 26 Beendigung des Anschlussnutzungsverhältnisses 
§ 27 Fristlose Kündigung oder Beendigung 
 
TEIL 5: SCHLUSSBESTIMMUNGEN 
§ 28 Gerichtsstand 
§ 29 Übergangsregelungen 

Im Vertrag nach Absatz 2 oder in der Bestätigung nach Satz 1 ist auf die Allgemei-
nen Bedingungen einschließlich der ergänzenden Bedingungen des Netzbetrei-
bers hinzuweisen.

§ 3 Anschlussnutzungsverhältnis

(1) Inhalt der Anschlussnutzung ist das Recht zur Nutzung des Netzanschlusses 
zur Entnahme von Elektrizität. Die Anschlussnutzung umfasst weder die Belie-
ferung des Anschlussnutzers mit Elektrizität noch den Zugang zu den Elektrizi-
tätsversorgungsnetzen im Sinne des § 20 des Energiewirtschaftsgesetzes. Das 
Anschlussnutzungsverhältnis besteht zwischen dem jeweiligen Anschlussnutzer 
und dem Netzbetreiber.

(2) Das Anschlussnutzungsverhältnis kommt dadurch zustande, dass über den 
Netzanschluss Elektrizität aus dem Verteilernetz entnommen wird, wenn

1. der Anschlussnutzer spätestens im Zeitpunkt der erstmaligen Entnahme einen 
Vertrag über den Bezug von Elektrizität abgeschlossen hat oder die Voraus-
setzungen einer Ersatzversorgung nach § 38 des Energiewirtschaftsgesetzes 
vorliegen und

2. dem Anschlussnutzer oder dessen Lieferanten ein Recht auf Netzzugang nach 
§ 20 des Energiewirtschaftsgesetzes zusteht.

Bei Kenntnis über den Wegfall der Voraussetzungen nach Satz 1 Nr. 2 ist der Netz-
betreiber verpflichtet, den Anschlussnutzer und den Grundversorger hierüber 
unverzüglich in Textform zu unterrichten und den Anschlussnutzer auf die Grund-
versorgung nach § 36 des Energiewirtschaftsgesetzes und die Ersatzversorgung 
nach § 38 des Energiewirtschaftsgesetzes hinzuweisen.

(3) Der Anschlussnutzer ist verpflichtet, dem Netzbetreiber die Aufnahme der 
Nutzung des Netzanschlusses zur Entnahme von Elektrizität unverzüglich mitzu-
teilen. Der Netzbetreiber hat dem Anschlussnutzer die Mitteilung unverzüglich in 
Textform zu bestätigen. In der Bestätigung ist auf die Allgemeinen Bedingungen 
einschließlich der ergänzenden Bedingungen des Netzbetreibers und auf die 
Haftung des Netzbetreibers nach § 18 hinzuweisen.

§ 4 Inhalt des Vertrages und der Bestätigung des Netzbetreibers

(1) Der Netzanschlussvertrag und die Bestätigung des Netzbetreibers in Textform 
nach § 2 Abs. 5 Satz 1 und § 3 Abs. 3 Satz 2 sollen eine zusammenhängende Auf-
stellung aller für den Vertragsschluss nach § 2 Abs. 2 oder die Anschlussnutzung 
nach § 3 notwendigen Angaben enthalten, insbesondere

1. Angaben zum Anschlussnehmer oder -nutzer (Firma, Registergericht, Regis-
ternummer, Familienname, Vorname, Geburtstag, Adresse, Kundennummer),

2. Anlagenadresse und Bezeichnung des Zählers oder des Aufstellungsorts des 
Zählers,

3. Angaben zum Netzbetreiber (Firma, Registergericht, Registernummer und 
Adresse) und

4. gegenüber dem Anschlussnehmer auch die am Ende des Netzanschlusses 
vorzuhaltende Leistung.

Soweit die Angaben nach Satz 1 Nr. 1 nicht vorliegen, ist der Anschlussnehmer 
oder -nutzer verpflichtet, diese dem Netzbetreiber auf Anforderung mitzuteilen.

(2) Der Netzbetreiber ist verpflichtet, jedem Neukunden bei Entstehen des 
Netzanschlussverhältnisses oder des Anschlussnutzungsverhältnisses und auf 
Verlangen den übrigen Kunden die Allgemeinen Bedingungen unentgeltlich 
auszuhändigen. Er hat die Allgemeinen Bedingungen auf seiner Internetseite zu 
veröffentlichen.

TEIL 1: ALLGEMEINE VORSCHRIFTEN

§ 1 Anwendungsbereich, Begriffsbestimmungen

(1) Diese Verordnung regelt die Allgemeinen Bedingungen, zu denen Netzbetrei-
ber nach § 18 Abs. 1 des Energiewirtschaftsgesetzes jedermann an ihr Nieder-
spannungsnetz anzuschließen und den Anschluss zur Entnahme von Elektrizität 
zur Verfügung zu stellen haben. Diese sind Bestandteil der Rechtsverhältnisse 
über den Netzanschluss an das Elektrizitätsversorgungsnetz der allgemeinen 
Versorgung (Netzanschluss) und die Anschlussnutzung, soweit sie sich nicht aus-
drücklich allein auf eines dieser Rechtsverhältnisse beziehen. Die Verordnung gilt 
für alle nach dem 12. Juli 2005 abgeschlossenen Netzanschlussverhältnisse und 
ist auch auf alle Anschlussnutzungsverhältnisse anzuwenden, die vor ihrem In-
krafttreten entstanden sind. Sie gilt nicht für den Netzanschluss von Anlagen zur 
Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien und aus Grubengas.

(2) Anschlussnehmer ist jedermann im Sinne des § 18 Abs. 1 Satz 1 des Energie-
wirtschaftsgesetzes, in dessen Auftrag ein Grundstück oder Gebäude an das 
Niederspannungsnetz angeschlossen wird, oder im Übrigen jeder Eigentümer 
oder Erbbauberechtigte eines Grundstücks oder Gebäudes, das an das Nieder-
spannungsnetz angeschlossen ist.

(3) Anschlussnutzer ist jeder Letztverbraucher, der im Rahmen eines Anschluss-
nutzungsverhältnisses einen Anschluss an das Niederspannungsnetz zur Entnah-
me von Elektrizität nutzt.

(4) Netzbetreiber im Sinne dieser Verordnung ist der Betreiber eines Elektrizitäts-
versorgungsnetzes der allgemeinen Versorgung im Sinne des § 18 Abs. 1 Satz 1 
des Energiewirtschaftsgesetzes.

§ 2 Netzanschlussverhältnis

(1) Das Netzanschlussverhältnis umfasst den Anschluss der elektrischen Anlage 
über den Netzanschluss und dessen weiteren Betrieb. Es besteht zwischen dem 
Anschlussnehmer und dem Netzbetreiber.

(2) Das Netzanschlussverhältnis entsteht durch Vertrag erstmalig mit dem 
Anschlussnehmer, der die Herstellung des Netzanschlusses in Auftrag gibt. Bei 
Herstellung eines Netzanschlusses ist der Netzanschlussvertrag schriftlich abzu-
schließen.

(3) Anschlussnehmer, die nicht Grundstückseigentümer oder Erbbauberech-
tigte sind, haben die schriftliche Zustimmung des Grundstückseigentümers zur 
Herstellung und Änderung des Netzanschlusses unter Anerkennung der für den 
Anschlussnehmer und ihn damit verbundenen Verpflichtungen beizubringen.

(4) Bei angeschlossenen Grundstücken oder Gebäuden entsteht das Netzan-
schlussverhältnis mit dem Eigentumserwerb an der Kundenanlage zwischen dem 
jeweiligen Eigentümer und dem Netzbetreiber, sofern der bisherige Eigentümer 
der Anschlussnehmer gewesen ist. Zu diesem Zeitpunkt erlischt das Netzan-
schlussverhältnis mit dem bisherigen Anschlussnehmer, sofern dieser Eigentümer 
der Kundenanlage gewesen ist; hinsichtlich bis dahin begründeter Zahlungsan-
sprüche und Verbindlichkeiten bleibt der bisherige Anschlussnehmer berechtigt 
und verpflichtet. Den Eigentumsübergang und die Person des neuen Anschluss-
nehmers hat der bisherige Anschlussnehmer dem Netzbetreiber unverzüglich in 
Textform anzuzeigen. Der bisherige Anschlussnehmer hat dem neuen Anschluss-
nehmer die Angaben nach § 4 Abs. 1 Nr. 4 zu übermitteln.

(5) Der Netzbetreiber hat dem neuen Anschlussnehmer den Vertragsschluss oder 
die Anzeige nach Absatz 4 Satz 3 unverzüglich in Textform zu bestätigen. 
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(3) Änderungen der ergänzenden Bedingungen, zu denen auch die Technischen 
Anschlussbedingungen nach § 20 gehören, und Kostenerstattungsregelungen 
des Netzbetreibers werden jeweils zum Monatsbeginn erst nach öffentlicher 
Bekanntgabe und im Falle der Technischen Anschlussbedingungen erst nach 
zusätzlicher Mitteilung an die Regulierungsbehörde wirksam. Der Netzbetreiber 
ist verpflichtet, die Änderungen am Tage der öffentlichen Bekanntgabe auf seiner 
Internetseite zu veröffentlichen.

TEIL 2: NETZANSCHLUSS

§ 5 Netzanschluss

Der Netzanschluss verbindet das Elektrizitätsversorgungsnetz der allgemeinen 
Versorgung mit der elektrischen Anlage des Anschlussnehmers. Er beginnt an der 
Abzweigstelle des Niederspannungsnetzes und endet mit der Hausanschluss-
sicherung, es sei denn, dass eine abweichende Vereinbarung getroffen wird; in 
jedem Fall sind auf die Hausanschlusssicherung die Bestimmungen über den 
Netzanschluss anzuwenden.

§ 6 Herstellung des Netzanschlusses

(1) Netzanschlüsse werden durch den Netzbetreiber hergestellt. Die Herstellung 
des Netzanschlusses soll vom Anschlussnehmer schriftlich in Auftrag gegeben 
werden; auf Verlangen des Netzbetreibers ist ein von diesem zur Verfügung 
gestellter Vordruck zu verwenden. Der Netzbetreiber hat dem Anschlussnehmer 
den voraussichtlichen Zeitbedarf für die Herstellung des Netzanschlusses mitzu-
teilen.

(2) Art, Zahl und Lage der Netzanschlüsse werden nach Beteiligung des Anschluss-
nehmers und unter Wahrung seiner berechtigten Interessen vom Netzbetreiber 
nach den anerkannten Regeln der Technik bestimmt. Das Interesse des Anschluss-
nehmers an einer kostengünstigen Errichtung der Netzanschlüsse ist dabei 
besonders zu berücksichtigen.

(3) Auf Wunsch des Anschlussnehmers hat der Netzbetreiber die Errichter weite-
rer Anschlussleitungen sowie der Telekommunikationslinien im Sinne des  
§ 3 Nr. 26 des Telekommunikationsgesetzes im Hinblick auf eine gemeinsame 
Verlegung der verschiedenen Gewerke zu beteiligen. Er führt die Herstellung oder 
Änderungen des Netzanschlusses entweder selbst oder mittels Nachunternehmer 
durch. Wünsche des Anschlussnehmers bei der Auswahl des durchführenden 
Nachunternehmers sind vom Netzbetreiber angemessen zu berücksichtigen. 
Der Anschlussnehmer ist berechtigt, die für die Herstellung des Netzanschlusses 
erforderlichen Erdarbeiten auf seinem Grundstück im Rahmen des technisch 
Möglichen und nach den Vorgaben des Netzbetreibers durchzuführen oder durch-
führen zu lassen. Der Anschlussnehmer hat die baulichen Voraussetzungen für 
die sichere Errichtung des Netzanschlusses zu schaffen; für den Hausanschluss-
kasten oder die Hauptverteiler ist ein nach den anerkannten Regeln der Technik 
geeigneter Platz zur Verfügung zu stellen; die Einhaltung der anerkannten Regeln 
der Technik wird insbesondere vermutet, wenn die Anforderungen der DIN 18012 
(Ausgabe: November 2000)*) eingehalten sind.  
*) Amtlicher Hinweis: Zu beziehen beim Beuth Verlag GmbH, Berlin 

§ 7 Art des Netzanschlusses

Die Spannung beträgt am Ende des Netzanschlusses bei Drehstrom etwa 400 
oder 230 Volt und bei Wechselstrom etwa 230 Volt. Die Frequenz beträgt etwa 
50 Hertz. Welche Stromart und Spannung für das Vertragsverhältnis maßgebend 
sein sollen, ergibt sich daraus, an welche Stromart und Spannung die Anlage des 
Anschlussnehmers angeschlossen ist oder angeschlossen werden soll. Bei der 
Wahl der Stromart sind die Belange des Anschlussnehmers im Rahmen der jeweili-
gen technischen Möglichkeiten angemessen zu berücksichtigen.

§ 8 Betrieb des Netzanschlusses

(1) Netzanschlüsse gehören zu den Betriebsanlagen des Netzbetreibers. Er hat 
sicherzustellen, dass sie in seinem Eigentum stehen oder ihm zur wirtschaft-
lichen Nutzung überlassen werden; soweit erforderlich, ist der Anschlussnehmer 
insoweit zur Mitwirkung verpflichtet. Netzanschlüsse werden ausschließlich von 
dem Netzbetreiber unterhalten, erneuert, geändert, abgetrennt und beseitigt. Sie 
müssen zugänglich und vor Beschädigungen geschützt sein. Der Anschlussnehmer 
darf keine Einwirkungen auf den Netzanschluss vornehmen oder vornehmen 
lassen.

(2) Jede Beschädigung des Netzanschlusses, insbesondere ein Schaden an der 
Hausanschlusssicherung oder das Fehlen von Plomben, ist dem Netzbetreiber 
unverzüglich mitzuteilen.

(3) Änderungen des Netzanschlusses werden nach Anhörung des Anschluss-
nehmers und unter Wahrung seiner berechtigten Interessen vom Netzbetreiber 
bestimmt.

§ 9 Kostenerstattung für die Herstellung oder Änderung des Netzanschlusses

(1) Der Netzbetreiber ist berechtigt, vom Anschlussnehmer die Erstattung der bei 
wirtschaftlich effizienter Betriebsführung notwendigen Kosten für

1. die Herstellung des Netzanschlusses,
2. die Änderungen des Netzanschlusses, die durch eine Änderung oder Er-

weiterung der Kundenanlage erforderlich oder aus anderen Gründen vom 
Anschlussnehmer veranlasst werden, zu verlangen. Die Kosten können auf der 
Grundlage der durchschnittlich für vergleichbare Fälle entstehenden Kosten 
pauschal berechnet werden. Im Falle einer pauschalierten Kostenberechnung 
sind Eigenleistungen des Anschlussnehmers angemessen zu berücksichtigen. 
Die Netzanschlusskosten sind so darzustellen, dass der Anschlussnehmer die 
Anwendung des pauschalierten Berechnungsverfahrens einfach nachvollzie-
hen kann; wesentliche Berechnungsbestandteile sind auszuweisen.

(2) Der Netzbetreiber ist berechtigt, für die Herstellung oder Änderungen des 
Netzanschlusses Vorauszahlung zu verlangen, wenn nach den Umständen des 
Einzelfalles Grund zu der Annahme besteht, dass der Anschlussnehmer seinen 
Zahlungsverpflichtungen nicht oder nicht rechtzeitig nachkommt. Werden von 
einem Anschlussnehmer mehrere Netzanschlüsse beauftragt, ist der Netzbetrei-
ber berechtigt, angemessene Abschlagszahlungen zu verlangen.

(3) Kommen innerhalb von zehn Jahren nach Herstellung des Netzanschlusses 
weitere Anschlüsse hinzu und wird der Netzanschluss dadurch teilweise zum Be-
standteil des Verteilernetzes, so hat der Netzbetreiber die Kosten neu aufzuteilen 
und dem Anschlussnehmer einen zu viel gezahlten Betrag zu erstatten.

§ 10 Transformatorenanlage

(1) Muss zum Netzanschluss eines Grundstücks eine besondere Transformato-
ren-anlage aufgestellt werden, so kann der Netzbetreiber verlangen, dass der 
Anschlussnehmer einen geeigneten Raum oder Platz unentgeltlich für die Dauer 
des Netzanschlussverhältnisses zur Verfügung stellt. Der Netzbetreiber darf die 
Transformatorenanlage auch für andere Zwecke benutzen, soweit dies für den An-
schlussnehmer zumutbar ist.

(2) Wird das Netzanschlussverhältnis für das Grundstück beendet, so hat der 
Anschlussnehmer die Transformatorenanlage noch drei Jahre unentgeltlich zu 
dulden, es sei denn, dass ihm dies nicht zugemutet werden kann.

(3) Der Anschlussnehmer kann die Verlegung der Einrichtungen an eine andere 
geeignete Stelle verlangen, wenn ihm ihr Verbleiben an der bisherigen Stelle nicht 
mehr zugemutet werden kann. Die Kosten der Verlegung hat der Netzbetreiber 
zu tragen; dies gilt nicht, soweit die Anlage ausschließlich dem Netzanschluss des 
Grundstücks dient.

§ 11 Baukostenzuschüsse

(1) Der Netzbetreiber kann von dem Anschlussnehmer einen angemessenen 
Baukostenzuschuss zur teilweisen Deckung der bei wirtschaftlich effizienter 
Betriebsführung notwendigen Kosten für die Erstellung oder Verstärkung der 
örtlichen Verteileranlagen des Niederspannungsnetzes einschließlich Transfor-
matorenstationen verlangen, soweit sich diese Anlagen ganz oder teilweise dem 
Versorgungsbereich zuordnen lassen, in dem der Anschluss erfolgt. Baukostenzu-
schüsse dürfen höchstens 50 vom Hundert dieser Kosten abdecken.

(2) Der von dem Anschlussnehmer als Baukostenzuschuss zu übernehmende 
Kostenanteil bemisst sich nach dem Verhältnis, in dem die an seinem Netzan-
schluss vorzuhaltende Leistung zu der Summe der Leistungen steht, die in den im 
betreffenden Versorgungsbereich erstellten Verteileranlagen oder aufgrund der 
Verstärkung insgesamt vorgehalten werden können. Der Durchmischung der je-
weiligen Leistungsanforderungen ist Rechnung zu tragen. Der Baukostenzuschuss 
kann auf der Grundlage der durchschnittlich für vergleichbare Fälle entstehenden 
Kosten pauschal berechnet werden.

(3) Ein Baukostenzuschuss darf nur für den Teil der Leistungsanforderung erhoben 
werden, der eine Leistungsanforderung von 30 Kilowatt übersteigt.

(4) Der Netzbetreiber ist berechtigt, von dem Anschlussnehmer einen weiteren 
Baukostenzuschuss zu verlangen, wenn der Anschlussnehmer seine Leistungsan-
forderung erheblich über das der ursprünglichen Berechnung zugrunde liegende 
Maß hinaus erhöht. Der Baukostenzuschuss ist nach den Absätzen 1 und 2 zu 
bemessen.

(5) Der Baukostenzuschuss und die in § 9 geregelten Netzanschlusskosten sind 
getrennt zu errechnen und dem Anschlussnehmer aufgegliedert auszuweisen.

(6) § 9 Abs. 2 gilt entsprechend.

§ 12 Grundstücksbenutzung

(1) Anschlussnehmer, die Grundstückseigentümer sind, haben für Zwecke der ört-
lichen Versorgung (Niederspannungs- und Mittelspannungsnetz) das Anbringen 
und Verlegen von Leitungen zur Zu- und Fortleitung von Elektrizität über ihre im 
Gebiet des Elektrizitätsversorgungsnetzes der allgemeinen Versorgung liegenden 
Grundstücke, ferner das Anbringen von Leitungsträgern und sonstigen Einrich-
tungen sowie erforderliche Schutzmaßnahmen unentgeltlich zuzulassen. Diese 
Pflicht betrifft nur Grundstücke,

1. die an das Elektrizitätsversorgungsnetz angeschlossen sind,
2. die vom Eigentümer in wirtschaftlichem Zusammenhang mit einem an das 

Netz angeschlossenen Grundstück genutzt werden oder
3. für die die Möglichkeit des Netzanschlusses sonst wirtschaftlich vorteilhaft ist.

Sie besteht nicht, wenn die Inanspruchnahme der Grundstücke den Eigentümer 
mehr als notwendig oder in unzumutbarer Weise belasten würde; insbesondere 
ist die Inanspruchnahme des Grundstücks zwecks Anschlusses eines anderen 
Grundstücks an das Elektrizitätsversorgungsnetz grundsätzlich verwehrt, wenn 
der Anschluss über das eigene Grundstück des anderen Anschlussnehmers mög-
lich und dem Netzbetreiber zumutbar ist.

(2) Der Anschlussnehmer ist rechtzeitig über Art und Umfang der beabsichtigten 
Inanspruchnahme des Grundstücks zu benachrichtigen.

(3) Der Grundstückseigentümer kann die Verlegung der Einrichtungen verlangen, 
wenn sie an der bisherigen Stelle für ihn nicht mehr zumutbar sind. Die Kosten der 
Verlegung hat der Netzbetreiber zu tragen; dies gilt nicht, soweit die Einrichtun-
gen ausschließlich dem Anschluss des Grundstücks dienen.

(4) Wird die Anschlussnutzung eingestellt, so hat der Eigentümer die auf seinen 
Grundstücken befindlichen Einrichtungen noch drei Jahre unentgeltlich zu dulden, 
es sei denn, dass ihm dies nicht zugemutet werden kann.
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(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten nicht für öffentliche Verkehrswege und Verkehrs-
flächen sowie für Grundstücke, die durch Planfeststellung für den Bau von öffent-
lichen Verkehrswegen und Verkehrsflächen bestimmt sind.

§ 13 Elektrische Anlage

(1) Für die ordnungsgemäße Errichtung, Erweiterung, Änderung und Instandhal-
tung der elektrischen Anlage hinter der Hausanschlusssicherung (Anlage) ist der 
Anschlussnehmer gegenüber dem Netzbetreiber verantwortlich. Satz 1 gilt nicht 
für die Messeinrichtungen, die nicht im Eigentum des Anschlussnehmers stehen. 
Hat der Anschlussnehmer die Anlage ganz oder teilweise einem Dritten vermietet 
oder sonst zur Benutzung überlassen, so bleibt er verantwortlich.

(2) Unzulässige Rückwirkungen der Anlage sind auszuschließen. Um dies zu ge-
währleisten, darf die Anlage nur nach den Vorschriften dieser Verordnung, nach 
anderen anzuwendenden Rechtsvorschriften und behördlichen Bestimmungen 
sowie nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik errichtet, erweitert, 
geändert und instand gehalten werden. In Bezug auf die allgemein anerkannten 
Regeln der Technik gilt § 49 Abs. 2 Nr. 1 des Energiewirtschaftsgesetzes ent-
sprechend. Die Arbeiten dürfen außer durch den Netzbetreiber nur durch ein 
in ein Installateurverzeichnis eines Netzbetreibers eingetragenes Installations-
unternehmen durchgeführt werden; im Interesse des Anschlussnehmers darf 
der Netzbetreiber eine Eintragung in das Installateurverzeichnis nur von dem 
Nachweis einer ausreichenden fachlichen Qualifikation für die Durchführung der 
jeweiligen Arbeiten abhängig machen. Mit Ausnahme des Abschnitts zwischen 
Hausanschlusssicherung und Messeinrichtung einschließlich der Messeinrich-
tung gilt Satz 4 nicht für Instandhaltungsarbeiten. Es dürfen nur Materialien und 
Geräte verwendet werden, die entsprechend § 49 des Energiewirtschaftsgeset-
zes unter Beachtung der allgemein anerkannten Regeln der Technik hergestellt 
wurden. Die Einhaltung der Voraussetzungen des Satzes 6 wird vermutet, wenn 
die vorgeschriebene CE-Kennzeichnung vorhanden ist. Sofern die CE-Kennzeich-
nung nicht vorgeschrieben ist, wird dies auch vermutet, wenn die Materialien 
oder Geräte das Zeichen einer akkreditierten Stelle tragen, insbesondere das 
VDE-Zeichen oder das GS-Zeichen. Materialien und Geräte, die in einem anderen 
Mitgliedstaat der Europäischen Union oder der Türkei oder einem Mitgliedstaat 
der Europäischen Freihandelsassoziation, der Vertragspartei des Abkommens 
über den Europäischen Wirtschaftsraum ist, rechtmäßig hergestellt oder in 
den Verkehr gebracht worden sind und die den technischen Spezifikationen der 
Zeichen im Sinne des Satzes 8 nicht entsprechen, werden einschließlich der von 
den vorgenannten Staaten durchgeführten Prüfungen und Überwachungen als 
gleichwertig behandelt, wenn mit ihnen das geforderte Schutzniveau gleicherma-
ßen dauerhaft erreicht wird. Der Netzbetreiber ist berechtigt, die Ausführung der 
Arbeiten zu überwachen.

(3) Anlagenteile, in denen nicht gemessene elektrische Energie fließt, können vom 
Netzbetreiber plombiert werden. Die dafür erforderliche Ausstattung der Anlage 
ist nach den Angaben des Netzbetreibers vom Anschlussnehmer zu veranlassen.

(4) In den Leitungen zwischen dem Ende des Hausanschlusses und dem Zähler 
darf der Spannungsfall unter Zugrundelegung der Nennstromstärke der vorge-
schalteten Sicherung nicht mehr als 0,5 vom Hundert betragen.

§ 14 Inbetriebsetzung der elektrischen Anlage

(1) Der Netzbetreiber oder dessen Beauftragter hat die Anlage über den Netz-
anschluss an das Verteilernetz anzuschließen und den Netzanschluss in Betrieb 
zu nehmen. Die Anlage hinter dem Netzanschluss bis zu der in den Technischen 
Anschlussbedingungen definierten Trennvorrichtung für die Inbetriebsetzung 
der nachfolgenden Anlage, anderenfalls bis zu den Haupt- oder Verteilungssiche-
rungen, darf nur durch den Netzbetreiber oder mit seiner Zustimmung durch das 
Installationsunternehmen (§ 13 Abs. 2 Satz 2) in Betrieb genommen werden. Die 
Anlage hinter dieser Trennvorrichtung darf nur durch das Installationsunterneh-
men in Betrieb gesetzt werden.

(2) Jede Inbetriebsetzung, die nach Maßgabe des Absatzes 1 Satz 1 und 2 von dem 
Netzbetreiber vorgenommen werden soll, ist bei ihm von dem Unternehmen, das 
nach § 13 Abs. 2 die Arbeiten an der Anlage ausgeführt hat, in Auftrag zu geben. 
Auf Verlangen des Netzbetreibers ist ein von diesem zur Verfügung gestellter 
Vordruck zu verwenden.

(3) Der Netzbetreiber kann für die Inbetriebsetzung vom Anschlussnehmer Kos-
tenerstattung verlangen; die Kosten können auf der Grundlage der durchschnitt-
lich für vergleichbare Fälle entstehenden Kosten pauschal berechnet werden. 
Die Kosten sind so darzustellen, dass der Anschlussnehmer die Anwendung des 
pauschalierten Berechnungsverfahrens einfach nachvollziehen kann.

§ 15 Überprüfung der elektrischen Anlage

(1) Der Netzbetreiber ist berechtigt, die Anlage vor und, um unzulässige Rück-
wirkungen auf Einrichtungen des Netzbetreibers oder Dritter auszuschließen, 
auch nach ihrer Inbetriebsetzung zu überprüfen. Er hat den Anschlussnehmer auf 
erkannte Sicherheitsmängel aufmerksam zu machen und kann deren Beseitigung 
verlangen.

(2) Werden Mängel festgestellt, welche die Sicherheit gefährden oder erhebliche 
Störungen erwarten lassen, so ist der Netzbetreiber berechtigt, den Anschluss zu 
verweigern oder die Anschlussnutzung zu unterbrechen; bei Gefahr für Leib oder 
Leben ist er hierzu verpflichtet.

(3) Durch Vornahme oder Unterlassung der Überprüfung der Anlage sowie durch 
deren Anschluss an das Verteilernetz übernimmt der Netzbetreiber keine Haftung 
für die Mängelfreiheit der Anlage. Dies gilt nicht, wenn er bei einer Überprüfung 
Mängel festgestellt hat, die eine Gefahr für Leib oder Leben darstellen.

TEIL 3: ANSCHLUSSNUTZUNG

§ 16 Nutzung des Anschlusses

(1) Der Netzbetreiber ist bei Bestehen eines Anschlussnutzungsverhältnisses 
verpflichtet, dem Anschlussnutzer in dem im Netzanschlussverhältnis vorgese-
henen Umfang die Nutzung des Netzanschlusses jederzeit zu ermöglichen. Dies 
gilt nicht, soweit und solange der Netzbetreiber hieran durch höhere Gewalt 
oder sonstige Umstände, deren Beseitigung ihm im Sinne des § 18 Abs. 1 Satz 2 
des Energiewirtschaftsgesetzes aus wirtschaftlichen Gründen nicht zugemutet 
werden kann, gehindert ist.

(2) Die Anschlussnutzung hat zur Voraussetzung, dass der Gebrauch der Elekt-
rizität mit einem Verschiebungsfaktor zwischen cos Phi = 0,9 kapazitiv und 0,9 
induktiv erfolgt. Anderenfalls kann der Netzbetreiber den Einbau ausreichender 
Kompensationseinrichtungen verlangen.

(3) Der Netzbetreiber hat Spannung und Frequenz möglichst gleichbleibend zu 
halten. Allgemein übliche Verbrauchsgeräte und Stromerzeugungsanlagen müs-
sen einwandfrei betrieben werden können. Stellt der Anschlussnutzer Anforde-
rungen an die Stromqualität, die über die Verpflichtungen nach den Sätzen 1 und 
2 hinausgehen, so obliegt es ihm selbst, innerhalb seines Bereichs Vorkehrungen 
zum störungsfreien Betrieb seiner Geräte und Anlagen zu treffen.

(4) Zwischen Anschlussnutzer und Netzbetreiber gelten die §§ 7, 8, 12 und 13 Abs. 
1 und 2, § 14 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 und 3 sowie § 15 entsprechend.

§ 17 Unterbrechung der Anschlussnutzung

(1) Die Anschlussnutzung kann unterbrochen werden, soweit dies zur Vornahme 
betriebsnotwendiger Arbeiten oder zur Vermeidung eines drohenden Netzzusam-
menbruchs erforderlich ist. Der Netzbetreiber hat jede Unterbrechung oder Un-
regelmäßigkeit unverzüglich zu beheben. Eine notwendige Unterbrechung wegen 
eines vom Anschlussnutzer veranlassten Austauschs der Messeinrichtung durch 
einen Dritten nach § 21b des Energiewirtschaftsgesetzes hat der Netzbetreiber 
nicht zu vertreten.

(2) Der Netzbetreiber hat die Anschlussnutzer bei einer beabsichtigten Unter-
brechung der Anschlussnutzung rechtzeitig in geeigneter Weise zu unterrichten. 
Bei kurzen Unterbrechungen ist er zur Unterrichtung nur gegenüber Anschluss-
nutzern verpflichtet, die zur Vermeidung von Schäden auf eine ununterbrochene 
Stromzufuhr angewiesen sind und dies dem Netzbetreiber unter Angabe von 
Gründen schriftlich mitgeteilt haben. Die Pflicht zur Benachrichtigung entfällt, 
wenn die Unterrichtung

1. nach den Umständen nicht rechtzeitig möglich ist und der Netzbetreiber dies 
nicht zu vertreten hat oder

2. die Beseitigung von bereits eingetretenen Unterbrechungen verzögern würde.

In den Fällen des Satzes 3 ist der Netzbetreiber verpflichtet, dem Anschlussnutzer 
auf Nachfrage nachträglich mitzuteilen, aus welchem Grund die Unterbrechung 
vorgenommen worden ist.

§ 18 Haftung bei Störungen der Anschlussnutzung

(1) Soweit der Netzbetreiber für Schäden, die ein Anschlussnutzer durch Unter-
brechung oder durch Unregelmäßigkeiten in der Anschlussnutzung erleidet, aus 
Vertrag, Anschlussnutzungsverhältnis oder unerlaubter Handlung haftet und 
dabei Verschulden des Unternehmens oder eines Erfüllungs- oder Verrichtungs-
gehilfen vorausgesetzt wird, wird

1. hinsichtlich eines Vermögensschadens widerleglich vermutet, dass Vorsatz 
oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt,

2. hinsichtlich der Beschädigung einer Sache widerleglich vermutet, dass Vorsatz 
oder Fahrlässigkeit vorliegt.

Bei Vermögensschäden nach Satz 1 Nr. 1 ist die Haftung für sonstige Fahrlässig-
keit ausgeschlossen.

(2) Bei weder vorsätzlich noch grob fahrlässig verursachten Sachschäden ist die 
Haftung des Netzbetreibers gegenüber seinen Anschlussnutzern auf jeweils  
5.000 Euro begrenzt. Die Haftung für nicht vorsätzlich verursachte Sachschäden 
ist je Schadensereignis insgesamt begrenzt auf

1. 2,5 Millionen Euro bei bis zu 25 000 an das eigene Netz angeschlossenen An-
schlussnutzern;

2. 10 Millionen Euro bei 25 001 bis 100 000 an das eigene Netz angeschlossenen 
Anschlussnutzern;

3. 20 Millionen Euro bei 100 001 bis 200 000 an das eigene Netz angeschlosse-
nen Anschlussnutzern;

4. 30 Millionen Euro bei 200 001 bis einer Million an das eigene Netz ange-
schlossenen Anschlussnutzern;

5. 40 Millionen Euro bei mehr als einer Million an das eigene Netz angeschlosse-
nen Anschlussnutzern.

In diese Höchstgrenzen werden auch Schäden von Anschlussnutzern in vor-
gelagerten Spannungsebenen einbezogen, wenn die Haftung ihnen gegenüber im 
Einzelfall entsprechend Satz 1 begrenzt ist.

(3) Die Absätze 1 und 2 sind auch auf Ansprüche von Anschlussnutzern anzu-
wenden, die diese gegen einen dritten Netzbetreiber im Sinne des § 3 Nr. 27 des 
Energiewirtschaftsgesetzes aus unerlaubter Handlung geltend machen. Die Haf-
tung dritter Netzbetreiber im Sinne des § 3 Nr. 27 des Energiewirtschaftsgesetzes 
ist je Schadensereignis insgesamt begrenzt auf das Dreifache des Höchstbetrages, 
für den sie nach Absatz 2 Satz 2 eigenen Anschlussnutzern gegenüber haften. Hat 
der dritte Netzbetreiber im Sinne des § 3 Nr. 27 des Energiewirtschaftsgesetzes 
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keine eigenen an das Netz angeschlossenen Anschlussnutzer im Sinne dieser 
Verordnung, so ist die Haftung insgesamt auf 200 Millionen Euro begrenzt. In den 
Höchstbetrag nach den Sätzen 2 und 3 können auch Schadensersatzansprüche 
von nicht unter diese Verordnung fallenden Kunden einbezogen werden, die diese 
gegen das dritte Unternehmen aus unerlaubter Handlung geltend machen, wenn 
deren Ansprüche im Einzelfall entsprechend Absatz 2 Satz 1 begrenzt sind. Der 
Netzbetreiber ist verpflichtet, seinen Anschlussnutzern auf Verlangen über die 
mit der Schadensverursachung durch einen dritten Netzbetreiber im Sinne des § 3 
Nr. 27 des Energiewirtschaftsgesetzes zusammenhängenden Tatsachen insoweit 
Auskunft zu geben, als sie ihm bekannt sind oder von ihm in zumutbarer Weise 
aufgeklärt werden können und ihre Kenntnis zur Geltendmachung des Schadens-
ersatzes erforderlich ist.

(4) Bei grob fahrlässig verursachten Vermögensschäden ist die Haftung des Netz-
betreibers, an dessen Netz der Anschlussnutzer angeschlossen ist, oder eines 
dritten Netzbetreibers, gegen den der Anschlussnutzer Ansprüche geltend macht, 
gegenüber seinen Anschlussnutzern auf jeweils 5.000 Euro sowie je Schadens- 
ereignis insgesamt auf 20 vom Hundert der in Absatz 2 Satz 2 sowie Absatz 3 
Satz 2 und 3 genannten Höchstbeträge begrenzt. Absatz 2 Satz 3 sowie Absatz 3 
Satz 1, 4 und 5 gelten entsprechend.

(5) Übersteigt die Summe der Einzelschäden die jeweilige Höchstgrenze, so wird 
der Schadensersatz in dem Verhältnis gekürzt, in dem die Summe aller Schadens-
ersatzansprüche zur Höchstgrenze steht. Sind nach Absatz 2 Satz 3 oder nach 
Absatz 3 Satz 4, jeweils auch in Verbindung mit Absatz 4, Schäden von nicht unter 
diese Verordnung fallenden Kunden in die Höchstgrenze einbezogen worden, 
so sind sie auch bei der Kürzung nach Satz 1 entsprechend einzubeziehen. Bei 
Ansprüchen nach Absatz 3 darf die Schadensersatzquote nicht höher sein als die 
Quote der Kunden des dritten Netzbetreibers.

(6) Die Ersatzpflicht entfällt für Schäden unter 30 Euro, die weder vorsätzlich 
noch grob fahrlässig verursacht worden sind.

(7) Der geschädigte Anschlussnutzer hat den Schaden unverzüglich dem Netz-
betreiber oder, wenn dieses feststeht, dem ersatzpflichtigen Unternehmen 
mitzuteilen.

TEIL 4: GEMEINSAME VORSCHRIFTEN

Abschnitt 1: Anlagenbetrieb und Rechte des Netzbetreibers 
§ 19 Betrieb von elektrischen Anlagen, Verbrauchsgeräten und Ladeeinrichtun-
gen, Eigenanlagen

(1) Anlage und Verbrauchsgeräte sind vom Anschlussnehmer oder -nutzer so zu 
betreiben, dass Störungen anderer Anschlussnehmer oder -nutzer und störende 
Rückwirkungen auf Einrichtungen des Netzbetreibers oder Dritter ausgeschlos-
sen sind.

(2) Erweiterungen und Änderungen von Anlagen sowie die Verwendung zusätz-
licher Verbrauchsgeräte sind dem Netzbetreiber mitzuteilen, soweit sich dadurch 
die vorzuhaltende Leistung erhöht oder mit Netzrückwirkungen zu rechnen 
ist. Nähere Einzelheiten über den Inhalt der Mitteilung kann der Netzbetreiber 
regeln.

(3) Vor der Errichtung einer Eigenanlage hat der Anschlussnehmer oder -nutzer 
dem Netzbetreiber Mitteilung zu machen. Der Anschlussnehmer oder -nutzer hat 
durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen, dass von seiner Eigenanlage keine 
schädlichen Rückwirkungen in das Elektrizitätsversorgungsnetz möglich sind. Der 
Anschluss von Eigenanlagen ist mit dem Netzbetreiber abzustimmen. Dieser kann 
den Anschluss von der Einhaltung der von ihm nach § 20 festzulegenden Maß-
nahmen zum Schutz vor Rückspannungen abhängig machen.

§ 20 Technische Anschlussbedingungen

Der Netzbetreiber ist berechtigt, in Form von Technischen Anschlussbedingungen 
weitere technische Anforderungen an den Netzanschluss und andere Anlagen-
teile sowie an den Betrieb der Anlage einschließlich der Eigenanlage festzu-
legen, soweit dies aus Gründen der sicheren und störungsfreien Versorgung, 
insbesondere im Hinblick auf die Erfordernisse des Verteilernetzes, notwendig 
ist. Diese Anforderungen müssen den allgemein anerkannten Regeln der Technik 
entsprechen. Der Anschluss bestimmter Verbrauchsgeräte kann in den Techni-
schen Anschlussbedingungen von der vorherigen Zustimmung des Netzbetreibers 
abhängig gemacht werden. Die Zustimmung darf nur verweigert werden, wenn 
der Anschluss eine sichere und störungsfreie Versorgung gefährden würde.

§ 21 Zutrittsrecht

Der Anschlussnehmer oder -nutzer hat nach vorheriger Benachrichtigung 
dem mit einem Ausweis versehenen Beauftragten des Netzbetreibers, des 
Messstellen betreibers oder des Messdienstleisters den Zutritt zum Grundstück 
und zu seinen Räumen zu gestatten, soweit dies für die Prüfung der technischen 
Einrichtungen und Messeinrichtungen, zum Austausch der Messeinrichtung, auch 
anlässlich eines Wechsels des Messstellenbetreibers, zur Ablesung der Mess-
einrichtung oder zur Unterbrechung des Anschlusses und der Anschlussnutzung 
erforderlich ist. Die Benachrichtigung kann durch Mitteilung an die jeweiligen 
Anschluss nehmer oder -nutzer oder durch Aushang an oder im jeweiligen Haus 
erfolgen. Im Falle der Ablesung der Messeinrichtungen muss die Benachrichtigung 
mindestens drei Wochen vor dem Betretungstermin erfolgen; mindestens ein 
Ersatztermin ist anzubieten. Eine vorherige Benachrichtigung ist in den Fällen des 
§ 24 Abs. 1 nicht erforderlich.

§ 22 Mess- und Steuereinrichtungen

(1) Für Mess- und Steuereinrichtungen hat der Anschlussnehmer Zählerplätze 
nach den anerkannten Regeln der Technik unter Beachtung der technischen An-
forderungen nach § 20 vorzusehen.

(2) Der Netzbetreiber bestimmt den Anbringungsort von Mess- und Steuerein-
richtungen. Bei der Wahl des Aufstellungsorts ist die Möglichkeit einer Fernausle-
sung der Messdaten zu berücksichtigen. Soweit dies technisch machbar und wirt-
schaftlich zumutbar ist, sind in Gebäuden, die neu an das Energieversor-gungsnetz 
angeschlossen oder einer größeren Renovierung im Sinne der Richtlinie 2002/91/
EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2002 über 
die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden (ABl. EU Nr. L 1 S. 65) unterzogen 
werden, die baulichen Voraussetzungen für den Einbau von Messeinrichtungen zu 
schaffen, die dem jeweiligen Anschlussnutzer den tatsächlichen Energieverbrauch 
und die tatsächliche Nutzungszeit widerspiegeln. Der Netzbetreiber hat den 
Anschlussnehmer anzuhören und dessen berechtigte Interessen zu wahren. Er 
ist verpflichtet, auf Verlangen des Anschlussnehmers einer Verlegung der Mess- 
und Steuereinrichtungen zuzustimmen, wenn dies ohne Beeinträchtigung einer 
einwandfreien Messung möglich ist. Der Anschlussnehmer hat die Kosten einer 
Verlegung der Mess- und Steuereinrichtungen nach Satz 4 zu tragen.

(3) Der Anschlussnehmer oder -nutzer hat dafür Sorge zu tragen, dass die Mess- 
und Steuereinrichtungen zugänglich sind. Er hat den Verlust, Beschädigungen 
und Störungen von Mess- und Steuereinrichtungen dem Netzbetreiber und dem 
Messstellenbetreiber unverzüglich mitzuteilen.

Abschnitt 2: Fälligkeit, Folge von Zuwiderhandlungen, Beendigung der Rechts-
verhältnisse 
§ 23 Zahlung und Verzug

(1) Rechnungen werden zu dem vom Netzbetreiber angegebenen Zeitpunkt, 
frühestens jedoch zwei Wochen nach Zugang der Zahlungsaufforderung fällig. 
Einwände gegen Rechnungen berechtigen gegenüber dem Netzbetreiber zum 
Zahlungsaufschub oder zur Zahlungsverweigerung nur, soweit die ernsthafte 
Möglichkeit eines offensichtlichen Fehlers besteht. § 315 des Bürgerlichen Ge-
setzbuchs bleibt von Satz 2 unberührt.

(2) Bei Zahlungsverzug des Anschlussnehmers oder -nutzers kann der Netz-
betreiber, wenn er erneut zur Zahlung auffordert oder den Betrag durch einen 
Beauftragten einziehen lässt, die dadurch entstandenen Kosten für strukturell 
vergleichbare Fälle auch pauschal berechnen; die pauschale Berechnung muss ein-
fach nachvollziehbar sein. Die Pauschale darf die nach dem gewöhnlichen Lauf der 
Dinge zu erwartenden Kosten nicht übersteigen. Auf Verlangen des Kunden ist die 
Berechnungsgrundlage nachzuweisen.

(3) Gegen Ansprüche des Netzbetreibers kann vom Anschlussnehmer oder -nut-
zer nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Gegenansprüchen 
aufgerechnet werden.

§ 24 Unterbrechung des Anschlusses und der Anschlussnutzung

(1) Der Netzbetreiber ist berechtigt, den Netzanschluss und die Anschluss- 
nutzung ohne vorherige Androhung zu unterbrechen, wenn der Anschluss- 
nehmer oder -nutzer dieser Verordnung zuwiderhandelt und die Unterbrechung 
erforderlich ist, um

1. eine unmittelbare Gefahr für die Sicherheit von Personen oder Sachen von 
erheblichem Wert abzuwenden,

2. die Anschlussnutzung unter Umgehung, Beeinflussung oder vor Anbringung 
der Messeinrichtungen zu verhindern oder

3. zu gewährleisten, dass Störungen anderer Anschlussnehmer oder -nutzer 
oder störende Rückwirkungen auf Einrichtungen des Netzbetreibers oder 
Dritter ausgeschlossen sind.

Der Netzbetreiber ist verpflichtet, dem Anschlussnehmer oder -nutzer auf Nach-
frage mitzuteilen, aus welchem Grund die Unterbrechung vorgenommen worden 
ist.

(2) Bei anderen Zuwiderhandlungen, insbesondere bei Nichterfüllung einer Zah-
lungsverpflichtung trotz Mahnung, ist der Netzbetreiber berechtigt, den Netzan-
schluss und die Anschlussnutzung vier Wochen nach Androhung zu unterbrechen. 
Dies gilt nicht, wenn die Folgen der Unterbrechung außer Verhältnis zur Schwere 
der Zuwiderhandlung stehen oder der Anschlussnehmer oder -nutzer darlegt, 
dass hinreichende Aussicht besteht, dass er seinen Verpflichtungen nachkommt.

(3) Der Netzbetreiber ist berechtigt, auf Anweisung des Lieferanten des An-
schlussnutzers die Anschlussnutzung zu unterbrechen, soweit der Lieferant dem 
Anschlussnutzer gegenüber hierzu vertraglich berechtigt ist und der Lieferant 
das Vorliegen der Voraussetzungen für die Unterbrechung gegenüber dem Netz-
betreiber glaubhaft versichert und den Netzbetreiber von sämtlichen Schadens-
ersatzansprüchen freistellt, die sich aus einer unberechtigten Unterbrechung 
ergeben können; dabei ist auch glaubhaft zu versichern, dass dem Anschlussnut-
zer keine Einwendungen oder Einreden zustehen, die die Voraussetzungen der 
Unterbrechung der Anschlussnutzung entfallen lassen.

(4) In den Fällen des Absatzes 2 ist der Beginn der Unterbrechung des Netzan-
schlusses und der Anschlussnutzung dem Anschlussnutzer drei Werktage im 
Voraus anzukündigen. Dies gilt nicht, soweit der Lieferant zu einer entsprechen-
den Ankündigung verpflichtet ist.

(5) Der Netzbetreiber hat die Unterbrechung des Netzanschlusses und der 
Anschlussnutzung unverzüglich aufzuheben, sobald die Gründe für die Unter-
brechung entfallen sind und der Anschlussnehmer oder -nutzer oder im Falle des 
Absatzes 3 der Lieferant oder der Anschlussnutzer die Kosten der Unterbrechung 
und Wiederherstellung des Anschlusses und der Anschlussnutzung ersetzt hat. 
Die Kosten können für strukturell vergleichbare Fälle pauschal berechnet werden; 
die pauschale Berechnung muss einfach nachvollziehbar sein. Die Pauschale darf 
die nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge zu erwartenden Kosten nicht über- 
steigen. Auf Verlangen des Kunden ist die Berechnungsgrundlage nachzuweisen. 
Der Nachweis geringerer Kosten ist dem Kunden zu gestatten.



15

§ 25 Kündigung des Netzanschlussverhältnisses

(1) Das Netzanschlussverhältnis kann mit einer Frist von einem Monat auf das 
Ende eines Kalendermonats gekündigt werden. Eine Kündigung durch den Netz-
betreiber ist nur möglich, soweit eine Pflicht zum Netzanschluss nach § 18 Abs. 1 
Satz 2 des Energiewirtschaftsgesetzes nicht besteht.

(2) Tritt anstelle des bisherigen Netzbetreibers ein anderes Unternehmen in die 
sich aus dem Netzanschlussverhältnis ergebenden Rechte und Pflichten ein, so 
bedarf es hierfür nicht der Zustimmung des Anschlussnehmers. Der Wechsel des 
Netzbetreibers ist öffentlich bekanntzumachen und auf der Internetseite des 
Netzbetreibers zu veröffentlichen.

(3) Die Kündigung bedarf der Textform.

§ 26 Beendigung des Anschlussnutzungsverhältnisses

(1) Das Anschlussnutzungsverhältnis besteht, bis der Anschlussnutzer die An-
schlussnutzung einstellt. Er ist verpflichtet, dies dem Netzbetreiber unverzüglich 
mitzuteilen.

(2) Im Falle einer Kündigung des Netzanschlussvertrages nach § 25 oder § 27 
endet das Anschlussnutzungsverhältnis mit der Beendigung des Netzanschluss-
vertrages

§ 27 Fristlose Kündigung oder Beendigung

Der Netzbetreiber ist in den Fällen des § 24 Abs. 1 berechtigt, das Netzanschluss-
verhältnis fristlos zu kündigen oder die Anschlussnutzung fristlos zu beenden, 
wenn die Voraussetzungen zur Unterbrechung des Netzanschlusses und der 
Anschlussnutzung wiederholt vorliegen. Bei wiederholten Zuwiderhandlungen 
nach § 24 Abs. 2 ist der Netzbetreiber zur fristlosen Kündigung berechtigt, wenn 
sie zwei Wochen vorher angedroht wurde; § 24 Abs. 2 Satz 2 gilt entsprechend.

ERGÄNZENDE BEDINGUNGEN DER STADTWERKE AUGSBURG ENERGIE GMBH ZU DER VERORDNUNG 
ÜBER ALLGEMEINE BEDINGUNGEN FÜR DIE GRUNDVERSORGUNG VON HAUSHALTSKUNDEN UND 
DIE ERSATZVERSORGUNG MIT GAS AUS DEM NIEDERDRUCKNETZ (GASGRUNDVERSORGUNGS-
VERORDNUNG – GASGVV)

TEIL 5: SCHLUSSBESTIMMUNGEN

§ 28 Gerichtsstand 
Gerichtsstand ist der Ort des Netzanschlusses und der Anschlussnutzung.

§ 29 Übergangsregelungen

(1) Der Netzbetreiber ist verpflichtet, die Anschlussnehmer durch öffentliche 
Bekanntgabe und Veröffentlichung im Internet über die Möglichkeit einer Anpas-
sung nach § 115 Abs. 1 Satz 2 des Energiewirtschaftsgesetzes zu informieren. Die 
Anpassung ist in Textform zu verlangen. Der Netzbetreiber kann die Anpassung 
gegenüber allen Anschlussnehmern auch in der in Satz 1 genannten Weise verlan-
gen. Im Fall des Satzes 3 erfolgt die Anpassung mit Wirkung vom auf die Bekannt-
machung folgenden Tag. Von der Anpassung ausgenommen ist § 4 Abs. 1.

(2) Die Frist nach § 10 Abs. 2 und nach § 12 Abs. 4 beginnt mit dem  
8. November 2006. Läuft jedoch die in § 10 Abs. 6 und § 11 Abs. 2 der Verordnung 
über Allgemeine Bedingungen für die Elektrizitätsversorgung von Tarifkunden 
vom 21. Juni 1979 (BGBl. I S. 684), zuletzt geändert durch Artikel 17 des Gesetzes 
vom 9. Dezember 2004 (BGBl. I S. 3214), bestimmte Frist früher als die gemäß 
Satz 1 bestimmte Frist ab, bleibt es dabei.

(3) Wird vor dem 1. Juli 2007 ein Anschluss an eine Verteileranlage hergestellt, die 
vor dem 8. November 2006 errichtet oder mit deren Errichtung vor dem  
8. November 2006 begonnen worden ist und ist der Anschluss ohne Verstärkung 
der Verteileranlage möglich, so kann der Netzbetreiber abweichend von § 11 Abs. 
1 bis 3 einen Baukostenzuschuss nach Maßgabe der für die Verteileranlage bisher 
verwendeten Berechnungsmaßstäbe verlangen. Der nach Satz 1 berechnete Bau-
kostenzuschuss ist auf den Wert nach § 11 Abs. 1 Satz 2 zu kürzen.

1) Erweiterung und Änderung von Anlagen und Verbrauchsgeräten; 
Mitteilungspflichten, § 7 GasGVV. 
Ändert oder erweitert der Kunde bestehende Anlagen oder möchte er zu-
sätzliche Verbrauchsgeräte anschließen, so hat er dies dem Grundversorger 
vor Inbetriebnahme schriftlich mitzuteilen, soweit sich durch die Änderung 
der Gasverbrauch erheblich erhöht. Der Kunde hat sich in Zweifelsfällen an 
den Grundversorger zu wenden, der Listen mit meldungspflichtigen Ver-
brauchsgeräten und Anträge bereithält.

2) Abrechnung, § 12 GasGVV

2.1) Der Verbrauch des Kunden wird jährlich festgestellt und abgerechnet 
(Jahresabrechnung). Endet die Belieferung des Kunden vor Ablauf des Ab-
rechnungszeitraums, erstellt der Grundversorger nach Maßgabe des § 40 
Abs. 4 EnWG eine Schlussrechnung. 

2.2) Der Kunde hat das Recht, eine kostenpflichtige monatliche, vierteljährliche 
oder halbjährliche Abrechnung zu wählen, die auf Grundlage einer geson-
derten Vereinbarung mit dem Grundversorger erfolgt. Hierfür berechnet 
der Grundversorger dem Kunden ein zusätzliches Entgelt pro Abrechnung 
und erfolgt auf der Grundlage einer gesonderten Vereinbarung. Bei einer 
monatlichen Abrechnung entfällt das Recht des Grundversorgers, monat-
liche Abschläge zu verlangen. 

2.3) Mit Erstellung der Abrechnung für den Abrechnungszeitraum wird die Dif-
ferenz zwischen den geleisteten Abschlagszahlungen und dem Rechnungs-
betrag ermittelt und nachberechnet oder gutgeschrieben. Guthaben des 
Kunden werden auf die der Abrechnung folgende Forderung (z.B. Abschlags-
forderung) angerechnet. Fällt die Abrechnung mit der Beendigung des Ver-
trages zusammen, werden Guthaben auf die Schlussrechnung angerechnet. 
Verbleibende Guthaben werden ausgekehrt.

3) Abschlagszahlungen, § 13 GasGVV 
Der Grundversorger erhebt monatlich oder zweimonatlich gleiche Ab-
schlagszahlungen. Die Höhe dieser Abschlagszahlungen wird anteilig für den 
Zeitraum der Abschlagszahlung entsprechend dem Verbrauch im zuletzt 
abgerechneten Zeitraum berechnet. Ist eine solche Berechnung nicht mög-
lich, so bemisst sich die Abschlagszahlung nach dem durchschnittlichen Ver-
brauch vergleichbarer Kunden. Im Fall einer monatlichen Abrechnung nach 
Ziffer 2.2 erhebt der Grundversorger keine Abschlagszahlungen.

4) Vorauszahlung und Vorkassensysteme, § 14 GasGVV 
Kommt ein Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen gegenüber dem Grund-
versorger nicht oder nicht rechtzeitig nach oder besteht Grund zu der 
Annahme, dass der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen nicht oder nicht 
rechtzeitig nachkommen wird, ist der Grundversorger wahlweise berechtigt, 
Vorauszahlung der Abschlagsbeträge zu verlangen oder auf Kosten des Kun-
den bei diesem einen Bargeld-, Chipkartenzähler oder sonstige vergleichba-
re Vorkassensysteme einzurichten.

5) Zahlungsweise, § 16 Abs. 2 GasGVV

5.1) Der Kunde ist berechtigt, seine fälligen Zahlungen wahlweise durch SEPA-
Lastschriftmandat, Überweisung auf das Konto des Grundversorgers oder 
Barzahlung zu leisten. 

5.2) Rechnungsbeträge und Abschläge sind so zu entrichten, dass für den 
Grundversorger keine zusätzlichen Kosten entstehen. Maßgeblich für die 
rechtzeitige Einhaltung der Fälligkeitstermine ist der Eingang der Zahlung 
beim Grundversorger bzw. der Zeitpunkt der Gutschrift auf dem Konto des 
Grundversorgers.

6) Zahlung und Verzug, § 17 GasGVV

6.1) Rechnungen des Grundversorgers werden zwei Wochen nach Zugang fällig. 
Abschlagszahlungen werden zu dem vom Grundversorger nach billigem 
Ermessen (§ 315 BGB) festgelegten Zeitpunkt fällig, frühestens jedoch 
zwei Wochen nach Zugang der erstmaligen Zahlungsaufforderung (z. B. 
Abschlagsplan). 

6.2) Befindet sich der Kunde in Zahlungsverzug, kann der Grundversorger ange-
messene Maßnahmen zur Durchsetzung seiner Forderung ergreifen; fordert 
der Grundversorger erneut zur Zahlung auf oder lässt der Grundversorger 
den Betrag durch einen Beauftragten einziehen, stellt der Grundversorger 
dem Kunden die dadurch entstandenen Kosten pauschal in Rechnung. Auf 
Verlangen des Kunden ist die Berechnungsgrundlage nachzuweisen; die 
pauschale Berechnung muss einfach nachvollziehbar sein und darf den nach 
dem gewöhnlichen Lauf der Dinge zu erwartenden Schaden nicht über-
steigen. Dem Kunden ist zudem der Nachweis gestattet, solche Kosten seien 
nicht entstanden oder wesentlich geringer als die Höhe der Pauschale.

7) Unterbrechung der Versorgung, § 19 GasGVV

7.1) Die Kosten aufgrund der berechtigten Unterbrechung der Grundversor-
gung sowie der Wiederherstellung der Grundversorgung sind vom Kunden 
zu ersetzen. Die entstehenden Kosten werden dem Kunden pauschal in 
Rechnung gestellt. Auf Verlangen des Kunden ist die Berechnungsgrundlage 
nachzuweisen; die pauschale Berechnung muss einfach nachvollziehbar 
sein und darf den nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge zu erwartenden 
Schaden nicht übersteigen. Dem Kunden ist zudem der Nachweis gestattet, 
solche Kosten seien nicht entstanden oder wesentlich geringer als die Höhe 
der Pauschale.

7.2) Die Wiederherstellung der Grundversorgung erfolgt nur, wenn die Bezah-
lung der Unterbrechungs- und Wiederherstellungskosten erfolgt ist und die 
Gründe für die Unterbrechung entfallen sind. 

7.3) Ist die Durchführung einer Unterbrechung oder Wiederherstellung der 
Versorgung trotz ordnungsgemäßer Termin- und Ersatzterminankündigung 
unmöglich, kann der Grundversorger die dadurch zusätzlich entstehenden 
Kosten pauschal berechnen, es sei denn, der Kunde hat die Umstände, die 
zur Entstehung dieser Kosten geführt haben, nicht zu vertreten. Auf Verlan-
gen des Kunden ist die Berechnungsgrundlage nachzuweisen; die pauschale 
Berechnung muss einfach nachvollziehbar sein und darf den nach dem 
gewöhnlichen Lauf der Dinge zu erwartenden Schaden nicht übersteigen. 
Dem Kunden ist zudem der Nachweis gestattet, solche Kosten seien nicht 
entstanden oder wesentlich geringer als die Höhe der Pauschale.

8) Kündigung, § 20 GasGVV 
Die Kündigung des Gasgrundversorgungsvertrages durch den Kunden be-
darf der Textform und soll wenigstens folgende Angaben enthalten:

• Kunden- und Vertragskontonummer oder Marktlokations-ID
• Zählernummer
• Rechnungsanschrift für die Schlussrechnung (sofern abweichend von  

bisheriger Anschrift).

9) Inkrafttreten 
Diese Ergänzenden Bedingungen treten am 1. Januar 2019 in Kraft und er-
setzen die Ergänzenden Bedingungen vom 1. Januar 2016.
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VERORDNUNG ÜBER ALLGEMEINE BEDINGUNGEN FÜR DIE GRUNDVERSORGUNG VON 
HAUSHALTSKUNDEN UND DIE ERSATZVERSORGUNG MIT GAS AUS DEM NIEDERDRUCKNETZ 
(GASGRUNDVERSORGUNGSVERORDNUNG – GAS GVV) VOM 26� OKTOBER 2006 (BGBL� I NR� 50 S� 2396)

INHALTSÜBERSICHT

TEIL 1: ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 
§ 1 Anwendungsbereich, Begriffsbestimmungen 
§ 2 Vertragsschluss 
§ 3 Ersatzversorgung 
 
TEIL 2: VERSORGUNG 
§ 4 Bedarfsdeckung 
§ 5 Art der Versorgung; 
 Änderungen der Allgemeinen Preise und ergänzenden Bedingungen 
§ 5 a Kalkulatorische Neuermittlung bei Änderungen staatlich gesetzter  
 Belastungen 
§ 6 Umfang der Grundversorgung 
§ 7 Erweiterung und Änderung von Anlagen und Verbrauchsgeräten;  
 Mitteilungspflichten 
 
TEIL 3: AUFGABEN UND RECHTE DES GRUNDVERSORGERS 
§ 8 Messeinrichtungen 
§ 9 Zutrittsrecht 
§ 10 Vertragsstrafe 

 
TEIL 4: ABRECHNUNG DER ENERGIELIEFERUNG 
§ 11 Ablesung 
§ 12 Abrechnung 
§ 13 Abschlagszahlungen 
§ 14 Vorauszahlungen 
§ 15 Sicherheitsleistung 
§ 16 Rechnungen und Abschläge 
§ 17 Zahlung und Verzug 
§ 18 Berechnungsfehler 
 
TEIL 5: BEENDIGUNG DES GRUNDVERSORGUNGSVERHÄLTNISSES 
§ 19 Unterbrechung der Versorgung 
§ 20 Kündigung 
§ 21 Fristlose Kündigung 
 
TEIL 6: SCHLUSSBESTIMMUNGEN 
§ 22 Gerichtsstand 
§ 23 Übergangsregelung 

Wenn dem Grundversorger die Angaben nach Satz 1 Nummer 1 nicht vorliegen, 
ist der Kunde verpflichtet, sie dem Grundversorger auf Anforderung mitzuteilen.  
Der Grundversorger hat die Belastungen nach Satz 1 Nummer 7 und deren Saldo 
in ihrer jeweiligen Höhe mit der Veröffentlichung der Allgemeinen Preise nach 
§36 Absatz 1 Satz 1 des Energiewirtschaftsgesetzes auf seiner Internetseite zu 
veröffentlichen. Zusätzlich ist in dem Vertrag oder der Vertragsbestätigung hin-
zuweisen auf

1. die Allgemeinen Bedingungen und auf diese ergänzende Bedingungen,
2. die Möglichkeit des Kunden, Ansprüche wegen Versorgungsstörungen gegen 

den Netzbetreiber nach § 6 Absatz 3 Satz 1 geltend zu machen und 
3. das Recht des Kunden nach § 111b Absatz 1 Satz 1 des Energiewirtschafts-

gesetzes eine Schlichtungsstelle anzurufen und die Anschrift der zuständigen 
Schlichtungsstelle sowie auf den Verbraucherservice der Bundesnetzagentur 
für den Bereich Elektrizität und Gas und dessen Anschrift. Die Hinweise nach 
Satz 3 Nummer 3 hat der Grundversorger auch auf seiner Internetseite zu 
veröffentlichen.

(4) Der Grundversorger ist verpflichtet, jedem Neukunden rechtzeitig vor Ver-
tragsschluss und in den Fällen des Absatzes 1 Satz 2 mit der Bestätigung des 
Vertragsschlusses sowie auf Verlangen den übrigen Kunden die Allgemeinen 
Bedingungen unentgeltlich auszuhändigen. Satz 1 gilt entsprechend für die ergän-
zenden Bedingungen; diese hat der Grundversorger öffentlich bekanntzugeben 
und auf seiner Internetseite zu veröffentlichen.

(5) Der Abschluss eines Grundversorgungsvertrages darf nicht davon abhängig 
gemacht werden, dass Zahlungsrückstände eines vorherigen Anschlussnutzers 
beglichen werden.

§ 3 Ersatzversorgung 

(1) Für die Ersatzversorgung nach § 38 des Energiewirtschaftsgesetzes gelten die 
§§ 4 bis 8, 10 bis 19 und 22 sowie für die Beendigung der Ersatzversorgung nach 
§ 38 Abs. 2 Satz 1 des Energiewirtschaftsgesetzes § 20 Abs. 3 entsprechend; § 
11 Abs. 2 gilt mit der Maßgabe, dass der Grundversorger den Energieverbrauch 
aufgrund einer rechnerischen Abgrenzung schätzen und den anteiligen Verbrauch 
in Rechnung stellen darf.

(2) Der Grundversorger hat dem Kunden unverzüglich nach Kenntnisnahme den 
Zeitpunkt des Beginns und des Endes der Ersatzversorgung in Textform mitzutei-
len. Dabei hat er ebenfalls mitzuteilen, dass spätestens nach dem Ende der Ersatz-
versorgung zur Fortsetzung des Gasbezugs der Abschluss eines Bezugsvertrages 
durch den Kunden erforderlich ist; auf § 2 Abs. 2 ist hinzuweisen.

TEIL 2: VERSORGUNG

§ 4 Bedarfsdeckung

Der Kunde ist für die Dauer des Grundversorgungsvertrages verpflichtet, seinen 
gesamten leitungsgebundenen Gasbedarf aus den Gaslieferungen des Grundver-
sorgers zu decken. Ausgenommen ist die Bedarfsdeckung durch Eigenanlagen zur 
Nutzung regenerativer Energiequellen.

§ 5 Art der Versorgung;  
 Änderungen der Allgemeinen Preise und ergänzenden Bedingungen

(1) Welche Gasart für das Vertragsverhältnis maßgebend sein soll, ergibt sich aus 
der Gasart des jeweiligen Gasversorgungsnetzes der allgemeinen Versorgung, an 
das die Anlage, über die der Kunde Gas entnimmt, angeschlossen ist. Der Brenn-
wert mit der sich aus den Erzeugungs- oder Bezugsverhältnissen ergebenden 
Schwankungsbreite sowie der für die Belieferung des Kunden maßgebende 
Ruhedruck des Gases ergeben sich aus den ergänzenden Bestimmungen des Netz-
betreibers zu den allgemeinen Netzanschlussbedingungen der Anlage, über die 
der Kunde Gas entnimmt.

TEIL 1: ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

§ 1 Anwendungsbereich, Begriffsbestimmungen

(1) Diese Verordnung regelt die Allgemeinen Bedingungen, zu denen Gasversor-
gungs unternehmen Haushaltskunden in Niederdruck im Rahmen der Grund-
versorgung nach § 36 Abs. 1 des Energiewirtschaftsgesetzes zu Allgemeinen 
Preisen mit Gas zu beliefern haben. Die Bestimmungen dieser Verordnung sind 
Bestandteil des Grund ver sorgungsvertrages zwischen Grundversorgern und 
Haushaltskunden. Diese Ver ordnung regelt zugleich die Bedingungen für die 
Ersatzversorgung nach § 38 Abs. 1 des Energiewirtschaftsgesetzes. Sie gilt für alle 
nach dem 12. Juli 2005 abgeschlossenen Versorgungsverträge, soweit diese nicht 
vor dem 8. November 2006 beendet worden sind.

(2) Kunden im Sinne dieser Verordnung sind der Haushaltskunde und im Rahmen 
der Ersatzversorgung der Letztverbraucher.

(3) Grundversorger im Sinne dieser Verordnung ist ein Gasversorgungsunterneh-
men, das nach § 36 Abs. 1 des Energiewirtschaftsgesetzes in einem Netzgebiet die 
Grundversorgung mit Gas durchführt.

§ 2 Vertragsschluss

(1) Der Grundversorgungsvertrag soll in Textform abgeschlossen werden. Ist er 
auf andere Weise zustande gekommen, so hat der Grundversorger den Vertrags-
schluss dem Kunden unverzüglich in Textform zu bestätigen.

(2) Kommt der Grundversorgungsvertrag dadurch zustande, dass Gas aus dem 
Gasversorgungsnetz der allgemeinen Versorgung entnommen wird, über das der 
Grundversorger die Grundversorgung durchführt, so ist der Kunde verpflichtet, 
dem Grundversorger die Entnahme von Gas unverzüglich in Textform mitzuteilen. 
Die Mitteilungspflicht gilt auch, wenn die Belieferung des Kunden durch ein Gas-
versorgungsunternehmen endet und der Kunde kein anschließendes Lieferver-
hältnis mit einem anderen Gasversorgungsunternehmen begründet hat.

(3) Ein Grundversorgungsvertrag oder die Bestätigung des Vertrages muss alle für 
einen Vertragsschluss notwendigen Angaben enthalten, insbesondere auch:

1. Angaben zum Kunden (Firma, Registergericht und Registernummer oder 
Familienname und Vorname sowie Adresse und Kundennummer),

2. Angaben über die Anlagenadresse und die Bezeichnung des Zählers oder den 
Aufstellungsort des Zählers,

3. Angaben über Gasart, Brennwert, Druck,
4. Angaben über unterschiedliche Nutzenergie der Kilowattstunde Gas zur 

Kilowattstunde Strom, soweit der Gasverbrauch nach Kilowattstunden ab-
gerechnet wird,

5. Angaben zum Grundversorger (Firma, Registergericht, Registernummer und 
Adresse),

6. Angaben zum Netzbetreiber, in dessen Netzgebiet die Grundversorgung 
durch geführt wird (Firma, Registergericht, Registernummer und Adresse) und

7. Angaben zu den Allgemeinen Preisen nach § 36 Absatz 1 des Ener-
giewirtschaftsgesetzes, wobei folgende Belastungen, soweit diese 
Kalkulationsbestand teil der geltenden Allgemeinen Preise sind, gesondert 
auszuweisen sind:

a) die Energiesteuer nach § 2 des Energiesteuergesetzes vom 15. Juli 2006 
(BGBl. I S. 1534; 2008 I S. 660, 1007), das zuletzt durch Artikel 11 des 
Gesetzes vom 18. Juli 2014 (BGBl. I S. 1042) geändert worden ist, in der 
jeweils geltenden Fassung,

b) die Konzessionsabgabe nach Maßgabe des § 4 Absatz 1 und 2 der Kon-
zessionsabgabenverordnung vom 9. Januar 1992 (BGBl. I S. 12, 407), die 
zuletzt durch Artikel 3 Absatz 4 der Verordnung vom 1. November 2006 
(BGBl. I S. 2477) geändert worden ist. 
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(2) Änderungen der Allgemeinen Preise und der ergänzenden Bedingungen wer-
den jeweils zum Monatsbeginn und erst nach öffentlicher Bekanntgabe wirksam, 
die mindestens sechs Wochen vor der beabsichtigten Änderung erfolgen muss. 
Der Grundversorger ist verpflichtet, zu den beabsichtigten Änderungen zeitgleich 
mit der öffentlichen Bekanntgabe eine briefliche Mitteilung an den Kunden zu 
versenden und die Änderungen auf seiner Internetseite zu veröffentlichen; hier-
bei hat er den Umfang, den Anlass und die Voraussetzungen einer Änderung sowie 
den Hinweis auf die Rechte des Kunden nach Absatz 3 und die Angaben nach § 2 
Absatz 3 Satz 1 Nummer 7 in übersichtlicher Form anzugeben.

(3) Im Fall einer Änderung der Allgemeinen Preise oder ergänzenden Bedingun-
gen hat der Kunde das Recht, den Vertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist 
zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderungen zu kündigen. Änderungen 
der Allgemeinen Preise und der ergänzenden Bedingungen werden gegenüber 
demjenigen Kunden nicht wirksam, der bei einer Kündigung des Vertrages mit 
dem Grundversorger die Einleitung eines Wechsels des Versorgers durch ent-
sprechenden Vertragsschluss innerhalb eines Monats nach Zugang der Kündigung 
nachweist.

§ 5 a Kalkulatorische Neuermittlung bei Änderungen staatlich gesetzter  
 Belastungen

(1) Bei Änderungen der Belastungen nach § 2 Absatz 3 Satz 1 Nummer 7, die 
in die Kalkulation des Allgemeinen Preises eingeflossen sind, ist der Grundver-
sorger unter Beachtung der geltenden gesetzlichen Bestimmungen berechtigt, 
die Allgemeinen Preise jederzeit neu zu ermitteln und dabei die Änderung in das 
Ergebnis der Kalkulation einfließen zu lassen. Sinkt der Saldo der Belastungen 
nach § 2 Absatz 3 Satz 1 Nummer 7, ist der Grundversorger abweichend von Satz 
1verpflichtet, die Allgemeinen Preise unverzüglich neu zu ermitteln und dabei den 
gesunkenen Saldo in das Ergebnis der Kalkulation einfließen zu lassen.

(2) Sonstige Rechte und Verpflichtungen zur Neukalkulation und die Rechte und 
Verpflichtungen in Bezug auf Änderungen der Allgemeinen Preise sowie die 
Pflichten des Grundversorgers nach § 5 Absatz 2 und die Rechte des Kunden nach 
§ 5 Absatz 3 bleiben unberührt.

§ 6 Umfang der Grundversorgung

(1) Der Grundversorger ist im Interesse des Kunden verpflichtet, die für die 
Durchführung der Grundversorgung erforderlichen Verträge mit Netzbetreibern 
abzuschließen. Er hat die ihm möglichen Maßnahmen zu treffen, um dem Kunden 
am Ende des Netzanschlusses, zu dessen Nutzung der Kunde nach der Nieder-
druckanschlussverordnung berechtigt ist, zu den jeweiligen Allgemeinen Preisen 
und Bedingungen Gas zur Verfügung zu stellen. Das Gas wird im Rahmen der 
Grundversorgung für die Zwecke des Letztverbrauchs geliefert.

(2) Der Grundversorger ist verpflichtet, den Gasbedarf des Kunden im Rahmen 
des § 36 des Energiewirtschaftsgesetzes zu befriedigen und für die Dauer des 
Grundversorgungsvertrages im vertraglich vorgesehenen Umfang nach Maßgabe 
des Absatzes 1 jederzeit Gas zur Verfügung zu stellen. Dies gilt nicht,

1. soweit die Allgemeinen Preise oder Allgemeinen Bedingungen zeitliche Be-
schränkungen vorsehen,

2. soweit und solange der Netzbetreiber den Netzanschluss und die Anschluss-
nutzung nach § 17 der Niederdruckanschlussverordnung oder § 24 Abs. 1, 2 
und 5 der Niederdruckanschlussverordnung unterbrochen hat oder

3. soweit und solange der Grundversorger an dem Bezug oder der vertrags-
gemäßen Lieferung von Gas durch höhere Gewalt oder sonstige Umstände, 
deren Beseitigung ihm nicht möglich ist oder im Sinne des § 36 Abs. 1 Satz 2 
des Energiewirtschaftsgesetzes wirtschaftlich nicht zugemutet werden kann, 
gehindert ist.

(3) Bei einer Unterbrechung oder bei Unregelmäßigkeiten in der Gasversorgung 
ist, soweit es sich um Folgen einer Störung des Netzbetriebs handelt, der Grund-
versorger von der Leistungspflicht befreit. Satz 1 gilt nicht, soweit die Unterbre-
chung auf nicht berechtigten Maßnahmen des Grundversorgers nach 
§ 19 beruht. Der Grundversorger ist verpflichtet, seinen Kunden auf Verlangen 
unverzüglich über die mit der Schadensverursachung durch den Netzbetreiber 
zusammenhängenden Tatsachen insoweit Auskunft zu geben, als sie ihm bekannt 
sind oder von ihm in zumutbarer Weise aufgeklärt werden können.

§ 7 Erweiterung und Änderung von Anlagen und Verbrauchsgeräten;  
 Mitteilungspflichten

Erweiterungen und Änderungen von Kundenanlagen sowie die Verwendung zu-
sätzlicher Gasgeräte sind dem Grundversorger mitzuteilen, soweit sich dadurch 
preisliche Bemessungsgrößen ändern. Nähere Einzelheiten über den Inhalt der 
Mitteilung kann der Grundversorger in ergänzenden Bedingungen regeln.

TEIL 3: AUFGABEN UND RECHTE DES  
GRUNDVERSORGERS

§ 8 Messeinrichtungen

(1) Das vom Grundversorger gelieferte Gas wird durch die Messeinrichtungen 
nach § 21b des Energiewirtschaftsgesetzes festgestellt.

(2) Der Grundversorger ist verpflichtet, auf Verlangen des Kunden jederzeit eine 
Nachprüfung der Messeinrichtungen durch eine Eichbehörde oder eine staatlich 
anerkannte Prüfstelle im Sinne des § 2 Abs. 4 des Eichgesetzes zu veranlassen. 
Stellt der Kunde den Antrag auf Prüfung nicht bei dem Grundversorger, so hat 
er diesen zugleich mit der Antragstellung zu benachrichtigen. Die Kosten der 
Prüfung nach Satz 1 fallen dem Grundversorger zur Last, falls die Abweichung die 
gesetzlichen Verkehrsfehlergrenzen überschreitet, sonst dem Kunden.

§ 9 Zutrittsrecht

Der Kunde hat nach vorheriger Benachrichtigung dem mit einem Ausweis ver-
sehenen Beauftragten des Netzbetreibers, des Messstellenbetreibers oder des 
Grundversorgers den Zutritt zu seinem Grundstück und zu seinen Räumen zu 
gestatten, soweit dies zur Ermittlung preislicher Bemessungsgrundlagen oder zur 
Ablesung der Messeinrichtungen nach § 11 erforderlich ist. Die Benachrichtigung 
kann durch Mitteilung an die jeweiligen Kunden oder durch Aushang am oder im 
jeweiligen Haus erfolgen. Sie muss mindestens eine Woche vor dem Betretungs-
termin erfolgen; mindestens ein Ersatztermin ist anzubieten. Der Kunde hat dafür 
Sorge zu tragen, dass die Messeinrichtungen zugänglich sind.

§ 10 Vertragsstrafe

(1) Verbraucht der Kunde Gas unter Umgehung, Beeinflussung oder vor An-
bringung der Messeinrichtungen oder nach Unterbrechung der Grundversorgung, 
so ist der Grundversorger berechtigt, eine Vertragsstrafe zu verlangen. Diese ist 
für die Dauer des unbefugten Gebrauchs, längstens aber für sechs Monate, auf 
der Grundlage einer täglichen Nutzung der unbefugt verwendeten Geräte von 
bis zu zehn Stunden nach dem für den Kunden geltenden Allgemeinen Preis zu 
berechnen.

(2) Eine Vertragsstrafe kann auch verlangt werden, wenn der Kunde vorsätzlich 
oder grob fahrlässig die Verpflichtung verletzt, die zur Preisbildung erforderlichen 
Angaben zu machen. Die Vertragsstrafe beträgt das Zweifache des Betrages, 
den der Kunde bei Erfüllung seiner Verpflichtung nach dem für ihn geltenden 
Allgemeinen Preis zusätzlich zu zahlen gehabt hätte. Sie darf längstens für einen 
Zeitraum von sechs Monaten verlangt werden.

(3) Ist die Dauer des unbefugten Gebrauchs oder der Beginn der Mitteilungs-
pflicht nicht festzustellen, so kann die Vertragsstrafe in entsprechender Anwen-
dung der Absätze 1 und 2 über einen geschätzten Zeitraum, der längstens sechs 
Monate betragen darf, erhoben werden.

TEIL 4: ABRECHNUNG DER ENERGIELIEFERUNG

§ 11 Ablesung

(1) Der Grundversorger ist berechtigt, für Zwecke der Abrechnung die Ablese-
daten zu verwenden, die er vom Netzbetreiber oder vom Messstellenbetreiber 
oder von dem die Messung durchführenden Dritten erhalten hat.

(2) Der Grundversorger kann die Messeinrichtungen selbst ablesen oder verlan-
gen, dass diese vom Kunden abgelesen werden, wenn dies

1. zum Zwecke einer Abrechnung nach § 12 Abs. 1,
2. anlässlich eines Lieferantenwechsels oder
3. bei einem berechtigten Interesse des Grundversorgers an einer Überprüfung 

der Ablesung erfolgt. Der Kunde kann einer Selbstablesung im Einzelfall wi-
dersprechen, wenn diese ihm nicht zumutbar ist. Der Grundversorger darf bei 
einem berechtigten Widerspruch nach Satz 2 für eine eigene Ablesung kein 
gesondertes Entgelt verlangen.

(3) Wenn der Netzbetreiber oder der Grundversorger das Grundstück und die 
Räume des Kunden nicht zum Zwecke der Ablesung betreten kann, darf der 
Grundversorger den Verbrauch auf der Grundlage der letzten Ablesung oder bei 
einem Neukunden nach dem Verbrauch vergleichbarer Kunden unter angemesse-
ner Berücksichtigung der tatsächlichen Verhältnisse schätzen. Dasselbe gilt, wenn 
der Kunde eine vereinbarte Selbstablesung nicht oder verspätet vornimmt.

§ 12 Abrechnung

(1) Der Gasverbrauch wird nach Maßgabe des § 40 Abs. 3 des Energiewirtschafts-
gesetzes abgerechnet.

(2) Ändern sich innerhalb eines Abrechnungszeitraumes die verbrauchsabhängi-
gen Preise, so wird der für die neuen Preise maßgebliche Verbrauch zeitanteilig 
berechnet; jahreszeitliche Verbrauchsschwankungen sind auf der Grundlage der 
für Haushaltskunden maßgeblichen Erfahrungswerte angemessen zu berücksich-
tigen. Entsprechendes gilt bei Änderung des Umsatzsteuersatzes und erlösabhän-
giger Abgabensätze.

(3) Im Falle einer Belieferung nach § 2 Abs. 2 ist entsprechend Absatz 2 Satz 1 
eine pauschale zeitanteilige Berechnung des Verbrauchs zulässig, es sei denn, 
der Kunde kann einen geringeren als den von dem Grundversorger angesetzten 
Verbrauch nachweisen.

§ 13 Abschlagszahlungen

(1) Wird der Verbrauch für mehrere Monate abgerechnet, so kann der Grund-
versorger für das nach der letzten Abrechnung verbrauchte Gas eine Abschlags-
zahlung verlangen. Diese ist anteilig für den Zeitraum der Abschlagszahlung 
entsprechend dem Verbrauch im zuletzt abgerechneten Zeitraum zu berechnen. 
Ist eine solche Berechnung nicht möglich, so bemisst sich die Abschlagszahlung 
nach dem durchschnittlichen Verbrauch vergleichbarer Kunden. Macht der Kunde 
glaubhaft, dass sein Verbrauch erheblich geringer ist, so ist dies angemessen zu 
berücksichtigen.

(2) Ändern sich die Allgemeinen Preise, so können die nach der Preisänderung 
anfallenden Abschlagszahlungen mit dem Vomhundertsatz der Preisänderung 
entsprechend angepasst werden.

(3) Ergibt sich bei der Abrechnung, dass zu hohe Abschlagszahlungen verlangt 
wurden, so ist der übersteigende Betrag unverzüglich zu erstatten, spätestens 
aber mit der nächsten Abschlagsforderung zu verrechnen. Nach Beendigung 
des Versorgungsverhältnisses sind zu viel gezahlte Abschläge unverzüglich zu 
erstatten.
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§ 14 Vorauszahlungen

(1) Der Grundversorger ist berechtigt, für den Gasverbrauch eines Abrechnungs-
zeitraums Vorauszahlung zu verlangen, wenn nach den Umständen des Einzelfal-
les Grund zu der Annahme besteht, dass der Kunde seinen Zahlungsverpflichtun-
gen nicht oder nicht rechtzeitig nachkommt. Bei Verlangen einer Vorauszahlung 
ist der Kunde hierüber ausdrücklich und in verständlicher Form zu unterrichten. 
Hierbei sind mindestens der Beginn, die Höhe und die Gründe der Vorauszahlung 
sowie die Voraussetzungen für ihren Wegfall anzugeben.

(2) Die Vorauszahlung bemisst sich nach dem Verbrauch des vorhergehenden 
Abrechnungszeitraumes oder dem durchschnittlichen Verbrauch vergleichbarer 
Kunden. Macht der Kunde glaubhaft, dass sein Verbrauch erheblich geringer ist, 
so ist dies angemessen zu berücksichtigen. Erstreckt sich der Abrechnungszeit-
raum über mehrere Monate und erhebt der Grundversorger Abschlagszahlungen, 
so kann er die Vorauszahlung nur in ebenso vielen Teilbeträgen verlangen. Die 
Vorauszahlung ist bei der nächsten Rechnungserteilung zu verrechnen.

(3) Statt eine Vorauszahlung zu verlangen, kann der Grundversorger beim Kunden 
einen Bargeld- oder Chipkartenzähler oder sonstige vergleichbare Vorkassen-
systeme einrichten.

§ 15 Sicherheitsleistung

(1) Ist der Kunde zur Vorauszahlung nach § 14 nicht bereit oder nicht in der Lage, 
kann der Grundversorger in angemessener Höhe Sicherheit verlangen.

(2) Barsicherheiten werden zum jeweiligen Basiszinssatz nach § 247 des Bürger-
lichen Gesetzbuches verzinst.

(3) Ist der Kunde in Verzug und kommt er nach erneuter Zahlungsaufforderung 
nicht unverzüglich seinen Zahlungsverpflichtungen aus dem Grundversorgungs-
verhältnis nach, so kann der Grundversorger die Sicherheit verwerten. Hierauf ist 
in der Zahlungsaufforderung hinzuweisen. Kursverluste beim Verkauf von Wert-
papieren gehen zu Lasten des Kunden.

(4) Die Sicherheit ist unverzüglich zurückzugeben, wenn keine Vorauszahlung 
mehr verlangt werden kann.

§ 16 Rechnungen und Abschläge

(1) Vordrucke für Rechnungen und Abschläge müssen einfach verständlich sein. 
Die für die Forderung maßgeblichen Berechnungsfaktoren sind vollständig und in 
allgemein verständlicher Form auszuweisen.

(2) Der Grundversorger hat in den ergänzenden Bedingungen mindestens zwei 
mögliche Zahlungsweisen anzugeben.

§ 17 Zahlung und Verzug

(1) Rechnungen und Abschläge werden zu dem vom Grundversorger angegebenen 
Zeitpunkt, frühestens jedoch zwei Wochen nach Zugang der Zahlungsaufforde-
rung fällig. Einwände gegen Rechnungen und Abschlagsberechnungen berechti-
gen gegenüber dem Grundversorger zum Zahlungsaufschub oder zur Zahlungs-
verweigerung nur,

1. soweit die ernsthafte Möglichkeit eines offensichtlichen Fehlers besteht,
2. sofern

a) der in einer Rechnung angegebene Verbrauch ohne ersichtlichen Grund 
mehr als doppelt so hoch wie der vergleichbare Verbrauch im vorherigen 
Abrechnungszeitraum ist und

b) der Kunde eine Nachprüfung der Messeinrichtung verlangt und solange 
durch die Nachprüfung nicht die ordnungsgemäße Funktion des Mess-
geräts festgestellt ist.

§ 315 des Bürgerlichen Gesetzbuchs bleibt von Satz 2 unberührt.

(2) Bei Zahlungsverzug des Kunden kann der Grundversorger, wenn er erneut zur 
Zahlung auffordert oder den Betrag durch einen Beauftragten einziehen lässt, 
die dadurch entstandenen Kosten für strukturell vergleichbare Fälle pauschal 
berechnen; die pauschale Berechnung muss einfach nachvollziehbar sein. Die 
Pauschale darf die nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge zu erwartenden Kosten 
nicht übersteigen. Auf Verlangen des Kunden ist die Berechnungsgrundlage nach-
zuweisen.

(3) Gegen Ansprüche des Grundversorgers kann vom Kunden nur mit unbestritte-
nen oder rechtskräftig festgestellten Gegenansprüchen aufgerechnet werden.

§ 18 Berechnungsfehler

(1) Ergibt eine Prüfung der Messeinrichtungen eine Überschreitung der Ver-
kehrsfehlergrenzen oder werden Fehler in der Ermittlung des Rechnungsbetrages 
festgestellt, so ist die Überzahlung vom Grundversorger zurückzuzahlen oder der 
Fehlbetrag vom Kunden nachzuentrichten. Ist die Größe des Fehlers nicht ein-
wandfrei festzustellen oder zeigt eine Messeinrichtung nicht an, so ermittelt der 
Grundversorger den Verbrauch für die Zeit seit der letzten fehlerfreien Ablesung 
aus dem Durchschnittsverbrauch des ihr vorhergehenden und des der Feststel-
lung des Fehlers nachfolgenden Ablesezeitraums oder aufgrund des vorjährigen 
Verbrauchs durch Schätzung; die tatsächlichen Verhältnisse sind angemessen zu 
berücksichtigen. Bei Berechnungsfehlern aufgrund einer nicht ordnungsgemäßen 
Funktion einer Messeinrichtung ist der vom Messstellenbetreiber ermittelte und 
dem Kunden mitgeteilte korrigierte Verbrauch der Nachberechnung zugrunde zu 
legen.

(2) Ansprüche nach Absatz 1 sind auf den der Feststellung des Fehlers vorherge-
henden Ablesezeitraum beschränkt, es sei denn, die Auswirkung des Fehlers kann 
über einen größeren Zeitraum festgestellt werden; in diesem Fall ist der Anspruch 
auf längstens drei Jahre beschränkt.

TEIL 5: BEENDIGUNG DES 
GRUNDVERSORGUNGSVERHÄLTNISSES

§ 19 Unterbrechung der Versorgung

(1) Der Grundversorger ist berechtigt, die Grundversorgung ohne vorherige 
Androhung durch den Netzbetreiber unterbrechen zu lassen, wenn der Kunde 
dieser Verordnung in nicht unerheblichem Maße schuldhaft zuwiderhandelt und 
die Unterbrechung erforderlich ist, um den Gebrauch von Gas unter Umgehung, 
Beeinflussung oder vor Anbringung der Messeinrichtungen zu verhindern.

(2) Bei anderen Zuwiderhandlungen, insbesondere bei der Nichterfüllung einer 
Zahlungsverpflichtung trotz Mahnung, ist der Grundversorger berechtigt, die 
Grundversorgung vier Wochen nach Androhung unterbrechen zu lassen und den 
zuständigen Netzbetreiber nach § 24 Abs. 3 der Niederdruckanschlussverord-
nung mit der Unterbrechung der Grundversorgung zu beauftragen. Dies gilt nicht, 
wenn die Folgen der Unterbrechung außer Verhältnis zur Schwere der Zuwider-
handlung stehen oder der Kunde darlegt, dass hinreichende Aussicht besteht, 
dass er seinen Verpflichtungen nachkommt. Der Grundversorger kann mit der 
Mahnung zugleich die Unterbrechung der Grundversorgung androhen, sofern 
dies nicht außer Verhältnis zur Schwere der Zuwiderhandlung steht.

(3) Der Beginn der Unterbrechung der Grundversorgung ist dem Kunden drei 
Werktage im Voraus anzukündigen.

(4) Der Grundversorger hat die Grundversorgung unverzüglich wiederherstellen 
zu lassen, sobald die Gründe für ihre Unterbrechung entfallen sind und der Kunde 
die Kosten der Unterbrechung und Wiederherstellung der Belieferung ersetzt hat. 
Die Kosten können für strukturell vergleichbare Fälle pauschal berechnet werden; 
die pauschale Berechnung muss einfach nachvollziehbar sein. Die Pauschale darf 
die nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge zu erwartenden Kosten nicht über-
steigen. Auf Verlangen des Kunden ist die Berechnungsgrundlage nachzuweisen. 
Der Nachweis geringerer Kosten ist dem Kunden zu gestatten.

§ 20 Kündigung

(1) Der Grundversorgungsvertrag kann mit einer Frist von zwei Wochen gekün-
digt werden. Eine Kündigung durch den Grundversorger ist nur möglich, soweit 
eine Pflicht zur Grundversorgung nach § 36 Abs. 1 Satz 2 des Energiewirtschafts-
gesetzes nicht besteht.

(2) Die Kündigung bedarf der Textform. Der Grundversorger soll eine Kündigung 
des Kunden unverzüglich nach Eingang in Textform bestätigen.

(3) Der Grundversorger darf keine gesonderten Entgelte für den Fall einer 
Kündigung des Vertrages, insbesondere wegen eines Wechsels des Lieferanten, 
verlangen.

§ 21 Fristlose Kündigung

Der Grundversorger ist in den Fällen des § 19 Abs. 1 berechtigt, das Vertragsver-
hältnis fristlos zu kündigen, wenn die Voraussetzungen zur Unterbrechung der 
Grundversorgung wiederholt vorliegen. Bei wiederholten Zuwiderhandlungen 
nach § 19 Abs. 2 ist der Grundversorger zur fristlosen Kündigung berechtigt, wenn 
sie zwei Wochen vorher angedroht wurde; § 19 Abs. 2 Satz 2 und 3 gilt entspre-
chend.

TEIL 6: SCHLUSSBESTIMMUNGEN

§ 22: Gerichtsstand

Gerichtsstand für die beiderseitigen Verpflichtungen aus dem Grundversor-
gungsvertrag ist der Ort der Gasabnahme durch den Kunden.

§ 23 Übergangsregelung

Der Grundversorger ist verpflichtet, die Kunden durch öffentliche Bekanntgabe 
und Veröffentlichung auf seiner Internetseite über die Vertragsanpassung nach § 
115 Abs. 2 Satz 3 des Energiewirtschaftsgesetzes zu informieren. Die Anpassung 
erfolgt, soweit die Frist nach § 115 Abs. 2 Satz 3 des Energiewirtschaftsgesetzes 
noch nicht abgelaufen ist, durch die öffentliche Bekanntgabe nach Satz 1 mit 
Wirkung vom auf die Bekanntmachung folgenden Tag.
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Bedingungen einschließlich der ergänzenden Bedingungen des Netzbetreibers 
hinzuweisen.

§ 3 Anschlussnutzungsverhältnis

(1) Inhalt der Anschlussnutzung ist das Recht zur Nutzung des Netzanschlusses 
zur Entnahme von Gas. Die Anschlussnutzung umfasst weder die Belieferung des 
Anschlussnutzers mit Gas noch den Zugang zu den Gasversorgungsnetzen im 
Sinne des § 20 des Energiewirtschaftsgesetzes. Das Anschlussnutzungsverhältnis 
besteht zwischen dem jeweiligen Anschlussnutzer und dem Netzbetreiber.

(2) Das Anschlussnutzungsverhältnis kommt dadurch zustande, dass über den 
Netzanschluss Gas aus dem Verteilernetz entnommen wird, wenn

1. der Anschlussnutzer spätestens im Zeitpunkt der erstmaligen Entnahme einen 
Vertrag über den Bezug von Gas abgeschlossen hat oder die Voraussetzungen 
einer Ersatzversorgung nach § 38 des Energiewirtschaftsgesetzes vorliegen 
und

2. dem Anschlussnutzer oder dessen Lieferanten ein Recht auf Netzzugang nach 
§ 20 des Energiewirtschaftsgesetzes zusteht.

Bei Kenntnis über den Wegfall der Voraussetzungen nach Satz 1 Nr. 2 ist der Netz-
betreiber verpflichtet, den Anschlussnutzer und den Grundversorger hierüber 
unverzüglich in Textform zu unterrichten und den Anschlussnutzer auf die Grund-
versorgung nach § 36 des Energiewirtschaftsgesetzes und die Ersatzversorgung 
nach § 38 des Energiewirtschaftsgesetzes hinzuweisen.

(3) Der Anschlussnutzer ist verpflichtet, dem Netzbetreiber die Aufnahme der 
Nutzung des Netzanschlusses zur Entnahme von Gas unverzüglich in Textform 
mitzuteilen. Der Netzbetreiber hat dem Anschlussnutzer die Mitteilung unver-
züglich in Textform zu bestätigen. In der Bestätigung ist auf die Allgemeinen 
Bedingungen einschließlich der ergänzenden Bedingungen und auf die Haftung 
des Netzbetreibers nach § 18 hinzuweisen.

§ 4 Inhalt des Vertrages und der Bestätigung des Netzbetreibers

(1) Der Netzanschlussvertrag und die Bestätigung des Netzbetreibers in Textform 
nach § 2 Abs. 5 Satz 1 und § 3 Abs. 3 Satz 2 sollen eine zusammenhängende Auf-
stellung aller für den Vertragsschluss nach § 2 Abs. 2 oder die Anschlussnutzung 
nach § 3 notwendigen Angaben enthalten, insbesondere

1. Angaben zum Anschlussnehmer oder -nutzer (Firma, Registergericht, Regis-
ternummer, Familienname, Vorname, Geburtstag, Adresse, Kundennummer),

2. Anlagenadresse und Bezeichnung des Zählers oder des Aufstellungsorts des 
Zählers,

3. Angaben zum Netzbetreiber (Firma, Registergericht, Registernummer und 
Adresse) und

4. gegenüber dem Anschlussnehmer auch die am Ende des Netzanschlusses 
vorzuhaltende Leistung.

Soweit die Angaben nach Satz 1 Nr. 1 nicht vorliegen, ist der Anschlussnehmer 
oder -nutzer verpflichtet, diese dem Netzbetreiber auf Anforderung mitzuteilen.

(2) Der Netzbetreiber ist verpflichtet, jedem Neukunden bei Entstehen des 
Netzan schluss verhältnisses oder des Anschlussnutzungsverhältnisses und auf 
Verlangen den übrigen Kunden die Allgemeinen Bedingungen unentgeltlich 
auszuhändigen. Er hat die Allgemeinen Bedingungen auf seiner Internetseite zu 
veröffentlichen.

(3) Änderungen der ergänzenden Bedingungen, zu denen auch die Technischen 

TEIL 1: ALLGEMEINE VORSCHRIFTEN

§ 1 Anwendungsbereich, Begriffsbestimmungen

(1) Diese Verordnung regelt die Allgemeinen Bedingungen, zu denen Netzbetrei-
ber nach § 18 Abs. 1 des Energiewirtschaftsgesetzes jedermann in Niederdruck 
an ihr Gasversorgungsnetz der allgemeinen Versorgung anzuschließen und den 
Anschluss zur Entnahme von Gas zur Verfügung zu stellen haben. Diese sind 
Bestandteil der Rechtsverhältnisse über den Netzanschluss an das Gasversor-
gungsnetz der allgemeinen Versorgung (Netzanschluss) und die Anschlussnut-
zung, soweit sie sich nicht ausdrücklich allein auf eines dieser Rechtsverhältnisse 
beziehen. Die Verordnung gilt für alle nach dem 12. Juli 2005 abgeschlossenen 
Netzanschlussverhältnisse und ist auch auf alle Anschlussnutzungsverhältnisse 
anzuwenden, die vor ihrem Inkrafttreten entstanden sind.

(2) Anschlussnehmer ist jedermann im Sinne des § 18 Abs. 1 Satz 1 des Energie-
wirtschaftsgesetzes, in dessen Auftrag ein Grundstück oder Gebäude an das 
Niederdrucknetz angeschlossen wird oder im Übrigen jeder Eigentümer oder 
Erbbauberechtigte eines Grundstücks oder Gebäudes, das an das Niederdruck-
netz angeschlossen ist.

(3) Anschlussnutzer ist jeder Letztverbraucher, der im Rahmen eines Anschluss-
nutzungsverhältnisses einen Anschluss an das Niederdrucknetz zur Entnahme 
von Gas nutzt.

(4) Netzbetreiber im Sinne dieser Verordnung ist der Betreiber eines Gasver-
sorgungsnetzes der allgemeinen Versorgung im Sinne des § 18 Abs. 1 Satz 1 des 
Energiewirtschaftsgesetzes.

§ 2 Netzanschlussverhältnis

(1) Das Netzanschlussverhältnis umfasst den Anschluss der Gasanlage über den 
Netzanschluss und dessen weiteren Betrieb. Es besteht zwischen dem Anschluss-
nehmer und dem Netzbetreiber.

(2) Das Netzanschlussverhältnis entsteht durch Vertrag erstmalig mit dem 
Anschlussnehmer, der die Herstellung des Netzanschlusses in Auftrag gibt. Bei 
Herstellung eines Netzanschlusses ist der Netzanschlussvertrag schriftlich abzu-
schließen.

(3) Anschlussnehmer, die nicht Grundstückseigentümer oder Erbbauberech-
tigte sind, haben die schriftliche Zustimmung des Grundstückseigentümers zur 
Herstellung und Änderung des Netzanschlusses unter Anerkennung der für den 
Anschlussnehmer und ihn damit verbundenen Verpflichtungen beizubringen.

(4) Bei angeschlossenen Grundstücken oder Gebäuden entsteht das Netzan-
schlussverhältnis mit dem Eigentumserwerb an der Kundenanlage zwischen dem 
jeweiligen Eigentümer und dem Netzbetreiber, sofern der bisherige Eigentümer 
der Anschlussnehmer gewesen ist. Zu diesem Zeitpunkt erlischt das Netzan-
schlussverhältnis mit dem bisherigen Anschlussnehmer, sofern dieser Eigentümer 
der Kundenanlage gewesen ist; hinsichtlich bis dahin begründeter Zahlungsan-
sprüche und Verbindlichkeiten bleibt der bisherige Anschlussnehmer berechtigt 
und verpflichtet. Der Eigentumsübergang und die Person des neuen Anschluss-
nehmers hat der bisherige Anschlussnehmer dem Netzbetreiber unverzüglich in 
Textform anzuzeigen. Der bisherige Anschlussnehmer hat dem neuen Anschluss-
nehmer die Angaben nach § 4 Abs. 1 Nr. 4 zu übermitteln.

(5) Der Netzbetreiber hat dem neuen Anschlussnehmer den Vertragsschluss 
oder die Anzeige nach Absatz 4 Satz 3 unverzüglich in Textform zu bestätigen. Im 
Vertrag nach Absatz 2 oder in der Bestätigung nach Satz 1 ist auf die Allgemeinen 
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Anschlussbedingungen nach § 20 gehören, und Kostenerstattungsregelungen 
des Netzbetreibers werden jeweils zum Monatsbeginn erst nach öffentlicher 
Bekanntgabe und im Falle der Technischen Anschlussbedingungen erst nach 
zusätzlicher Mitteilung an die Regulierungsbehörde wirksam. Der Netzbetreiber 
ist verpflichtet, die Änderungen am Tage der öffentlichen Bekanntgabe auf seiner 
Internetseite zu veröffentlichen.

TEIL 2: NETZANSCHLUSS

§ 5 Netzanschluss

Der Netzanschluss verbindet das Gasversorgungsnetz der allgemeinen Versor-
gung mit der Gasanlage des Anschlussnehmers, gerechnet von der Versorgungs-
leitung bis zu den Innenleitungen der Gebäude und Grundstücke. Er besteht aus 
der Netzanschlussleitung, einer gegebenenfalls vorhandenen Absperreinrichtung 
außerhalb des Gebäudes, Isolierstück, Hauptabsperreinrichtung und gegebenen-
falls Haus-Druckregelgerät. Auf ein Druckregelgerät sind die Bestimmungen über 
den Netzanschluss auch dann anzuwenden, wenn es hinter dem Ende des Netzan-
schlusses innerhalb des Bereichs der Kundenanlage eingebaut ist.

§ 6 Herstellung des Netzanschlusses

(1) Netzanschlüsse werden durch den Netzbetreiber hergestellt. Die Herstellung 
des Netzanschlusses soll vom Anschlussnehmer schriftlich in Auftrag gegeben 
werden; auf Verlangen des Netzbetreibers ist ein von diesem zur Verfügung 
gestellter Vordruck zu verwenden. Der Netzbetreiber hat dem Anschlussnehmer 
den voraussichtlichen Zeitbedarf für die Herstellung des Netzanschlusses mitzu-
teilen.

(2) Art, Zahl und Lage der Netzanschlüsse werden nach Beteiligung des Anschluss-
nehmers und unter Wahrung seiner berechtigten Interessen vom Netzbetreiber 
nach den anerkannten Regeln der Technik bestimmt. Das Interesse des Anschluss-
nehmers an einer kostengünstigen Errichtung der Netzanschlüsse ist dabei 
besonders zu berück   sich tigen.

(3) Auf Wunsch des Anschlussnehmers hat der Netzbetreiber die Errichter weite-
rer Anschlussleitungen sowie der Telekommunikationslinien im Sinne des § 3 Nr. 
26 des Telekommunikationsgesetzes im Hinblick auf eine gemeinsame Verlegung 
der verschiedenen Gewerke zu beteiligen. Er führt die Herstellung oder Änderun-
gen des Netzanschlusses entweder selbst oder mittels Nachunternehmer durch. 
Wünsche des Anschlussnehmers bei der Auswahl des durchführenden Nachunter-
nehmers sind vom Netzbetreiber angemessen zu berücksichtigen. Der Anschluss-
nehmer ist berechtigt, die für die Herstellung des Netzanschlusses erforderlichen 
Erdarbeiten auf seinem Grundstück im Rahmen des technisch Möglichen und nach 
den Vorgaben des Netzbetreibers durchzuführen oder durchführen zu lassen. Der 
Anschlussnehmer hat die baulichen Voraussetzungen für die sichere Errichtung 
des Netzanschlusses zu schaffen; für die Hauptabsperreinrichtung ist ein nach den 
anerkannten Regeln der Technik geeigneter Platz zur Verfügung zu stellen.

§ 7 Art des Netzanschlusses

(1) Der Brennwert mit der sich aus den Erzeugungs- oder Bezugsverhältnissen 
ergebenden Schwankungsbreite sowie der für die Versorgung des Kunden maß-
gebende Ruhedruck des Gases ergeben sich aus den ergänzenden Bedingungen 
des Netzbetreibers zu den Allgemeinen Netzanschlussbedingungen.

(2) Der Netzbetreiber kann den Brennwert und Druck sowie die Gasart ändern, 
falls dies in besonderen Fällen aus wirtschaftlichen oder technischen Gründen 
zwingend notwendig ist. Der Kunde ist davon unverzüglich zu unterrichten. Bei 
der Umstellung der Gasart sind die Belange des Kunden, soweit möglich, ange-
messen zu berücksichtigen.

§ 8 Betrieb des Netzanschlusses

(1) Netzanschlüsse gehören zu den Betriebsanlagen des Netzbetreibers. Er hat 
sicherzustellen, dass sie in seinem Eigentum stehen oder ihm zur wirtschaft-
lichen Nutzung überlassen werden; soweit erforderlich, ist der Anschlussnehmer 
insoweit zur Mitwirkung verpflichtet. Netzanschlüsse werden ausschließlich von 
dem Netzbetreiber unterhalten, erneuert, geändert, abgetrennt und beseitigt. Sie 
müssen zugänglich und vor Beschädigungen geschützt sein. Der Anschlussnehmer 
darf keine Einwirkungen auf den Netzanschluss vornehmen oder vornehmen 
lassen.

(2) Jede Beschädigung des Netzanschlusses, insbesondere undichte Absperr-
einrichtungen oder Druckregelgeräte sowie das Fehlen von Plomben, ist dem 
Netzbetreiber unverzüglich mitzuteilen.

(3) Änderungen des Netzanschlusses werden nach Anhörung des Anschluss-
nehmers und unter Wahrung seiner berechtigten Interessen vom Netzbetreiber 
bestimmt.

§ 9 Kostenerstattung für die Herstellung oder Änderung des Netzanschlusses

(1) Der Netzbetreiber ist berechtigt, vom Anschlussnehmer die Erstattung der bei 
wirtschaftlich effizienter Betriebsführung notwendigen Kosten für

1. die Herstellung des Netzanschlusses,
2. die Änderungen des Netzanschlusses, die durch eine Änderung oder Er-

weiterung der Kundenanlage erforderlich oder aus anderen Gründen vom 
Anschlussnehmer veranlasst werden, zu verlangen. Die Kosten können auf der 
Grundlage der durchschnittlich für ver gleich bare Fälle entstehenden Kosten 
pauschal berechnet werden. Im Falle einer pauschalierten Kostenberechnung 
sind Eigenleistungen des Anschlussnehmers an ge messen zu berücksichtigen. 
Die Netzanschlusskosten sind so darzustellen, dass der Anschlussnehmer die 
Anwendung des pauschalierten Berechnungsverfahrens einfach nachvollzie-
hen kann; wesentliche Berechnungsbestandteile sind auszuweisen.

(2) Der Netzbetreiber ist berechtigt, für die Herstellung oder Änderungen des 
Netzanschlusses Vorauszahlung zu verlangen, wenn nach den Umständen des 
Einzelfalles Grund zu der Annahme besteht, dass der Anschlussnehmer seinen 
Zahlungsverpflichtungen nicht oder nicht rechtzeitig nachkommt. Werden von 
einem Anschlussnehmer mehrere Netzanschlüsse beauftragt, ist der Netzbetrei-
ber berechtigt, angemessene Abschlagszahlungen zu verlangen.

(3) Kommen innerhalb von zehn Jahren nach Herstellung des Netzanschlusses 
weitere Anschlüsse hinzu und wird der Netzanschluss dadurch teilweise zum Be-
standteil des Verteilernetzes, so hat der Netzbetreiber die Kosten neu aufzuteilen 
und dem Anschlussnehmer einen zu viel gezahlten Betrag zu erstatten.

§ 10 Druckregelgeräte, besondere Einrichtungen

(1) Muss zum Netzanschluss eines Grundstücks ein besonderes Druckregelgerät 
oder eine besondere Einrichtung angebracht werden, so kann der Netzbetreiber 
verlangen, dass der Anschlussnehmer einen geeigneten Raum oder Platz unent-
geltlich für die Dauer des Netzanschlussverhältnisses des Grundstücks zur Ver-
fügung stellt. Der Netzbetreiber darf die Einrichtungen auch für andere Zwecke 
benutzen, soweit dies für den Anschlussnehmer zumutbar ist.

(2) Wird der Netzanschlussvertrag für das Grundstück beendet, so hat der An-
schlussnehmer die Einrichtung noch drei Jahre unentgeltlich zu dulden, es sei 
denn, dass ihm dies nicht zugemutet werden kann.

(3) Der Anschlussnehmer kann die Verlegung der Einrichtungen an eine andere 
geeignete Stelle verlangen, wenn ihm ihr Verbleiben an der bisherigen Stelle nicht 
mehr zugemutet werden kann. Die Kosten der Verlegung hat der Netzbetreiber zu 
tragen; dies gilt nicht, soweit die Anlage ausschließlich der Anschlussnutzung des 
Grund stücks dient.

§ 11 Baukostenzuschüsse

(1) Der Netzbetreiber kann von dem Anschlussnehmer einen angemessenen Bau-
kostenzuschuss zur Deckung der bei wirtschaftlich effizienter Betriebsführung 
notwendigen Kosten für die Erstellung oder Verstärkung der örtlichen Verteiler-
anlagen verlangen, soweit sich diese Anlagen ganz oder teilweise dem Versor-
gungsbereich zuordnen lassen, in dem der Anschluss erfolgt. Baukostenzuschüsse 
dürfen höchstens 50 vom Hundert dieser Kosten betragen.

(2) Der von dem Anschlussnehmer als Baukostenzuschuss zu übernehmende 
Kostenanteil bemisst sich nach dem Verhältnis, in dem die an seinem Netzan-
schluss vorzuhaltende Leistung zu der Summe der Leistungen steht, die in den im 
betreffenden Versorgungsbereich erstellten Verteileranlagen oder aufgrund der 
Verstärkung insgesamt vorgehalten werden können. Der Durchmischung der je-
weiligen Leistungsanforderungen ist Rechnung zu tragen. Der Baukostenzuschuss 
kann auf der Grundlage der durchschnittlich für vergleichbare Fälle entstehenden 
Kosten pauschal berechnet werden.

(3) Der Netzbetreiber ist berechtigt, von dem Anschlussnehmer einen weiteren 
Baukostenzuschuss zu verlangen, wenn der Anschlussnehmer seine Leistungsan-
forderung erheblich über das der ursprünglichen Berechnung zugrunde liegende 
Maß hinaus erhöht. Der Baukostenzuschuss ist nach den Absätzen 1 und 2 zu 
bemessen.

(4) Der Baukostenzuschuss und die in § 9 geregelten Netzanschlusskosten sind 
getrennt zu errechnen und dem Anschlussnehmer aufgegliedert auszuweisen. 

(5) § 9 Abs. 2 gilt entsprechend.

§ 12 Grundstücksbenutzung

(1) Anschlussnehmer, die Grundstückseigentümer sind, haben für Zwecke der 
örtlichen Versorgung das Anbringen und Verlegen von Leitungen nebst Zubehör, 
insbesondere Verteilungsanlagen, über ihre im Gebiet des Gasversorgungsnetzes 
der allgemeinen Versorgung liegenden Grundstücke sowie erforderliche Schutz-
maßnahmen unentgeltlich zuzulassen. Diese Pflicht betrifft nur Grundstücke,

1. die an das Gasversorgungsnetz angeschlossen sind,
2. die vom Eigentümer in wirtschaftlichem Zusammenhang mit einem an das 

Netz angeschlossenen Grundstück genutzt werden oder
3. für die die Möglichkeit des Netzanschlusses sonst wirtschaftlich vorteilhaft ist.

Sie besteht nicht, wenn die Inanspruchnahme der Grundstücke den Eigentü-
mer mehr als notwendig oder in unzumutbarer Weise belasten würde; insbe-
sondere ist die Inanspruchnahme des Grundstücks zwecks Anschlusses eines 
anderen Grundstücks an das Gasversorgungsnetz grundsätzlich verwehrt, 
wenn der Anschluss über das eigene Grundstück des anderen Anschlussneh-
mers möglich und dem Netzbetreiber zumutbar ist.

(2) Der Anschlussnehmer ist rechtzeitig über Art und Umfang der beabsichtigten 
Inanspruchnahme des Grundstücks zu benachrichtigen.

(3) Der Grundstückseigentümer kann die Verlegung der Einrichtungen verlangen, 
wenn sie an der bisherigen Stelle für ihn nicht mehr zumutbar sind. Die Kosten der 
Verlegung hat der Netzbetreiber zu tragen; dies gilt nicht, soweit die Einrichtun-
gen ausschließlich dem Anschluss des Grundstücks dienen.

(4) Wird die Anschlussnutzung eingestellt, so hat der Eigentümer die auf seinen 
Grundstücken befindlichen Einrichtungen noch drei Jahre unentgeltlich zu dulden, 
es sei denn, dass ihm dies nicht zugemutet werden kann.

(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten nicht für öffentliche Verkehrswege und Verkehrs-
flächen sowie für Grundstücke, die durch Planfeststellung für den Bau von öffent-
lichen Verkehrswegen und Verkehrsflächen bestimmt sind.
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§ 13 Gasanlage

(1) Für die ordnungsgemäße Errichtung, Erweiterung, Änderung und Instandhal-
tung der Gasanlage hinter der Hauptabsperreinrichtung (Anlage), mit Ausnahme 
des Druckregelgerätes und der Messeinrichtungen, die nicht in seinem Eigentum 
stehen, ist der Anschlussnehmer verantwortlich. Satz 1 gilt nicht für die Mess-
einrichtungen, die nicht im Eigentum des Anschlussnehmers stehen. Hat der An-
schlussnehmer die Anlage ganz oder teilweise einem Dritten vermietet oder sonst 
zur Benutzung überlassen, so bleibt er verantwortlich.

(2) Die Anlage darf nur nach den Vorschriften dieser Verordnung, nach anderen 
anzuwendenden Rechtsvorschriften und behördlichen Bestimmungen sowie nach 
den anerkannten Regeln der Technik errichtet, erweitert, geändert und instand 
gehalten werden. In Bezug auf die allgemein anerkannten Regeln der Technik gilt § 
49 Abs. 2 Nr. 2 des Energiewirtschaftsgesetzes entsprechend. Die Arbeiten dürfen 
außer durch den Netzbetreiber nur durch ein in ein Installateurverzeichnis eines 
Netzbetreibers eingetragenes Installationsunternehmen durchgeführt werden; 
im Interesse des Anschlussnehmers darf der Netzbetreiber eine Eintragung in das 
Installateurverzeichnis nur von dem Nachweis einer ausreichenden fachlichen 
Qualifikation für die Durchführung der jeweiligen Arbeiten abhängig machen. Es 
dürfen nur Materialien und Gasgeräte verwendet werden, die entsprechend § 
49 des Energiewirtschaftsgesetzes unter Beachtung der allgemein anerkannten 
Regeln der Technik hergestellt wurden. Die Einhaltung der Voraussetzungen des 
Satzes 4 wird vermutet, wenn die vorgeschriebene CE-Kennzeichnung vorhanden 
ist. Sofern die CE-Kennzeichnung nicht vorgeschrieben ist, wird dies auch vermu-
tet, wenn die Materialien oder Gasgeräte das Zeichen einer akkreditierten Stelle 
tragen, insbesondere das DVGW-Zeichen. Materialien und Gasgeräte, die 

1. in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder der Türkei recht-
mäßig hergestellt oder in den Verkehr gebracht worden sind oder

2. in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen  
Wirtschaftsraum rechtmäßig hergestellt worden sind und die den technischen  
Spezifikationen der Zeichen im Sinne des Satzes 6 nicht entsprechen, werden 
einschließlich der von den vorgenannten Staaten durchgeführten Prüfungen 
und Überwachungen als gleichwertig behandelt, wenn mit ihnen das geforder-
te Schutzniveau gleichermaßen dauerhaft erreicht wird. Der Netzbetreiber ist 
berechtigt, die Ausführung der Arbeiten zu überwachen.

(3) Anlagenteile, die sich vor den Messeinrichtungen befinden, können vom Netz-
betreiber plombiert werden. Die dafür erforderliche Ausstattung der Anlage ist 
nach den Angaben des Netzbetreibers vom Anschlussnehmer zu veranlassen.

§ 14 Inbetriebsetzung der Gasanlage

(1) Der Netzbetreiber oder dessen Beauftragter hat die Anlage über den Netzan-
schluss an das Verteilernetz anzuschließen und in Betrieb zu nehmen, indem er 
nach erfolgtem Einbau der Messeinrichtung und gegebenenfalls des Druckregelge-
rätes durch Öffnung der Absperreinrichtungen die Gaszufuhr freigibt. Die Anlage 
hinter diesen Einrichtungen hat das Installationsunternehmen in Betrieb zu setzen.

(2) Jede Inbetriebsetzung der Anlage ist beim Netzbetreiber von dem Unterneh-
men, das nach § 13 Abs. 2 die Arbeiten an der Anlage ausgeführt hat, in Auftrag 
zu geben. Auf Verlangen des Netzbetreibers ist ein von diesem zur Verfügung 
gestellter Vordruck zu verwenden.

(3) Der Netzbetreiber kann für die Inbetriebsetzung vom Anschlussnehmer Kos-
tenerstattung verlangen. Die Kosten können auf der Grundlage der durchschnitt-
lich für vergleichbare Fälle entstehenden Kosten pauschal berechnet werden. 
Die Kosten sind so darzustellen, dass der Anschlussnehmer die Anwendung des 
pauschalierten Berechnungsverfahrens einfach nachvollziehen kann.

§ 15 Überprüfung der Gasanlage

(1) Der Netzbetreiber ist berechtigt, die Anlage vor und, um unzulässige Rückwir-
kungen auf Einrichtungen des Netzbetreibers oder Dritter auszuschließen, nach 
ihrer Inbetriebsetzung zu überprüfen. Er hat den Anschlussnehmer auf erkannte 
Sicherheitsmängel aufmerksam zu machen und kann deren Beseitigung verlangen.

(2) Werden Mängel festgestellt, welche die Sicherheit gefährden oder erhebliche 
Störungen erwarten lassen, so ist der Netzbetreiber berechtigt, den Anschluss zu 
verweigern oder die Anschlussnutzung zu unterbrechen; bei Gefahr für Leib oder 
Leben ist er hierzu verpflichtet.

(3) Durch Vornahme oder Unterlassung der Überprüfung der Anlage sowie durch 
deren Anschluss an das Verteilernetz übernimmt der Netzbetreiber keine Haftung 
für die Mängelfreiheit der Anlage. Dies gilt nicht, wenn er bei einer Überprüfung 
Mängel festgestellt hat, die eine Gefahr für Leib oder Leben darstellen.

TEIL 3: ANSCHLUSSNUTZUNG

§ 16 Nutzung des Anschlusses

(1) Der Netzbetreiber ist bei Bestehen eines Anschlussnutzungsverhältnisses 
verpflichtet, dem Anschlussnutzer in dem im Netzanschlussverhältnis vorgese-
henen Umfang die Nutzung des Netzanschlusses jederzeit zu ermöglichen. Dies 
gilt nicht, soweit und solange der Netzbetreiber hieran durch höhere Gewalt 
oder sonstige Umstände, deren Beseitigung ihm im Sinne des § 18 Abs. 1 Satz 2 
des Energiewirtschaftsgesetzes aus wirtschaftlichen Gründen nicht zugemutet 
werden kann, gehindert ist.

(2) Der Netzbetreiber hat Brennwert und Druck möglichst gleich bleibend zu 
halten. Allgemein übliche Gasgeräte müssen einwandfrei betrieben werden 
können. Stellt der Anschlussnutzer Anforderungen an die Gasqualität, die über die 
Verpflichtungen nach den Sätzen 1 und 2 hinausgehen, so obliegt es ihm selbst, in-
nerhalb seines Bereichs Vorkehrungen zum störungsfreien Betrieb seiner Geräte 
und Anlagen zu treffen.

(3) Zwischen Anschlussnutzer und Netzbetreiber gelten die §§ 7, 8, 12 und 13 Abs. 
1 und 2, § 14 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 und 3 sowie § 15 entsprechend.

§ 17 Unterbrechung der Anschlussnutzung

(1) Die Anschlussnutzung kann unterbrochen werden, soweit dies zur Vornahme 
betriebsnotwendiger Arbeiten oder zur Vermeidung eines drohenden Netzzusam-
men bruchs erforderlich ist. Der Netzbetreiber hat jede Unterbrechung oder 
Unregel mäßigkeit unverzüglich zu beheben. Eine notwendige Unterbrechung 
wegen eines vom Anschlussnutzer veranlassten Austauschs der Messeinrichtung 
durch einen Drit ten nach § 21b des Energiewirtschaftsgesetzes hat der Netz-
betreiber nicht zu vertreten.

(2) Der Netzbetreiber hat die Anschlussnutzer bei einer beabsichtigten Unter-
brechung der Anschlussnutzung rechtzeitig in geeigneter Weise zu unterrichten. 
Die Pflicht zur Benachrichtigung entfällt, wenn die Unterrichtung

1. nach den Umständen nicht rechtzeitig möglich ist und der Netzbetreiber dies 
nicht zu vertreten hat oder

2. die Beseitigung von bereits eingetretenen Unterbrechungen verzögern würde.

In den Fällen des Satzes 3 ist der Netzbetreiber verpflichtet, dem Anschlussnutzer 
auf Nachfrage nachträglich mitzuteilen, aus welchem Grund die Unterbrechung 
vorgenommen worden ist.

§ 18 Haftung bei Störungen der Anschlussnutzung

(1) Soweit der Netzbetreiber für Schäden, die ein Anschlussnutzer durch Unter-
brechung oder durch Unregelmäßigkeiten in der Anschlussnutzung erleidet, aus 
Vertrag, Anschlussnutzungsverhältnis oder unerlaubter Handlung haftet und 
dabei Verschulden des Unternehmens oder eines Erfüllungs- oder Verrichtungs-
gehilfen vorausgesetzt wird, wird

1. hinsichtlich eines Vermögensschadens widerleglich vermutet, dass Vorsatz 
oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt,

2. hinsichtlich der Beschädigung einer Sache widerleglich vermutet, dass Vorsatz 
oder Fahrlässigkeit vorliegt.

Bei Vermögensschäden nach Satz 1 Nr. 1 ist die Haftung für sonstige Fahrlässig-
keit ausgeschlossen.

(2) Bei weder vorsätzlich noch grob fahrlässig verursachten Sachschäden ist die 
Haftung des Netzbetreibers gegenüber seinen Anschlussnutzern auf jeweils  
5000 Euro begrenzt. Die Haftung für nicht vorsätzlich verursachte Sachschäden 
ist je Schadensereignis insgesamt begrenzt auf

1. 2,5 Millionen Euro bei bis zu 25 000 an das eigene Netz angeschlossenen An-
schlussnutzern;

2. 10 Millionen Euro bei 25 001 bis 100 000 an das eigene Netz angeschlossenen 
Anschlussnutzern;

3. 20 Millionen Euro bei 100 001 bis 200 000 an das eigene Netz angeschlosse-
nen Anschlussnutzern;

4. 30 Millionen Euro bei 200 001 bis einer Million an das eigene Netz ange-
schlossenen Anschlussnutzern;

5. 40 Millionen Euro bei mehr als einer Million an das eigene Netz angeschlosse-
nen Anschlussnutzern.

In diese Höchstgrenzen werden auch Schäden von Anschlussnutzern in Mittel- 
und Hochdruck einbezogen, wenn die Haftung ihnen gegenüber im Einzelfall 
entsprechend Satz 1 begrenzt ist.

(3) Die Absätze 1 und 2 sind auch auf Ansprüche von Anschlussnutzern anzu-
wenden, die diese gegen einen dritten Netzbetreiber im Sinne des § 3 Nr. 27 des 
Energie wirtschaftsgesetzes aus unerlaubter Handlung geltend machen. Die Haf-
tung dritter Netzbetreiber im Sinne des § 3 Nr. 27 des Energiewirtschaftsgesetzes 
ist je Schadens ereignis insgesamt begrenzt auf das Dreifache des Höchstbetrages, 
für den sie nach Absatz 2 Satz 2 eigenen Anschlussnutzern gegenüber haften. Hat 
der dritte Netzbetreiber im Sinne des § 3 Nr. 27 des Energiewirtschaftsgesetzes 
keine eigenen an das Netz angeschlossenen Anschlussnutzer im Sinne dieser 
Verordnung, so ist die Haftung insgesamt auf 200 Millionen Euro begrenzt. In den 
Höchstbetrag nach den Sätzen 2 und 3 können auch Schadensersatzansprüche 
von nicht unter diese Ver ordnung fallenden Kunden einbezogen werden, die diese 
gegen das dritte Unter nehmen aus unerlaubter Handlung geltend machen, wenn 
deren Ansprüche im Einzelfall entsprechend Absatz 2 Satz 1 begrenzt sind. Der 
Netzbetreiber ist verpflichtet, seinen Anschlussnutzern auf Verlangen über die 
mit der Schadensver ursachung durch einen dritten Netzbetreiber im Sinne des § 3 
Nr. 27 des Energiewirtschaftsgesetzes zusammenhängenden Tatsachen insoweit 
Auskunft zu geben, als sie ihm bekannt sind oder von ihm in zumutbarer Weise 
aufgeklärt werden können und ihre Kenntnis zur Geltendmachung des Schadens-
ersatzes erforderlich ist.

(4) Bei grob fahrlässig verursachten Vermögensschäden ist die Haftung des Netz-
betreibers, an dessen Netz der Anschlussnutzer angeschlossen ist, oder eines 
dritten Netzbetreibers, gegen den der Anschlussnutzer Ansprüche geltend macht, 
gegenüber seinen Anschlussnutzern auf jeweils 5000 Euro sowie je Schadens-
ereignis insgesamt auf 20 vom Hundert der in Absatz 2 Satz 2 sowie Absatz 3 Satz 
2 und 3 genannten Höchstbeträge begrenzt. Absatz 2 Satz 3 sowie Absatz 3 Satz 
1, 4 und 5 gelten entsprechend.

(5) Übersteigt die Summe der Einzelschäden die jeweilige Höchstgrenze, so wird 
der Schadensersatz in dem Verhältnis gekürzt, in dem die Summe aller Schadens-
ersatzansprüche zur Höchstgrenze steht. Sind nach Absatz 2 Satz 3 oder nach 
Absatz 3 Satz 4, jeweils auch in Verbindung mit Absatz 4, Schäden von nicht unter 
diese Verordnung fallenden Kunden in die Höchstgrenze einbezogen worden, 
so sind sie auch bei der Kürzung nach Satz 1 entsprechend einzubeziehen. Bei 
Ansprüchen nach Absatz 3 darf die Schadensersatzquote nicht höher sein als die 
Quote der Kunden des dritten Netzbetreibers.
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(6) Die Ersatzpflicht entfällt für Schäden unter 30 Euro, die weder vorsätzlich 
noch grob fahrlässig verursacht worden sind.

(7) Der geschädigte Anschlussnutzer hat den Schaden unverzüglich dem Netzbe-
treiber oder, wenn dieses feststeht, dem ersatzpflichtigen Unternehmen mitzu-
teilen.

TEIL 4: GEMEINSAME VORSCHRIFTEN

Abschnitt 1: Anlagenbetrieb und Rechte des Netzbetreibers 
§ 19 Betrieb von Gasanlagen und Verbrauchsgeräten, Eigenerzeugung

(1) Anlage und Gasgeräte sind vom Anschlussnehmer oder -nutzer so zu be-
treiben, dass Störungen anderer Anschlussnehmer oder -nutzer und störende 
Rückwirkungen auf Einrichtungen des Netzbetreibers oder Dritter ausgeschlos-
sen sind.

(2) Erweiterungen und Änderungen von Anlagen sowie die Verwendung zusätz-
licher Gasgeräte sind dem Netzbetreiber mitzuteilen, soweit sich dadurch die vor-
zuhaltende Leistung erhöht oder mit Netzrückwirkungen zu rechnen ist. Nähere 
Einzelheiten über den Inhalt der Mitteilung kann der Netzbetreiber regeln.

(3) Vor der Errichtung einer Eigenanlage hat der Anschlussnehmer oder -nutzer 
dem Netzbetreiber Mitteilung zu machen. Der Anschlussnehmer oder -nutzer 
hat durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen, dass von seiner Eigenanlage 
keine schädlichen Rückwirkungen in das Gasversorgungsnetz möglich sind. Der 
Anschluss von Eigenanlagen ist mit dem Netzbetreiber abzustimmen. Dieser kann 
den Anschluss von der Einhaltung der von ihm nach § 20 festzulegenden Maß-
nahmen zum Schutz vor Rückwirkungen abhängig machen.

§ 20 Technische Anschlussbedingungen

Der Netzbetreiber ist berechtigt, in Form von Technischen Anschlussbedingungen 
weitere technische Anforderungen an den Netzanschluss und andere Anlagen-
teile sowie an den Betrieb der Anlage einschließlich der Eigenanlage festzulegen, 
soweit dies aus Gründen der sicheren und störungsfreien Versorgung, insbeson-
dere im Hin  blick auf die Erfordernisse des Verteilernetzes, notwendig ist. Diese 
Anforderun gen müssen den allgemein anerkannten Regeln der Technik ent-
sprechen. Der An schluss bestimmter Verbrauchsgeräte kann von der vorherigen 
Zustimmung des Netzbetreibers abhängig gemacht werden. Die Zustimmung darf 
nur verweigert werden, wenn der Anschluss eine sichere und störungsfreie Ver-
sorgung gefährden würde.

§ 21 Zutrittsrecht

Der Anschlussnehmer oder -nutzer hat nach vorheriger Benachrichtigung 
dem mit einem Ausweis versehenen Beauftragten des Netzbetreibers, des 
Messstellen betreibers oder des Messdienstleisters den Zutritt zum Grundstück 
und zu seinen Räumen zu gestatten, soweit dies für die Prüfung der technischen 
Einrichtungen und Messeinrichtungen, zum Austausch der Messeinrichtung, auch 
anlässlich eines Wech sels des Messstellenbetreibers, zur Ablesung der Mess-
einrichtung oder zur Unter brechung des Anschlusses und der Anschlussnutzung 
erforderlich ist. Die Benach richtigung kann durch Mitteilung an die jeweiligen 
Anschlussnehmer oder -nutzer oder durch Aushang an oder im jeweiligen Haus 
erfolgen. Im Falle der Ablesung der Messeinrichtungen muss die Benachrichtigung 
mindestens drei Wochen vor dem Betretungstermin erfolgen; mindestens ein 
Ersatztermin ist anzubieten. Eine vorherige Benachrichtigung ist in den Fällen des 
§ 24 Abs. 1 nicht erforderlich.

§ 22 Mess- und Steuereinrichtungen

(1) Für Messeinrichtungen hat der Anschlussnehmer Zählerplätze nach den 
anerkannten Regeln der Technik unter Verwendung der vom Netzbetreiber vor-
gesehenen DIN-Typen vorzusehen.

(2) Der Netzbetreiber bestimmt den Aufstellungsort der Messeinrichtungen 
und die Zählerplätze. Bei der Wahl des Aufstellungsorts ist die Möglichkeit einer 
Fernaus lesung der Messdaten zu berücksichtigen. Soweit dies technisch machbar 
und wirtschaftlich zumutbar ist, sind in Gebäuden, die neu an das Energieversor-
gungsnetz angeschlossen oder einer größeren Renovierung im Sinne der Richt-
linie 2002/91/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 
2002 über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden (ABl. EU Nr. L 1 S. 65) 
unterzogen werden, die baulichen Voraussetzungen für den Einbau von Mess-
einrichtungen zu schaffen, die dem jeweiligen Anschlussnutzer den tatsächlichen 
Energieverbrauch und die tatsächliche Nutzungszeit widerspiegeln. Er hat den 
Anschlussnehmer anzuhören und dessen berechtigte Interessen zu wahren. Er ist 
verpflichtet, auf Verlangen des An schluss nehmers einer Verlegung der Messein-
richtungen zuzustimmen, wenn dies ohne Beeinträchtigung einer einwandfreien 
Messung möglich ist. Der Anschluss nehmer hat die Kosten einer Verlegung der 
Messeinrichtungen nach Satz 4 zu tragen.

(3) Der Anschlussnehmer oder -nutzer hat dafür Sorge zu tragen, dass die Mess- 
und Steuereinrichtungen zugänglich sind. Er hat den Verlust, Beschädigungen und 
Störungen von Messeinrichtungen dem Netzbetreiber und dem Messstellenbe-
treiber unverzüglich mitzuteilen.

Abschnitt 2: Fälligkeit, Folge von Zuwiderhandlungen, Beendigung der Rechts-
verhältnisse 
§ 23 Zahlung und Verzug

(1) Rechnungen werden zu dem vom Netzbetreiber angegebenen Zeitpunkt, 
frühestens jedoch zwei Wochen nach Zugang der Zahlungsaufforderung fällig. 
Einwände gegen Rechnungen berechtigen gegenüber dem Netzbetreiber zum 
Zahlungsaufschub oder zur Zahlungsverweigerung nur, soweit die ernsthafte 
Möglichkeit eines offensichtlichen Fehlers besteht. § 315 des Bürgerlichen Ge-
setzbuchs bleibt von Satz 2 unberührt.

(2) Bei Zahlungsverzug des Anschlussnehmers oder -nutzers kann der Netz-
betreiber, wenn er erneut zur Zahlung auffordert oder den Betrag durch einen 
Beauftragten einziehen lässt, die dadurch entstandenen Kosten für strukturell 
vergleichbare Fälle auch pauschal berechnen; die pauschale Berechnung muss ein-
fach nachvollziehbar sein. Die Pauschale darf die nach dem gewöhnlichen Lauf der 
Dinge zu erwartenden Kosten nicht übersteigen. Auf Verlangen des Kunden ist die 
Berechnungsgrundlage nachzuweisen.

(3) Gegen Ansprüche des Netzbetreibers kann vom Anschlussnehmer oder  
-nutzer nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Gegenansprü-
chen aufgerechnet werden.

§ 24 Unterbrechung des Anschlusses und der Anschlussnutzung

(1) Der Netzbetreiber ist berechtigt, den Netzanschluss und die Anschlussnutzung 
ohne vorherige Androhung zu unterbrechen, wenn der Anschlussnehmer oder 
-nutzer dieser Verordnung zuwiderhandelt und die Unterbrechung erforderlich 
ist, um

1. eine unmittelbare Gefahr für die Sicherheit von Personen oder Sachen von 
erheblichem Wert abzuwenden,

2. die Anschlussnutzung unter Umgehung, Beeinflussung oder vor Anbringung 
der Messeinrichtungen zu verhindern oder

3. zu gewährleisten, dass Störungen anderer Anschlussnehmer oder -nutzer 
oder störende Rückwirkungen auf Einrichtungen des Netzbetreibers oder 
Dritter ausgeschlossen sind.

Der Netzbetreiber ist verpflichtet, dem Anschlussnehmer oder -nutzer auf Nach-
frage mitzuteilen, aus welchem Grund die Unterbrechung vorgenommen worden 
ist.

(2) Bei anderen Zuwiderhandlungen, insbesondere bei Nichterfüllung einer 
Zahlungs  verpflichtung trotz Mahnung, ist der Netzbetreiber berechtigt, den 
Netz an schluss und die Anschlussnutzung vier Wochen nach Androhung zu unter-
brechen. Dies gilt nicht, wenn die Folgen der Unterbrechung außer Verhältnis zur 
Schwere der Zuwider handlung stehen oder der Anschlussnehmer oder -nutzer 
dar legt, dass hinreichende Aussicht besteht, dass er seinen Verpflichtungen nach-
kommt.

(3) Der Netzbetreiber ist berechtigt, auf Anweisung des Lieferanten des An-
schluss nutzers die Anschlussnutzung zu unterbrechen, soweit der Lieferant dem 
Anschluss nutzer gegenüber hierzu vertraglich berechtigt ist und der Lieferant 
das Vorliegen der Voraussetzungen für die Unterbrechung der Anschlussnutzung 
gegenüber dem Netz betreiber glaubhaft versichert und den Netzbetreiber von 
sämtlichen Schadenser satzansprüchen freistellt, die sich aus einer unberechtigten 
Unter brechung ergeben können; dabei ist auch glaubhaft zu versichern, dass dem 
Anschlussnutzer keine Einwendungen oder Einreden zustehen, die die Vorausset-
zungen der Unterbrechung der Anschlussnutzung entfallen lassen.

(4) In den Fällen des Absatzes 2 ist der Beginn der Unterbrechung des Netzan-
schlus ses und der Anschlussnutzung dem Anschlussnutzer drei Werktage im 
Voraus anzukündigen. Dies gilt nicht, soweit der Lieferant zu einer entsprechen-
den Ankündigung verpflichtet ist.

(5) Der Netzbetreiber hat die Unterbrechung des Netzanschlusses und der 
An schluss nutzung unverzüglich aufzuheben, sobald die Gründe für die Unter-
brechung entfallen sind und der Anschlussnehmer oder -nutzer oder im Falle des 
Absatzes 3 der Lieferant oder der Anschlussnutzer die Kosten der Unterbrechung 
und Wiederher stellung des Anschlusses und der Anschlussnutzung ersetzt hat. 
Die Kosten können für strukturell vergleichbare Fälle pauschal berechnet werden; 
die pauschale Berechnung muss einfach nachvollziehbar sein. Die Pauschale darf 
die nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge zu erwartenden Kosten nicht über-
steigen. Auf Verlangen des Kunden ist die Berechnungsgrundlage nachzuweisen. 
Der Nachweis geringerer Kosten ist dem Kunden zu gestatten.

§ 25 Kündigung des Netzanschlussverhältnisses

(1) Das Netzanschlussverhältnis kann mit einer Frist von einem Monat auf das 
Ende eines Kalendermonats gekündigt werden. Eine Kündigung durch den Netz-
betreiber ist nur möglich, soweit eine Pflicht zum Netzanschluss nach § 18 Abs. 1 
Satz 2 des Energiewirtschaftsgesetzes nicht besteht.

(2) Tritt anstelle des bisherigen Netzbetreibers ein anderes Unternehmen in die 
sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Rechte und Pflichten ein, so bedarf 
es hierfür nicht der Zustimmung des Anschlussnehmers. Der Wechsel des Netzbe-
treibers ist öffentlich bekanntzumachen und den Anschlussnehmern mitzuteilen.

(3) Die Kündigung bedarf der Textform.

§ 26 Beendigung des Anschlussnutzungsverhältnisses

(1) Das Anschlussnutzungsverhältnis besteht, bis der Anschlussnutzer die 
Anschluss nutzung einstellt. Er ist verpflichtet, dies dem Netzbetreiber unverzüg-
lich mitzuteilen.

(2) Im Falle einer Kündigung des Netzanschlussvertrages nach § 25 oder § 27 
endet das Anschlussnutzungsverhältnis mit der Beendigung des Netzanschluss-
vertrages.

§ 27 Fristlose Kündigung oder Beendigung

Der Netzbetreiber ist in den Fällen des § 24 Abs. 1 berechtigt, das Netzanschluss-
verhältnis fristlos zu kündigen oder die Anschlussnutzung fristlos zu beenden, 
wenn die Voraussetzungen zur Unterbrechung des Netzanschlusses und der An-
schlussnutzung wiederholt vorliegen. Bei wiederholten Zuwiderhandlungen nach 
§ 24 Abs. 2 ist der Netzbetreiber zur fristlosen Kündigung berechtigt, wenn sie 
zwei Wochen vorher angedroht wurde; § 24 Abs. 2 Satz 2 gilt entsprechend.
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TEIL 5: SCHLUSSBESTIMMUNGEN

§ 28 Gerichtsstand

Gerichtsstand ist der Ort des Netzanschlusses und der Anschlussnutzung.

§ 29 Übergangsregelungen

(1) Der Netzbetreiber ist verpflichtet, die Anschlussnehmer durch öffentliche 
Bekanntgabe und Veröffentlichung im Internet über die Möglichkeit einer An-
passung nach § 115 Abs. 1 Satz 2 des Energiewirtschaftsgesetzes zu informieren. 
Die Anpassung ist in Textform zu verlangen. Der Netzbetreiber kann die Anpas-
sung gegenüber allen Anschlussnehmern auch in der in Satz 1 genannten Weise 
verlangen. Im Falle des Satzes 3 erfolgt die Anpassung mit Wirkung vom auf die 
Bekanntmachung folgenden Tag. Von der Anpassung ausgenommen ist § 4 Abs. 1.

(2) Die Frist nach § 10 Abs. 2 und nach § 12 Abs. 4 beginnt mit dem 8. No vem ber 
2006. Läuft jedoch die in § 10 Abs. 6 und § 11 Abs. 2 der Verordnung über All-
gemeine Bedingungen für die Gasversorgung von Tarifkunden vom 21. Juni 1979 
(BGBl. I S. 676), zuletzt geändert durch Artikel 18 des Gesetzes vom 9. Dezember 
2004 (BGBl. I S. 3214) bestimmte Frist früher als die gemäß Satz 1 bestimmte Frist 
ab, bleibt es dabei.

(3) Wird vor dem 1. Juli 2007 ein Anschluss an eine Verteileranlage hergestellt, 
die vor dem 8. November 2006 errichtet oder mit deren Errichtung vor dem 8. 
November 2006 begonnen worden ist und ist der Anschluss ohne Verstärkung der 
Verteileran lage möglich, so kann der Netzbetreiber abweichend von § 11 Abs. 1 
und 2 einen Baukostenzuschuss nach Maßgabe der für die Verteileranlage bisher 
verwendeten Berechnungsmaßstäbe verlangen. Der nach Satz 1 berechnete Bau-
kostenzuschuss ist auf den Wert nach § 11 Abs. 1 Satz 2 zu kürzen.
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VERORDNUNG ÜBER ALLGEMEINE BEDINGUNGEN FÜR DIE VERSORGUNG MIT FERNWÄRME 
(AVBFERNWÄRMEV)

Ausfertigungsdatum: 20�06�1980 
„Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Fernwärme vom 20. Juni 1980 (BGBl. I S. 742), die zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom  
4. November 2010 (BGBl. I S. 1483) geändert worden ist“ 
 
Stand: Zuletzt geändert durch Art. 5 G v. 4.11.2010 I 1483 
 
Textnachweis ab: 1.4.1980  
Maßgaben aufgrund des EinigVtr vgl. AVBFernwärmeV Anhang EV 

Eingangsformel 
Auf Grund des § 27 des Gesetzes zur Regelung des Rechts der Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen vom 9. Dezember 1976 (BGBl. I S. 3317) wird mit Zustim-
mung des Bundesrates verordnet:

§ 1 Gegenstand der Verordnung

(1) Soweit Fernwärmeversorgungsunternehmen für den Anschluss an die Fern-
wärmeversorgung und für die Versorgung mit Fernwärme Vertragsmuster oder 
Vertragsbedingungen verwenden, die für eine Vielzahl von Verträgen vorformu-
liert sind (allgemeine Versorgungsbedingungen), gelten die §§ 2 bis 34. Diese sind, 
soweit Absatz 3 und § 35 nichts anderes vorsehen, Bestandteil des Versorgungs-
vertrages.

(2) Die Verordnung gilt nicht für den Anschluss und die Versorgung von Industrie-
unternehmen.

(3) Der Vertrag kann auch zu allgemeinen Versorgungsbedingungen abgeschlos-
sen werden, die von den §§ 2 bis 34 abweichen, wenn das Fernwärmeversor-
gungsunternehmen einen Vertragsabschluss zu den allgemeinen Bedingungen 
dieser Verordnung angeboten hat und der Kunde mit den Abweichungen 
ausdrücklich einverstanden ist. Auf die abweichenden Bedingungen sind die §§ 3 
bis 11 des Gesetzes zur Regelung des Rechts der Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen anzuwenden. Von der in § 18 enthaltenen Verpflichtung, zur Ermittlung 
des verbrauchsabhängigen Entgelts Messeinrichtungen zu verwenden, darf nicht 
abgewichen werden.

(4) Das Fernwärmeversorgungsunternehmen hat seine allgemeinen Versorgungs-
bedingungen, soweit sie in dieser Verordnung nicht abschließend geregelt sind 
oder nach Absatz 3 von den §§ 2 bis 34 abweichen, einschließlich der dazugehö-
renden Preisregelungen und Preislisten in geeigneter Weise öffentlich bekannt-
zugeben.

§ 2 Vertragsabschluss

(1) Der Vertrag soll schriftlich abgeschlossen werden. Ist er auf andere Weise 
zustande gekommen, so hat das Fernwärmeversorgungsunternehmen den 
Vertragsabschluss dem Kunden unverzüglich schriftlich zu bestätigen. Wird die 
Bestätigung mit automatischen Einrichtungen ausgefertigt, bedarf es keiner 
Unterschrift. Im Vertrag oder in der Vertragsbestätigung ist auf die allgemeinen 
Versorgungsbedingungen hinzuweisen. 

(2) Kommt der Vertrag dadurch zustande, dass Fernwärme aus dem Verteilungs-
netz des Fernwärmeversorgungsunternehmens entnommen wird, so ist der Kun-
de verpflichtet, dies dem Unternehmen unverzüglich mitzuteilen. Die Versorgung 
erfolgt zu den für gleichartige Versorgungsverhältnisse geltenden Preisen.

(3) Das Fernwärmeversorgungsunternehmen ist verpflichtet, jedem Neukunden 
bei Vertragsabschluss sowie den übrigen Kunden auf Verlangen die dem Vertrag 
zugrunde liegenden allgemeinen Versorgungsbedingungen einschließlich der 
dazugehörenden Preisregelungen und Preislisten unentgeltlich auszuhändigen.

§ 3 Bedarfsdeckung

Das Fernwärmeversorgungsunternehmen hat dem Kunden im Rahmen des 
wirtschaftlich Zumutbaren die Möglichkeit einzuräumen, den Bezug auf den von 
ihm gewünschten Verbrauchszweck oder auf einen Teilbedarf zu beschränken. 
Der Kunde ist verpflichtet, seinen Wärmebedarf im vereinbarten Umfange aus 
dem Verteilungsnetz des Fernwärmeversorgungsunternehmens zu decken. Er ist 
berechtigt, Vertragsanpassung zu verlangen, soweit er den Wärmebedarf unter 
Nutzung regenerativer Energiequellen decken will; Holz ist eine regenerative 
Energiequelle im Sinne dieser Bestimmung.

§ 4 Art der Versorgung

(1) Das Fernwärmeversorgungsunternehmen stellt zu den jeweiligen allgemeinen 
Versorgungsbedingungen Dampf, Kondensat oder Heizwasser als Wärmeträger 
zur Verfügung.

(2) Änderungen der allgemeinen Versorgungsbedingungen werden erst nach 
öffentlicher Bekanntgabe wirksam. 

(3) Für das Vertragsverhältnis ist der vereinbarte Wärmeträger maßgebend. Das 
Fernwärmeversorgungsunternehmen kann mittels eines anderen Wärmeträgers 
versorgen, falls dies in besonderen Fällen aus wirtschaftlichen oder technischen 
Gründen zwingend notwendig ist. Die Eigenschaften des Wärmeträgers ins-
besondere in bezug auf Temperatur und Druck ergeben sich aus den technischen 
Anschlussbedingungen. Sie müssen so beschaffen sein, dass der Wärmebedarf des 
Kunden in dem vereinbarten Umfang gedeckt werden kann. Zur Änderung tech-
nischer Werte ist das Unternehmen nur berechtigt, wenn die Wärmebedarfsde-
ckung des Kunden nicht beeinträchtigt wird oder die Versorgung aus technischen 

Gründen anders nicht aufrecht erhalten werden kann oder dies gesetzlich oder 
behördlich vorgeschrieben wird.

(4) Stellt der Kunde Anforderungen an die Wärmelieferung und an die Beschaffen-
heit des Wärmeträgers, die über die vorgenannten Verpflichtungen hinausgehen, 
so obliegt es ihm selbst, entsprechende Vorkehrungen zu treffen.

§ 5 Umfang der Versorgung, Benachrichtigung bei Versorgungsunterbrechungen

(1) Das Fernwärmeversorgungsunternehmen ist verpflichtet, Wärme im verein-
barten Umfang jederzeit an der Übergabestelle zur Verfügung zu stellen. Dies gilt 
nicht, 

1. soweit zeitliche Beschränkungen vertraglich vorbehalten sind,
2. soweit und solange das Unternehmen an der Erzeugung, dem Bezug oder der 

Fortleitung des Wärmeträgers durch höhere Gewalt oder sonstige Umstände, 
deren Beseitigung ihm wirtschaftlich nicht zugemutet werden kann, gehindert 
ist.

(2) Die Versorgung kann unterbrochen werden, soweit dies zur Vornahme be-
triebsnotwendiger Arbeiten erforderlich ist. Das Fernwärmeversorgungsunter-
nehmen hat jede Unterbrechung oder Unregelmäßigkeit unverzüglich zu beheben.

(3) Das Fernwärmeversorgungsunternehmen hat die Kunden bei einer nicht nur 
für kurze Dauer beabsichtigten Unterbrechung der Versorgung rechtzeitig in 
geeigneter Weise zu unterrichten. Die Pflicht zur Benachrichtigung entfällt, wenn 
die Unterrichtung 

1. nach den Umständen nicht rechtzeitig möglich ist und das Unternehmen dies 
nicht zu vertreten hat oder

2. die Beseitigung von bereits eingetretenen Unterbrechungen verzögern würde.

§ 6 Haftung bei Versorgungsstörungen

(1) Für Schäden, die ein Kunde durch Unterbrechung der Fernwärmeversorgung 
oder durch Unregelmäßigkeiten in der Belieferung erleidet, haftet das ihn be-
liefernde Fernwärmeversorgungsunternehmen aus Vertrag oder unerlaubter 
Handlung im Falle 

1. der Tötung oder Verletzung des Körpers oder der Gesundheit des Kunden, 
es sei denn, dass der Schaden von dem Unternehmen oder einem Erfüllungs- 
oder Verrichtungsgehilfen weder vorsätzlich noch fahrlässig verursacht 
worden ist,

2. der Beschädigung einer Sache, es sei denn, dass der Schaden weder durch 
Vorsatz noch durch grobe Fahrlässigkeit des Unternehmens oder eines Erfül-
lungs- oder Verrichtungsgehilfen verursacht worden ist,

3. eines Vermögensschadens, es sei denn, dass dieser weder durch Vorsatz noch 
durch grobe Fahrlässigkeit des Inhabers des Unternehmens oder eines ver-
tretungsberechtigten Organs oder Gesellschafters verursacht worden ist.

§ 831 Abs. 1 Satz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuches ist nur bei vorsätzlichem 
Handeln von Verrichtungsgehilfen anzuwenden.

(2) Absatz 1 ist auch auf Ansprüche von Kunden anzuwenden, die diese gegen ein 
drittes Fernwärmeversorgungsunternehmen aus unerlaubter Handlung geltend 
machen. Das Fernwärmeversorgungsunternehmen ist verpflichtet, seinen Kunden 
auf Verlangen über die mit der Schadensverursachung durch ein drittes Unter-
nehmen zusammenhängenden Tatsachen insoweit Auskunft zu geben, als sie ihm 
bekannt sind oder von ihm in zumutbarer Weise aufgeklärt werden können und 
ihre Kenntnis zur Geltendmachung des Schadensersatzes erforderlich ist. 

(3) Die Ersatzpflicht entfällt für Schäden unter 15 Euro.

(4) Ist der Kunde berechtigt, die gelieferte Wärme an einen Dritten weiterzu-
leiten, und erleidet dieser durch Unterbrechung der Fernwärmeversorgung oder 
durch Unregelmäßigkeiten in der Belieferung einen Schaden, so haftet das Fern-
wärmeversorgungsunternehmen dem Dritten gegenüber in demselben Umfange 
wie dem Kunden aus dem Versorgungsvertrag.

(5) Leitet der Kunde die gelieferte Wärme an einen Dritten weiter, so hat er im 
Rahmen seiner rechtlichen Möglichkeiten sicherzustellen, dass dieser aus uner-
laubter Handlung keine weitergehenden Schadensersatzansprüche erheben kann, 
als sie in den Absätzen 1 bis 3 vorgesehen sind. Das Fernwärmeversor-gungs-
unternehmen hat den Kunden hierauf bei Abschluss des Vertrages besonders 
hinzuweisen.

(6) Der Kunde hat den Schaden unverzüglich dem ihn beliefernden Fernwärme-
versorgungsunternehmen oder, wenn dieses feststeht, dem ersatzpflichtigen 
Unternehmen mitzuteilen. Leitet der Kunde die gelieferte Wärme an einen Drit-
ten weiter, so hat er diese Verpflichtung auch dem Dritten aufzuerlegen.



25

§ 7 (weggefallen)

§ 8 Grundstücksbenutzung

(1) Kunden und Anschlussnehmer, die Grundstückseigentümer sind, haben für 
Zwecke der örtlichen Versorgung das Anbringen und Verlegen von Leitungen 
zur Zu- und Fortleitung von Fernwärme über ihre im gleichen Versorgungsgebiet 
liegenden Grundstücke und in ihren Gebäuden, ferner das Anbringen sonstiger 
Verteilungsanlagen und von Zubehör sowie erforderliche Schutzmaßnahmen 
unentgeltlich zuzulassen. Diese Pflicht betrifft nur Grundstücke, die an die Fern-
wärmeversorgung angeschlossen sind, die vom Eigentümer in wirtschaftlichem 
Zusammenhang mit der Fernwärmeversorgung eines angeschlossenen Grund-
stücks genutzt werden oder für die die Möglichkeit der Fernwärmeversorgung 
sonst wirtschaftlich vorteilhaft ist. Sie entfällt, wenn die Inanspruchnahme der 
Grundstücke den Eigentümer mehr als notwendig oder in unzumutbarer Weise 
belasten würde.

(2) Der Kunde oder Anschlussnehmer ist rechtzeitig über Art und Umfang der be-
absichtigten Inanspruchnahme von Grundstück und Gebäude zu benachrichtigen.

(3) Der Grundstückseigentümer kann die Verlegung der Einrichtungen verlangen, 
wenn sie an der bisherigen Stelle für ihn nicht mehr zumutbar sind. Die Kosten der 
Verlegung hat das Fernwärmeversorgungsunternehmen zu tragen; dies gilt nicht, 
soweit die Einrichtungen ausschließlich der Versorgung des Grundstücks dienen.

(4) Wird der Fernwärmebezug eingestellt, so hat der Grundstückseigentümer die 
Entfernung der Einrichtungen zu gestatten oder sie auf Verlangen des Unter-
nehmens noch fünf Jahre unentgeltlich zu dulden, es sei denn, dass ihm dies nicht 
zugemutet werden kann.

(5) Kunden und Anschlussnehmer, die nicht Grundstückseigentümer sind, haben 
auf Verlangen des Fernwärmeversorgungsunternehmens die schriftliche Zustim-
mung des Grundstückseigentümers zur Benutzung des zu versorgenden Grund-
stücks und Gebäudes im Sinne der Absätze 1 und 4 beizubringen.

(6) Hat der Kunde oder Anschlussnehmer zur Sicherung der dem Fernwärmever-
sorgungsunternehmen nach Absatz 1 einzuräumenden Rechte vor Inkrafttreten 
dieser Verordnung die Eintragung einer Dienstbarkeit bewilligt, so bleibt die der 
Bewilligung zugrunde liegende Vereinbarung unberührt.

(7) Die Absätze 1 bis 6 gelten nicht für öffentliche Verkehrswege und Verkehrs- 
flächen sowie für Grundstücke, die durch Planfeststellung für den Bau von öffent-
lichen Verkehrswegen und Verkehrsflächen bestimmt sind.

§ 9 Baukostenzuschüsse

(1) Das Fernwärmeversorgungsunternehmen ist berechtigt, von den Anschluss-
nehmern einen angemessenen Baukostenzuschuss zur teilweisen Abdeckung der 
bei wirtschaftlicher Betriebsführung notwendigen Kosten für die Erstellung oder 
Verstärkung von der örtlichen Versorgung dienenden Verteilungsanlagen zu ver-
langen, soweit sie sich ausschließlich dem Versorgungsbereich zuordnen lassen, 
in dem der Anschluss erfolgt. Baukostenzuschüsse dürfen höchstens 70 vom 
Hundert dieser Kosten abdecken.

(2) Der von den Anschlussnehmern als Baukostenzuschuss zu übernehmende 
Kostenanteil bemisst sich nach dem Verhältnis, in dem die an seinem Hausan-
schluss vorzuhaltende Leistung zu der Summe der Leistungen steht, die in den im 
betreffenden Versorgungsbereich erstellten Verteilungsanlagen oder auf Grund 
der Verstärkung insgesamt vorgehalten werden können. Der Durchmischung der 
jeweiligen Leistungsanforderungen ist Rechnung zu tragen.

(3) Ein weiterer Baukostenzuschuss darf nur dann verlangt werden, wenn der An-
schlussnehmer seine Leistungsanforderung wesentlich erhöht. Er ist nach Absatz 
2 zu bemessen.

(4) Wird ein Anschluss an eine Verteilungsanlage hergestellt, die vor Inkrafttreten 
dieser Verordnung errichtet worden oder mit deren Errichtung vor diesem Zeit-
punkt begonnen worden ist, und ist der Anschluss ohne Verstärkung der Anlage 
möglich, so kann das Fernwärmeversorgungsunternehmen abweichend von den 
Absätzen 1 und 2 einen Baukostenzuschuss nach Maßgabe der für die Anlage bis-
her verwendeten Berechnungsmaßstäbe verlangen.

(5) Der Baukostenzuschuss und die in § 10 Abs. 5 geregelten Hausanschlusskosten 
sind getrennt zu errechnen und dem Anschlussnehmer aufgegliedert auszuwei-
sen.

§ 10 Hausanschluss

(1) Der Hausanschluss besteht aus der Verbindung des Verteilungsnetzes mit 
der Kundenanlage. Er beginnt an der Abzweigstelle des Verteilungsnetzes und 
endet mit der Übergabestelle, es sei denn, dass eine abweichende Vereinbarung 
getroffen ist.

(2) Die Herstellung des Hausanschlusses soll auf einem Vordruck beantragt 
werden.

(3) Art, Zahl und Lage der Hausanschlüsse sowie deren Änderung werden nach 
Anhörung des Anschlussnehmers und unter Wahrung seiner berechtigten Interes-
sen vom Fernwärmeversorgungsunternehmen bestimmt.

(4)Hausanschlüsse gehören zu den Betriebsanlagen des Fernwärmeversorgungs-
unternehmens und stehen in dessen Eigentum, es sei denn, dass eine abweichende 
Vereinbarung getroffen ist. Sie werden ausschließlich von diesem hergestellt, 
unterhalten, erneuert, geändert, abgetrennt und beseitigt, müssen zugänglich 
und vor Beschädigungen geschützt sein. Soweit das Versorgungsunternehmen die 
Erstellung des Hausanschlusses oder Veränderungen des Hausanschlusses nicht 
selbst sondern durch Nachunternehmer durchführen lässt, sind Wünsche des An-

schlussnehmers bei der Auswahl der Nachunternehmer zu berücksichtigen. Der 
Anschlussnehmer hat die baulichen Voraussetzungen für die sichere Errichtung 
des Hausanschlusses zu schaffen. Er darf keine Einwirkungen auf den Hausan-
schluss vornehmen oder vornehmen lassen.

(5) Das Fernwärmeversorgungsunternehmen ist berechtigt, vom Anschlussneh-
mer die Erstattung der bei wirtschaftlicher Betriebsführung notwendigen Kosten 
für 

1. die Erstellung des Hausanschlusses,
2. die Veränderungen des Hausanschlusses, die durch eine Änderung oder Er-

weiterung seiner Anlage erforderlich oder aus anderen Gründen von ihm ver-
anlasst werden, zu verlangen. Die Kosten können pauschal berechnet werden. 
§ 18 Abs. 5 Satz 1 bleibt unberührt.

(6) Kommen innerhalb von fünf Jahren nach Herstellung des Hausan- 
schlusses weitere Anschlüsse hinzu und wird der Hausanschluss dadurch teilweise 
zum Bestandteil des Verteilungsnetzes, so hat das Fernwärmeversorgungsunter-
nehmen die Kosten neu aufzuteilen und dem Anschlussnehmer den etwa zuviel 
gezahlten Betrag zu erstatten.

(7) Jede Beschädigung des Hausanschlusses, insbesondere das Undichtwerden 
von Leitungen sowie sonstige Störungen sind dem Fernwärmeversorgungsunter-
nehmen unverzüglich mitzuteilen.

(8) Kunden und Anschlussnehmer, die nicht Grundstückseigentümer sind, haben 
auf Verlangen des Fernwärmeversorgungsunternehmens die schriftliche Zustim-
mung des Grundstückseigentümers zur Herstellung des Hausanschlusses unter 
Anerkennung der damit verbundenen Verpflichtungen beizubringen.

§ 11 Übergabestation

(1) Das Fernwärmeversorgungsunternehmen kann verlangen, dass der Anschluss-
nehmer unentgeltlich einen geeigneten Raum oder Platz zur Unterbringung von 
Mess-, Regel- und Absperreinrichtungen, Umformern und weiteren technischen 
Einrichtungen zur Verfügung stellt, soweit diese zu seiner Versorgung erforderlich 
sind. Das Unternehmen darf die Einrichtungen auch für andere Zwecke benutzen, 
soweit dies für den Anschlussnehmer zumutbar ist.

(2) § 8 Abs. 3 und 4 sowie § 10 Abs. 8 gelten entsprechend

§ 12 Kundenanlage

(1) Für die ordnungsgemäße Errichtung, Erweiterung, Änderung und Unterhal-
tung der Anlage hinter dem Hausanschluss, mit Ausnahme der Mess- und Regel-
einrichtungen des Fernwärmeversorgungsunternehmens, ist der Anschlussneh-
mer verantwortlich. Hat er die Anlage oder Anlagenteile einem Dritten vermietet 
oder sonst zur Benutzung überlassen, so ist er neben diesem verantwortlich.

(2) Die Anlage darf nur unter Beachtung der Vorschriften dieser Verordnung 
und anderer gesetzlicher oder behördlicher Bestimmungen sowie nach den 
anerkannten Regeln der Technik errichtet, erweitert, geändert und unterhalten 
werden. Das Fernwärmeversorgungsunternehmen ist berechtigt, die Ausführung 
der Arbeiten zu überwachen.

(3) Anlagenteile, die sich vor den Messeinrichtungen befinden, können plombiert 
werden. Ebenso können Anlagenteile, die zur Kundenanlage gehören, unter Plom-
benverschluss genommen werden, um eine einwandfreie Messung zu gewähr-
leisten. Die dafür erforderliche Ausstattung der Anlage ist nach den Angaben des 
Fernwärmeversorgungsunternehmens zu veranlassen.

(4) Es dürfen nur Materialien und Geräte verwendet werden, die entsprechend 
den anerkannten Regeln der Technik beschaffen sind. Das Zeichen einer amtlich 
anerkannten Prüfstelle bekundet, dass diese Voraussetzungen erfüllt sind.

§ 13 Inbetriebsetzung der Kundenanlage

(1) Das Fernwärmeversorgungsunternehmen oder dessen Beauftragte schließen 
die Anlage an das Verteilungsnetz an und setzen sie in Betrieb.

(2) Jede Inbetriebsetzung der Anlage ist beim Fernwärmeversorgungsunter-
nehmen zu beantragen. Dabei ist das Anmeldeverfahren des Unternehmens 
einzuhalten.

(3) Das Fernwärmeversorgungsunternehmen kann für die Inbetriebsetzung vom 
Kunden Kostenerstattung verlangen; die Kosten können pauschal berechnet 
werden.

§ 14 Überprüfung der Kundenanlage

(1) Das Fernwärmeversorgungsunternehmen ist berechtigt, die Kundenanlage vor 
und nach ihrer Inbetriebsetzung zu überprüfen. Es hat den Kunden auf erkannte 
Sicherheitsmängel aufmerksam zu machen und kann deren Beseitigung verlangen.

(2) Werden Mängel festgestellt, welche die Sicherheit gefährden oder erheb-
liche Störungen erwarten lassen, so ist das Fernwärmeversorgungsunternehmen 
berechtigt, den Anschluss oder die Versorgung zu verweigern; bei Gefahr für Leib 
oder Leben ist es hierzu verpflichtet.

(3) Durch Vornahme oder Unterlassung der Überprüfung der Anlage sowie durch 
deren Anschluss an das Verteilungsnetz übernimmt das Fernwärmeversorgungs-
unternehmen keine Haftung für die Mängelfreiheit der Anlage. Dies gilt nicht, 
wenn es bei einer Überprüfung Mängel festgestellt hat, die eine Gefahr für Leib 
oder Leben darstellen.
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§ 15 Betrieb, Erweiterung und Änderung von Kundenanlage und Verbrauchsein-
richtungen, Mitteilungspflichten

(1) Anlage und Verbrauchseinrichtungen sind so zu betreiben, dass Störungen 
anderer Kunden und störende Rückwirkungen auf Einrichtungen des Fernwärme-
versorgungsunternehmens oder Dritter ausgeschlossen sind.

(2) Erweiterungen und Änderungen der Anlage sowie die Verwendung zusätz-
licher Verbrauchseinrichtungen sind dem Fernwärmeversorgungsunternehmen 
mitzuteilen, soweit sich dadurch preisliche Bemessungsgrößen ändern oder sich 
die vorzuhaltende Leistung erhöht. Nähere Einzelheiten über den Inhalt der Mit-
teilung kann das Unternehmen regeln.

§ 16 Zutrittsrecht

Der Kunde hat dem mit einem Ausweis versehenen Beauftragten des Fernwärme-
versorgungsunternehmens den Zutritt zu seinen Räumen zu gestatten, soweit 
dies für die Prüfung der technischen Einrichtungen, zur Wahrnehmung sonstiger 
Rechte und Pflichten nach dieser Verordnung, insbesondere zur Ablesung, oder 
zur Ermittlung preislicher Bemessungsgrundlagen erforderlich und vereinbart ist.

§ 17 Technische Anschlussbedingungen

(1) Das Fernwärmeversorgungsunternehmen ist berechtigt, weitere technische 
Anforderungen an den Hausanschluss und andere Anlagenteile sowie an den 
Betrieb der Anlage festzulegen, soweit dies aus Gründen der sicheren und stö-
rungsfreien Versorgung, insbesondere im Hinblick auf die Erfordernisse des Ver-
teilungsnetzes und der Erzeugungsanlagen notwendig ist. Diese Anforderungen 
dürfen den anerkannten Regeln der Technik nicht widersprechen. Der Anschluss 
bestimmter Verbrauchseinrichtungen kann von der vorherigen Zustimmung des 
Versorgungsunternehmens abhängig gemacht werden. Die Zustimmung darf nur 
verweigert werden, wenn der Anschluss eine sichere und störungsfreie Versor-
gung gefährden würde.

(2) Das Fernwärmeversorgungsunternehmen hat die weiteren technischen Anfor-
derungen der zuständigen Behörde anzuzeigen. Die Behörde kann sie beanstan-
den, wenn sie mit Inhalt und Zweck dieser Verordnung nicht zu vereinbaren sind.

§ 18 Messung

(1) Zur Ermittlung des verbrauchsabhängigen Entgelts hat das Fernwärmeversor-
gungsunternehmen Messeinrichtungen zu verwenden, die den eichrechtlichen 
Vorschriften entsprechen müssen. Die gelieferte Wärmemenge ist durch Messung 
festzustellen (Wärmemessung). Anstelle der Wärmemessung ist auch die Messung 
der Wassermenge ausreichend (Ersatzverfahren), wenn die Einrichtungen zur 
Messung der Wassermenge vor dem 30. September 1989 installiert worden sind. 
Der anteilige Wärmeverbrauch mehrerer Kunden kann mit Einrichtungen zur 
Verteilung von Heizkosten (Hilfsverfahren) bestimmt werden, wenn die gelieferte 
Wärmemenge 

1. an einem Hausanschluss, von dem aus mehrere Kunden versorgt werden, oder
2.  an einer sonstigen verbrauchsnah gelegenen Stelle für einzelne Gebäudegrup-

pen, die vor dem 1. April 1980 an das Verteilungsnetz angeschlossen worden 
sind, festgestellt wird. Das Unternehmen bestimmt das jeweils anzuwendende 
Verfahren; es ist berechtigt, dieses während der Vertragslaufzeit zu ändern.

(2) Dient die gelieferte Wärme ausschließlich der Deckung des eigenen Bedarfs 
des Kunden, so kann vereinbart werden, dass das Entgelt auf andere Weise als 
nach Absatz 1 ermittelt wird.

(3) Erfolgt die Versorgung aus Anlagen der Kraft-Wärme-Kopplung oder aus An-
lagen zur Verwertung von Abwärme, so kann die zuständige Behörde im Interesse 
der Energieeinsparung Ausnahmen von Absatz 1 zulassen.

(4) Das Fernwärmeversorgungsunternehmen hat dafür Sorge zu tragen, dass eine 
einwandfreie Anwendung der in Absatz 1 genannten Verfahren gewährleistet ist. 
Es bestimmt Art, Zahl und Größe sowie Anbringungsort von Mess- und Regelein-
richtungen. Ebenso ist die Lieferung, Anbringung, Überwachung, Unterhaltung 
und Entfernung der Mess- und Regeleinrichtungen Aufgabe des Unternehmens. 
Es hat den Kunden und den Anschlussnehmer anzuhören und deren berechtigte 
Interessen zu wahren. Es ist verpflichtet, auf Verlangen des Kunden oder des 
Hauseigentümers Mess- oder Regeleinrichtungen zu verlegen, wenn dies ohne 
Beeinträchtigung einer einwandfreien Messung oder Regelung möglich ist.

(5) Die Kosten für die Messeinrichtungen hat das Fernwärmeversorgungsunter-
nehmen zu tragen; die Zulässigkeit von Verrechnungspreisen bleibt unberührt. 
Die im Falle des Absatzes 4 Satz 5 entstehenden Kosten hat der Kunde oder der 
Hauseigentümer zu tragen.

(6) Der Kunde haftet für das Abhandenkommen und die Beschädigung von Mess- 
und Regeleinrichtungen, soweit ihn hieran ein Verschulden trifft. Er hat den 
Verlust, Beschädigungen und Störungen dieser Einrichtungen dem Fernwärme-
versorgungsunternehmen unverzüglich mitzuteilen.

(7) Bei der Abrechnung der Lieferung von Fernwärme und Fernwarmwasser sind 
die Bestimmungen der Verordnung über Heizkostenabrechnung in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 5. April 1984 (BGBl. I S. 592), geändert durch Artikel 1 
der Verordnung vom 19. Januar 1989 (BGBl. I S. 109), zu beachten.

§ 19 Nachprüfung von Messeinrichtungen

(1) Der Kunde kann jederzeit die Nachprüfung der Messeinrichtungen verlangen. 
Bei Messeinrichtungen, die den eichrechtlichen Vorschriften entsprechen müssen, 
kann er die Nachprüfung durch eine Eichbehörde oder eine staatlich anerkannte 
Prüfstelle im Sinne des § 6 Abs. 2 des Eichgesetzes verlangen. Stellt der Kunde den 
Antrag auf Prüfung nicht bei dem Fernwärmeversorgungsunternehmen, so hat er 
dieses vor Antragstellung zu benachrichtigen.

(2) Die Kosten der Prüfung fallen dem Unternehmen zur Last, falls eine nicht 
unerhebliche Ungenauigkeit festgestellt wird, sonst dem Kunden. Bei Messein-
richtungen, die den eichrechtlichen Vorschriften entsprechen müssen, ist die 
Ungenauigkeit dann nicht unerheblich, wenn sie die gesetzlichen Verkehrsfehler-
grenzen überschreitet.

§ 20 Ablesung

(1) Die Messeinrichtungen werden vom Beauftragten des Fernwärmeversor-
gungsunternehmens möglichst in gleichen Zeitabständen oder auf Verlangen des 
Unternehmens vom Kunden selbst abgelesen. Dieser hat dafür Sorge zu tragen, 
dass die Messeinrichtungen leicht zugänglich sind.

(2) Solange der Beauftragte des Unternehmens die Räume des Kunden nicht zum 
Zwecke der Ablesung betreten kann, darf das Unternehmen den Verbrauch auf 
der Grundlage der letzten Ablesung schätzen; die tatsächlichen Verhältnisse sind 
angemessen zu berücksichtigen.

§ 21 Berechnungsfehler

(1) Ergibt eine Prüfung der Messeinrichtungen eine nicht unerhebliche Ungenau-
igkeit oder werden Fehler in der Ermittlung des Rechnungsbetrages festgestellt, 
so ist der zuviel oder zuwenig berechnete Betrag zu erstatten oder nachzuent-
richten. Ist die Größe des Fehlers nicht einwandfrei festzustellen oder zeigt eine 
Messeinrichtung nicht an, so ermittelt das Fernwärmeversorgungsunternehmen 
den Verbrauch für die Zeit seit der letzten fehlerfreien Ablesung aus dem Durch-
schnittsverbrauch des ihr vorhergehenden und des der Feststellung des Fehlers 
nachfolgenden Ablesezeitraums oder auf Grund des vorjährigen Verbrauchs 
durch Schätzung; die tatsächlichen Verhältnisse sind angemessen zu berücksich-
tigen.

(2) Ansprüche nach Absatz 1 sind auf den der Feststellung des Fehlers vorherge-
henden Ablesezeitraum beschränkt, es sei denn, die Auswirkung des Fehlers kann 
über einen größeren Zeitraum festgestellt werden; in diesem Fall ist der Anspruch 
auf längstens zwei Jahre beschränkt.

§ 22 Verwendung der Wärme

(1) Die Wärme wird nur für die eigenen Zwecke des Kunden und seiner Mieter zur 
Verfügung gestellt. Die Weiterleitung an sonstige Dritte ist nur mit schriftlicher 
Zustimmung des Fernwärmeversorgungsunternehmens zulässig. Diese muss 
erteilt werden, wenn dem Interesse an der Weiterleitung nicht überwiegende 
versorgungswirtschaftliche Gründe entgegenstehen.

(2) Dampf, Kondensat oder Heizwasser dürfen den Anlagen, soweit nichts anderes 
vereinbart ist, nicht entnommen werden. Sie dürfen weder verändert noch ver-
unreinigt werden.

§ 23 Vertragsstrafe

(1) Entnimmt der Kunde Wärme unter Umgehung, Beeinflussung oder vor An-
bringung der Messeinrichtungen oder nach Einstellung der Versorgung, so ist 
das Fernwärmeversorgungsunternehmen berechtigt, eine Vertragsstrafe zu ver-
langen. Diese bemisst sich nach der Dauer der unbefugten Entnahme und darf das 
Zweifache des für diese Zeit bei höchstmöglichem Wärmeverbrauch zu zahlenden 
Entgelts nicht übersteigen.

(2) Ist die Dauer der unbefugten Entnahme nicht festzustellen, so kann die 
Vertragsstrafe über einen festgestellten Zeitraum hinaus für längstens ein Jahr 
erhoben werden.

§ 24 Abrechnung, Preisänderungsklauseln

(1) Der Energieverbrauch ist nach Wahl des Fernwärmeversorgungsunterneh-
mens monatlich oder in anderen Zeitabschnitten, die jedoch zwölf Monate nicht 
wesentlich überschreiten dürfen, abzurechnen. Sofern der Kunde dies wünscht, 
ist das Fernwärmeversorgungsunternehmen verpflichtet, eine monatliche, viertel-
jährliche oder halbjährliche Abrechnung zu vereinbaren.

(2) Fernwärmeversorgungsunternehmen sind verpflichtet, in ihren Rechnungen 
für Lieferungen an Kunden die geltenden Preise, den ermittelten Verbrauch im 
Abrechnungszeitraum und den Verbrauch im vergleichbaren Abrechnungszeit-
raum des Vorjahres anzugeben. Sofern das Fernwärmeversorgungsunternehmen 
aus Gründen, die es nicht zu vertreten hat, den Verbrauch nicht ermitteln kann, ist 
der geschätzte Verbrauch anzugeben.

(3) Ändern sich innerhalb eines Abrechnungszeitraumes die Preise, so wird der für 
die neuen Preise maßgebliche Verbrauch zeitanteilig berechnet; jahreszeitliche 
Verbrauchsschwankungen sind auf der Grundlage der für die jeweilige Abneh-
mergruppe maßgeblichen Erfahrungswerte angemessen zu berücksichtigen. 
Entsprechendes gilt bei Änderung des Umsatzsteuersatzes.

(4) Preisänderungsklauseln dürfen nur so ausgestaltet sein, dass sie sowohl die 
Kostenentwicklung bei Erzeugung und Bereitstellung der Fernwärme durch das 
Unternehmen als auch die jeweiligen Verhältnisse auf dem Wärmemarkt an-
gemessen berücksichtigen. Sie müssen die maßgeblichen Berechnungsfaktoren 
vollständig und in allgemein verständlicher Form ausweisen. Bei Anwendung der 
Preisänderungsklauseln ist der prozentuale Anteil des die Brennstoffkosten ab-
deckenden Preisfaktors an der jeweiligen Preisänderung gesondert auszuweisen.

§ 25 Abschlagszahlungen

(1) Wird der Verbrauch für mehrere Monate abgerechnet, so kann das Fernwär-
meversorgungsunternehmen für die nach der letzten Abrechnung verbrauchte 
Fernwärme sowie für deren Bereitstellung und Messung Abschlagszahlung ver-
langen. Die Abschlagszahlung auf das verbrauchsabhängige Entgelt ist entspre-
chend dem Verbrauch im zuletzt abgerechneten Zeitraum anteilig zu berechnen. 
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Ist eine solche Berechnung nicht möglich, so bemisst sich die Abschlagszahlung 
nach dem durchschnittlichen Verbrauch vergleichbarer Kunden. Macht der Kunde 
glaubhaft, dass sein Verbrauch erheblich geringer ist, so ist dies angemessen zu 
berücksichtigen.

(2) Ändern sich die Preise, so können die nach der Preisänderung anfallenden 
Abschlagszahlungen mit dem Vomhundertsatz der Preisänderung entsprechend 
angepasst werden.

(3) Ergibt sich bei der Abrechnung, dass zu hohe Abschlagszahlungen verlangt 
wurden, so ist der übersteigende Betrag unverzüglich zu erstatten, spätestens 
aber mit der nächsten Abschlagsforderung zu verrechnen. Nach Beendigung 
des Versorgungsverhältnisses sind zuviel gezahlte Abschläge unverzüglich zu 
erstatten.

§ 26 Vordrucke für Rechnungen und Abschläge

Vordrucke für Rechnungen und Abschläge müssen verständlich sein. Die für die 
Forderung maßgeblichen Berechnungsfaktoren sind vollständig und in allgemein 
verständlicher Form auszuweisen.

§ 27 Zahlung, Verzug

(1) Rechnungen und Abschläge werden zu dem vom Fernwärmeversorgungs-un-
ternehmen angegebenen Zeitpunkt, frühestens jedoch zwei Wochen nach Zugang 
der Zahlungsaufforderung fällig.

(2) Bei Zahlungsverzug des Kunden kann das Fernwärmeversorgungsunter-
nehmen, wenn es erneut zur Zahlung auffordert oder den Betrag durch einen 
Beauftragten einziehen lässt, die dadurch entstandenen Kosten auch pauschal 
berechnen.

§ 28 Vorauszahlungen

(1) Das Fernwärmeversorgungsunternehmen ist berechtigt, für den Wärmever-
brauch eines Abrechnungszeitraums Vorauszahlung zu verlangen, wenn nach den 
Umständen des Einzelfalles zu besorgen ist, dass der Kunde seinen Zahlungsver-
pflichtungen nicht oder nicht rechtzeitig nachkommt.

(2) Die Vorauszahlung bemisst sich nach dem Verbrauch des vorhergehenden 
Abrechnungszeitraumes oder dem durchschnittlichen Verbrauch vergleichbarer 
Kunden. Macht der Kunde glaubhaft, dass sein Verbrauch erheblich geringer ist, 
so ist dies angemessen zu berücksichtigen. Erstreckt sich der Abrechnungszeit-
raum über mehrere Monate und erhebt das Fernwärmeversorgungsunternehmen 
Abschlagszahlungen, so kann es die Vorauszahlung nur in ebenso vielen Teil-
beträgen verlangen. Die Vorauszahlung ist bei der nächsten Rechnungserteilung 
zu verrechnen.

(3) Unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 kann das Fernwärmeversorgungs-
unternehmen auch für die Erstellung oder Veränderung des Hausanschlusses 
Vorauszahlung verlangen.

§ 29 Sicherheitsleistung

(1) Ist der Kunde oder Anschlussnehmer zur Vorauszahlung nicht in der Lage, so 
kann das Fernwärmeversorgungsunternehmen in angemessener Höhe Sicher-
heitsleistung verlangen.

(2) Barsicherheiten werden zum jeweiligen Basiszinssatz nach § 247 des Bürger-
lichen Gesetzbuchs verzinst.

(3) Ist der Kunde oder Anschlussnehmer in Verzug und kommt er nach erneuter 
Zahlungsaufforderung nicht unverzüglich seinen Zahlungsverpflichtungen aus 
dem Versorgungsverhältnis nach, so kann sich das Fernwärmeversorgungsunter-
nehmen aus der Sicherheit bezahlt machen. Hierauf ist in der Zahlungsaufforde-
rung hinzuweisen. Kursverluste beim Verkauf von Wertpapieren gehen zu Lasten 
des Kunden oder Anschlussnehmers.

(4) Die Sicherheit ist zurückzugeben, wenn ihre Voraussetzungen weggefallen 
sind.

§ 30 Zahlungsverweigerung

Einwände gegen Rechnungen und Abschlagsberechnungen berechtigen zum 
Zahlungsaufschub oder zur Zahlungsverweigerung nur, 

1. soweit sich aus den Umständen ergibt, dass offensichtliche Fehler vorliegen, 
und

2. wenn der Zahlungsaufschub oder die Zahlungsverweigerung innerhalb von 
zwei Jahren nach Zugang der fehlerhaften Rechnung oder Abschlagsberech-
nung geltend gemacht wird.

§ 31 Aufrechnung

Gegen Ansprüche des Fernwärmeversorgungsunternehmens kann nur mit un-
bestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Gegenansprüchen aufgerechnet 
werden.

§ 32 Laufzeit des Versorgungsvertrages, Kündigung

(1) Die Laufzeit von Versorgungsverträgen beträgt höchstens zehn Jahre. Wird 
der Vertrag nicht von einer der beiden Seiten mit einer Frist von neun Monaten 
vor Ablauf der Vertragsdauer gekündigt, so gilt eine Verlängerung um jeweils 
weitere fünf Jahre als stillschweigend vereinbart.

(2) Ist der Mieter der mit Wärme zu versorgenden Räume Vertragspartner, so 
kann er aus Anlass der Beendigung des Mietverhältnisses den Versorgungsvertrag 

jederzeit mit zweimonatiger Frist kündigen.

(3) Tritt anstelle des bisherigen Kunden ein anderer Kunde in die sich aus dem 
Vertragsverhältnis ergebenden Rechte und Pflichten ein, so bedarf es hierfür 
nicht der Zustimmung des Fernwärmeversorgungsunternehmens. Der Wechsel 
des Kunden ist dem Unternehmen unverzüglich mitzuteilen. Das Unternehmen ist 
berechtigt, das Vertragsverhältnis aus wichtigem Grund mit zweiwöchiger Frist 
auf das Ende des der Mitteilung folgenden Monats zu kündigen.

(4) Ist der Kunde Eigentümer der mit Wärme zu versorgenden Räume, so ist er bei 
der Veräußerung verpflichtet, das Fernwärmeversorgungsunternehmen unver-
züglich zu unterrichten. Erfolgt die Veräußerung während der ausdrücklich ver-
einbarten Vertragsdauer, so ist der Kunde verpflichtet, dem Erwerber den Eintritt 
in den Versorgungsvertrag aufzuerlegen. Entsprechendes gilt, wenn der Kunde 
Erbbauberechtigter, Nießbraucher oder Inhaber ähnlicher Rechte ist.

(5) Tritt anstelle des bisherigen Fernwärmeversorgungsunternehmens ein anderes 
Unternehmen in die sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Rechte und 
Pflichten ein, so bedarf es hierfür nicht der Zustimmung des Kunden. Der Wechsel 
des Fernwärmeversorgungsunternehmens ist öffentlich bekanntzugeben. Der 
Kunde ist berechtigt, das Vertragsverhältnis aus wichtigem Grund mit zweiwöchi-
ger Frist auf das Ende des der Bekanntgabe folgenden Monats zu kündigen.

(6) Die Kündigung bedarf der Schriftform.

§ 33 Einstellung der Versorgung, fristlose Kündigung

(1) Das Fernwärmeversorgungsunternehmen ist berechtigt, die Versorgung 
fristlos einzustellen, wenn der Kunde den allgemeinen Versorgungsbedingungen 
zuwiderhandelt und die Einstellung erforderlich ist, um

1. eine unmittelbare Gefahr für die Sicherheit von Personen oder Anlagen abzu-
wenden,

2. den Verbrauch von Fernwärme unter Umgehung, Beeinflussung oder vor An-
bringung der Messeinrichtungen zu verhindern oder

3. zu gewährleisten, dass Störungen anderer Kunden oder störende Rückwirkun-
gen auf Einrichtungen des Unternehmens oder Dritter ausgeschlossen sind.

(2) Bei anderen Zuwiderhandlungen, insbesondere bei Nichterfüllung einer Zah-
lungsverpflichtung trotz Mahnung, ist das Fernwärmeversorgungsunternehmen 
berechtigt, die Versorgung zwei Wochen nach Androhung einzustellen. Dies gilt 
nicht, wenn der Kunde darlegt, dass die Folgen der Einstellung außer Verhältnis 
zur Schwere der Zuwiderhandlung stehen, und hinreichende Aussicht besteht, 
dass der Kunde seinen Verpflichtungen nachkommt. Das Fernwärmeversorgungs-
unternehmen kann mit der Mahnung zugleich die Einstellung der Versorgung 
androhen.

(3) Das Fernwärmeversorgungsunternehmen hat die Versorgung unverzüglich 
wieder aufzunehmen, sobald die Gründe für ihre Einstellung entfallen sind und der 
Kunde die Kosten der Einstellung und Wiederaufnahme der Versorgung ersetzt 
hat. Die Kosten können pauschal berechnet werden.

(4) Das Fernwärmeversorgungsunternehmen ist in den Fällen des Absatzes 1 be-
rechtigt, das Vertragsverhältnis fristlos zu kündigen, in den Fällen der Nummern 
1 und 3 jedoch nur, wenn die Voraussetzungen zur Einstellung der Versorgung 
wiederholt vorliegen. Bei wiederholten Zuwiderhandlungen nach Absatz 2 ist das 
Unternehmen zur fristlosen Kündigung berechtigt, wenn sie zwei Wochen vorher 
angedroht wurde; Absatz 2 Satz 2 und 3 gilt entsprechend.

§ 34 Gerichtsstand

(1) Der Gerichtsstand für Kaufleute, die nicht zu den in § 4 des Handelsgesetz-
buchs bezeichneten Gewerbetreibenden gehören, juristische Personen des 
öffentlichen Rechts und öffentlich-rechtliche Sondervermögen ist am Sitz der 
für den Kunden zuständigen Betriebsstelle des Fernwärmeversorgungsunter-
nehmens.

(2) Das gleiche gilt, 

1. wenn der Kunde keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat oder
2. wenn der Kunde nach Vertragsschluss seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen 

Aufenthaltsort aus dem Geltungsbereich dieser Verordnung verlegt oder sein 
Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung 
nicht bekannt ist.

§ 35 Öffentlich-rechtliche Versorgung mit Fernwärme

(1) Rechtsvorschriften, die das Versorgungsverhältnis öffentlich-rechtlich regeln, 
sind den Bestimmungen dieser Verordnung entsprechend zu gestalten; unberührt 
bleiben die Regelungen des Verwaltungsverfahrens sowie gemeinderechtliche 
Vorschriften zur Regelung des Abgabenrechts.

(2) Bei Inkrafttreten dieser Verordnung geltende Rechtsvorschriften, die das 
Versorgungsverhältnis öffentlich-rechtlich regeln, sind bis zum 1. Januar 1982 
anzupassen.

§ 36 Berlin-Klausel

Diese Verordnung gilt nach § 14 des Dritten Überleitungsgesetzes in Verbindung 
mit § 29 des Gesetzes zur Regelung des Rechts der Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen auch im Land Berlin.

§ 37 Inkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. April 1980 in Kraft.
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(2) Die §§ 2 bis 34 gelten auch für Versorgungsverträge, die vor dem 1. April 1980 
zustande gekommen sind, unmittelbar. Das Fernwärmeversorgungsunternehmen 
ist verpflichtet, die Kunden in geeigneter Weise hierüber zu unterrichten. § 32 
Absatz 1 in der Fassung vom 12. November 2010 ist auch auf bestehende Versor-
gungsverträge anzuwenden, die vor dem 1. April 1980 geschlossen wurden. Vor 
dem 1. April 1980 geschlossene Versorgungsverträge, deren vereinbarte Laufzeit 
am 12. November 2010 noch nicht beendet ist, bleiben wirksam. Sie können ab 
dem 12. November 2010 mit einer Frist von neun Monaten gekündigt werden, 
solange sich der Vertrag nicht nach § 32 Absatz 1 Satz 2 verlängert hat.

(3) (weggefallen)

(4) (weggefallen)
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Schlussformel 
 
Der Bundesminister für Wirtschaft

ANHANG EV AUSZUG AUS EINIGVTR ANLAGE I KAPITEL V SACHGEBIET D ABSCHNITT III  
(BGBL� II 1990, 889, 1008) 
– MASSGABEN FÜR DAS BEIGETRETENE GEBIET (ART� 3 EINIGVTR) –

Abschnitt III  
Bundesrecht tritt in dem in Artikel 3 des Vertrages genannten Gebiet mit folgen-
den Maßgaben in Kraft:  
���  
Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Fernwärme 
vom 20� Juni 1980 (BGBl� I S� 742), geändert durch Artikel 4 der Verordnung vom 
19� Januar 1989 (BGBl� I S� 109), mit folgenden Maßgaben: 

(1) Für am Tage des Wirksamwerdens des Beitritts bestehende Versorgungsver-
träge sind die Fernwärmeversorgungsunternehmen von der Verpflichtung nach § 
2 Abs. 1 Satz 2 bis zum 30. Juni 1992 befreit.

(2) Abweichend von § 10 Abs. 4 bleibt das am Tage des Wirksamwerdens des 
Beitritts bestehende Eigentum eines Kunden an einem Hausanschluss, den er auf 
eigene Kosten errichtet oder erweitert hat, bestehen, solange er das Eigentum 
nicht auf das Fernwärmeversorgungsunternehmen überträgt. 

(3) Die §§ 18 bis 21 finden keine Anwendung, so weit bei Kunden am Tage des 
Wirksamwerdens des Beitritts keine Messeinrichtungen für die verbrauchte 
Wärmemenge vorhanden sind. Messeinrichtungen sind nachträglich einzubauen, 
es sei denn, dass dies auch unter Berücksichtigung des Ziels der rationellen und 
sparsamen Wärmeverwendung wirtschaftlich nicht vertretbar ist.

(4) Für die am Tage des Wirksamwerdens des Beitritts bestehenden Verträge 
finden die §§ 45 und 47 der Energieverordnung der Deutschen Demokratischen 
Republik (EnVO) vom 1. Juni 1988 (GBl. I Nr. 10 S. 89), zuletzt geändert durch die 
Verordnung vom 25. Juli 1990 zur Änderung der Energieverordnung (GBl. I Nr. 46 
S. 812), sowie der dazu ergangenen Durchführungsbestimmungen bis zum 30. Juni 
1992 weiter Anwendung, soweit nicht durch Vertrag abweichende Regelungen 
vereinbart werden, bei denen die Vorschriften dieser Verordnung einzuhalten 
sind.
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